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Frühzeitige Belehrungspflicht
- Stifungsgründung, sog. Durchloufspende
- ungefrogte Belehrungspflicht
(BGH Urt v. 7.11.1991- lX ZR 288/901

Anlogeberotung
- Mokler
- zugesicherte Eigenschoft

- Verhondlungsgehilfe
(BGH Urt v. 26.4.1991- V ZR 165/891

Sq chverstö n di g en h oftu n g
- Gru ndstücksbewertung

- Sittenwidrige Schödigung eines Dritten, $ 826 BGB
(BGH Urt v. 24.9.1991-V|ZR293/901

Hoftung des Steuerberoters ,

- lnho lt des Steuerberotungsvertroges
- Kontierung durch Mondonten
IOLG Düsseldorf, Urt v. 14.3.1991-18U 253/901

Hoftung des Steuerberoters
- Schoden

- Rechtswid riger Vermögensvorteil
- Vertrouensschutz

- Klogeerhebung
(OLG DUsseldorf, Urt.v. 25.7.1991- 13 U 3O/9ll

Anmeldung zur Soziolversicherung
- Fehler des Steuerberoters
(LG Düsseldo{ Urt. v. 25.10.1991 - 20 S 47/g1l

Gl Hinweise

174

175

lBt

r9t

195

198

@ Gerling-lGnzern
Vertrie bs-Aktien g esel I sch oft
Abteilung Presse und lnformotion
Gereonshol5000 Köln I
Telefon' 102 21l, 144 -72 98
Telefox' ,r02 

211 144 - 51 27

Verontwortlich fr;r den lnholt,
Rechtsonwolt Dr. Jürgen Gröfg
Fochonwolt für Steuerrecht

Nochdruck nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung.

L
E
ä
I
:

t
I

$

203

203

JJ



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 7192 BGH v. 21.10.1991 - llZR221/90

BGH v. Z ll.l99l - lll ZR ll8/90
: RPK U 1.148/92

BGH v. Zll.l99l -IXZR288/90

BGH v. 14.11.1991 - lX ZR 31i91

BGH v. 9.12.1991 - NoI726/90

BGH v. 9.12.1991 - NoiSt {B) l/91
: NJW 1992,1179

BGH v. 6.2.1992 - IXZR95/91
: NJW 1992,1159
:WM1992,742

BGH v. 12 3. 1992 - Xt ZR 204 /91

:WM1992,770

BGH v. 20. 3. 1992 - V ZB 7/92

BFH v. 14. B. 1991 - I B 240/90
: NJW 1992,1191

BVerfG v. 8.7.1991 - 2 BvR731/91

OLG Celle v.7.11.1991 - 13 U 79/91
:5t81992,174

OLG Düsseldorf v. 10.8.l9BB - SiO l/88

OLG Düsseldorf v. 1.]. 10.1990

-18U 62/90 rkr.

OLG Düsseldorf v. 31. 10. 1990

- 18 U 109/90 rkr.

OLG Düsseiciorf v. i5.li. i990
- 1B U 100/90

OLG Düsseldorl v. 6.12.1990

-lB U 126/90 rkr.

oLG Düsseldorf v. IO.li.l99O - I WS 1096190

OLG Düsseldorf v. ]4. 3. l99l - 18 U 253/90

OLG Düsseldorf v. 28. 3. 1991 - 13 U 2/91

OLG Düsseldorf v. 11.4.1991 - 13 U 10/91

OLG Düsseldorf v. 6.6.1991 - 13 U 3/9.l

OLG Düsseldorf v.27.6.1991- 13 U 16191

OLG Düsseldorl v. 18.7.1991 - 13 U 25 /92

OLG Düsseldorf v.25.7.1991- 13 U 30/91

OLG Düsseldorf v. 31.10.1991 - 13 U 100/9]

OLG Fronkfurt v. 23.5.]991 - 6W 4l/91 rkr.
: DSIR 1991,1201

OLG Homburg v. 4. 10. 1990 - 3 U 87 /90
: StB 1991,400

OLG Homm v.7.6.1989 - 25 U 168/88

OLG Korlsruhe v. 20.12.199Q - 2 W s 265 / 89

OLG Korlsruhe v. 5. 6. l99l - 1 U 270/90

OLG Korlsruhe v. 16.l0.l99l - I U 5/91

OLG Köln v. 9.3.1989 - 5 U lll/88
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OLG München v.17.5.1991 - 21U 4529/90

OVG Nordrhein-Westfolen v. 27. 6.1991 -
3 B l85B/90 rkr.
: StB 1991,402

KG Berlin v. 19.12.1990 - 24 U 5932/90
: RPK U 1.070/9t

LG Arnsberg v. 20.6.1991 - 9 I 2/91

LG Düsseldorf v. 25. 10. l99l - 20 S 47 /91

LG Homburg v. 31.5.l99l - 302 O ll3/90
: RPK U 1.065/91

LG Honnover v.24.1.1991 -19 O 414/90
: SIBK Köln - MBI 1991, I
LG Korlsruhe v. 7.3.1990 - 3 O 339/89

LG München I v. 23. 4.1991 - 8 0 20696 / 90

LG München v. 18.12.1991 - 4 0 ll 723/91,
n. rkr.

EGH Hessen v.28.2.1991 -1EGH2/90: EW|R g 43 BRAO 3/91.461 Ring

BdF Schreiben v. 4.2.1992
- tv 87 -s2742-6/92

AG Honnover v. 27. 8.1991 - 506 C 4532/ 9l
: RPK U 1.145/92

EuGH v.7.5.1991- Rs. C-340i89
: RIW 1991,946
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Gl Leitsötze

Treuhönder / Belehrungspflicht / BelehrungsbedÜrftigkeit

Zur Au{klörungspflicht des im Rohmen eines Kopitolonlogemodells tötigen Treuhönders

gegenüber einem Erwerber; der ols freier Mitorbeiter der mit dem Vertrieb der Anloge

ollein Beouftrogten in die Durchführung des Proiekts selbst eingebunden ist.

VerfUgt der Erwerber über olle wesentlichen fur die Beurteilung des Renditerisikos mofl-

geblichen Unierlogen oder konn derTreuhönder dovon ousgehen, doß der Erwerber ols

Mitqrbeiter der Alleinvertriebsbeouftrogten die entsprechenden Erkenntnismöglich-

keiten hotte, so kom mt eine Au{klörungspflichverletzung mongels AufklörungsbedÜrftig-

keit nicht in Betrocht.
(BGH Urt.v. 7.11.1991- lll ZR 118/90 - RPK U l.l48l921

Vermittlerhoftung / Beleh rungsinholt

L Vermiiller von Worentermindirektgeschöften hoben ihre Kunden über die wesent-

lichen Grundlogen solcher Geschöfte, die wirtscho{tlichen Zusommenhönge, die

domitvorhondenen Risiken und die Verminderung der Gewinnchoncen durch höhere

ols die üblichen Provisionen ungefrogt ou{zuklören.

2. Die Aufklörung, die grundsötzlich nur schriftlich erfolgen konn, mu0 zutreffend, voll-

stöncjig, gecionkiich georcinei unci quch von der Gesioliung ftet geeignet sein, einem

unbefongenen, mitWorentermingeschöften nichtverlrouten Leser einen reolistischen

Eindruck von den Eigenorten und Risiken solcher Geschöfte zu vermifieln.

IBGH Uri.v. 17.3.1992 - XIZR 204/91- WM 1992,7701

Wettbewerbswidrige Werbung /Verbund mit RA,

U nterneh me n sberotu n g, Mo rketin g-Agentu r

Lößt eine Steuerberotungsgesellschoft onla{)lich ihres Umzuges in ondere Geschöfts-

röu me zuso m men m it einer im g leichen Ho use niedergelossenen Rechtsonwo ltssozietöt,

einer Unternehmensberotungsgesellschoft sowie einer Agentur für Morketing und

Kommunikotion ein gemeinsomes Prospekt drucken, in dem noch einem vorongestellten

Hinweis ouf dos Konzept einer {ochübergreifenden Zusommenorbeit fÜr eine umfos-

sende Berotung sich dle beteiligten Diensileistungsunternehmen ieweils vorstellen und

weist in diesem Zusommenhong die Steuerberotungsgesellschoft ouf ihre eigene dyno-

mische Entwicklung, ouf ihr Dienstleistungskonzept sowie detoilliert ouf ihre Leistungs-

schwerpunkte hin, so verstöflt sie zumindest donn gegen dos Wettbewerbsverbot der

0$ B Abs. 1, 57 Abs. I StBerG, wen n die Prospekte o n die Mo ndo nten sö mtlicher beteiligten

Dienstleistungsunterneh men verso ndt werden'
(OLG Celle, lrt.v.7.ll.199l - 13 U 79/91 - 5t81992,1741

174
207



Telefox

- Funktionsföhigkeit b. Justizbehörde

Testot (s. Bestötig u n gsvermerkl

- Beweiskroft

- Prüfungspflicht d. Bonk

Treuhönder

- Abtretung d. Einlogeonsprüche
- Aufklörungspflichten
: Erwerb d. Vertriebsmitorbeiter

- Hoftungsbeschrönkung
: grobe Fohrlössigkeit

- Untreue, $ 266 StGB

- Vermögensbetreuun gspf licht
- Vollmocht, Umfong d. -
Unlreue, g 266 SIGB

- Gebührenüberhebung, 0 352 SIGB

- Treuhönder

- Vermögensvormund
: Mündelgrundstück

Verhondlungsgehilfe, $ 228 BGB

- Mokler

Veriöhrung, $ 68 StBerG, g 5l o WPO
- Prospekthoftung

Veriöhrung, g5l BRAO
- Belehrungspflicht ü. Fehler

u. Veriöhrungsvorschrift, Sekundöronspruch
: Anloß zur Belehrung
: Regre0mondot on Kollegen
: Unkenninis über Verjöhrungsvorschrift

- Veriöhrungsbeginn
: Mondotsende, S 51 2. Alt. BRAO

Mondotsende, kein Schoden
- Veriöhrungshemmung
: Verhondlung, S 852 BGB, 3 PfIVG

Vermittlerhoftung
- Belehrungsinholt

Verschwiegenheit
- gegenüber Miterben

Versicherungsschulz

- Berufshoftpflicht
: Prömienzohlung

- Serienschoden
: fehlerhofte Prospektprüf un g

Vollmocht
- d. Treuhönders, Umfong

Wohrheitspflicht
- d. Strofuerteidigers

Werbeverbot
- Anwo lis-Suchservice/lnfod ienst

- Berotungsverbund
- f. Rechtsonwölte

- Strofuerteidiger
- Werbung

Wirtschoftsberotung
- Mondotsumfong

Zwischenvermietung

- Belehrungspflichten
- Gestoltungsmi0brouch

BGH v. l.12.l9BB - lX ZR 6llBB
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: NJW I9B9, 303
: DB t9B? 525
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BGH v.19.2.1990 - AnwSt {R) lll89

BGl, v.12.6.1990 - 5 StR 268 - 89

BGH v. 5.12.1990 - 3 StR 214190

BGH v.24.1.1991 - IXZR250/89
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=wM1991,420: WUB Vl B g 6 KO l.9l (Sundermonnl
: NJW 1991,982

BGH v. i3.2.1991 - lll StR 13/9.|

BGH v. 25. 3. 1991 - AnwZ IBI 2/91: BRAK-Mitt.1991,226

}GHv.23.4.1991 - lStR 234190: RPKU 1.124191

BGH v. 26. 4. 1991 - V ZR 165 /89
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: RPKU 1.077/91

BGH v. 19.6.1991 - 2 StR357/90

BGH v. 20. 6. 1991 - Vll ZB 18/90

BGH v. l. Z l99l - ll ZR lB0/90
:WM l99l,l54B
: DSIR 1991,1429
: VersR 1991,\247
:ZlP 1991,1140

BGH v. ll. Z l99l - lX ZR 180/90
:WM 1991,1812

BGH v. 24. 9. 1991 - Vl ZR 293 /90

BGH v. 26.9.1991 - IXZR 242/90
:WM1991,1992

BGH v. 26.9.1991 - V ll ZR 376/89: BAUR 1991,796

BGN v. 26.9.1991 - IXZR 242/90: MDR 1991,1095
:WM 1991,1993

BGH v. 2.10.1991 - lV ZR 68/91
: WM 1991, 2080
:ZiP 1991,1629

BGH v. 10.10.1991 - lX ZR 38/91
: NJW 1992,436
:WM1992,276

BGH v. lZ 10.1991 - |XZR255/90
:WM1992,A
: NJW 1992,307
: DSIR 1992,410
:D81992,523
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Frühzeirige Belehrungspflicht
- Stiftungsgründung, sog. Durchloufspende
- u ngefro gte Beleh rungspflicht
(BGH Urt.v.7.ll.l991- IXZR 2BB/90 -WM 1992,2381

92,28,
5B

Leitsqtz:

Zum Umfong der Belehrungspflicht eines Steuerbercters im Zusommen-
hong mii einer ous Steuererspornisgründ en zu errichtenden Siiftung.

Zum Sochverholt:

Der Klögerverlongt vom beklogten Steuerberoter Schodenersotz wegen
fehlerhofter Berotung. Der Klöger erbte im Johre 1986 etwo 53 Mio. DM,
die er zu einem erheblichen Teil gemeinnützigen Zwecken, insbesondere
der Entwicklungshilfe, widmen wollte. Mit Bekonnten, die unentgeltlich in
Gruppen tötig woren, besproch erAnlogemoglichkeiten. Etwo von Ende
Moi bis Mitte Oktober 1986 wor der Beklogte für den Klöger zu einem
Stundenhonororvon 100 DM tatig. ln diesem Zeitroum wurde die Grün-
dung einer Siiftung erörtert. Der Beklogte erhielt vom Klöger eine Ver-
gütung von insgesomt 12.886 DM einschließlich Mehrwertsteuer: Mit
Schreiben vom 24.9.1986 übersondte der Beklogte dem Klöger einen
Vorsch lo g betreffend,,H onoro rverei n bo ru n g u nd Arbeitskonzept f ü r d ie
Zeii vom l.l0.1986 bis 31. 3.1987', dem der Klöger nicht zustimmte. Am
8.12.1986 errichtete der Klöger eine Stiftung ,,Umverteilenl Stiftung für
eine, solidorische Welt'j die er - gemö0 der Stiftungsurkunde - mit Bor-
vermögen in Höhe von 19.940.000 DM, Dorlehensforderungen im Werte
von7.560.000 DM und Grundbesitz im Werie von 2.500.000 DM ous-
stotten wollte. Am ]9.12.1986 erhielt die Stiftung die stootliche Geneh-
migung. lm Dezember1986 erbrochte der Klöger gesiiftetes Kopitol unmit-
telbor on die Stiftung. Es wöre noch $ l0 b des Einkommensieuergesetzes
(ESIG) möglich gewesen, der Erstousstotfung der Stiftung mit Vermögen
die steuerliche Abzugsföhigkeit ols Spende im Wege einer sogenonnten
Durchloufspende zu verschoffen. Mit Bescheid vom 6. 5.1987 wurde die
Stiftung von der Körperschoftsteuer für dos Johr 1986 freigesiellt, weil
sie ousschließlich und unmittelbor gemeinnützigen Zwecken diene. lm

bestondskröftigen Einkommensteuerbescheid des Finonzomtes vom
13.5.l9BB für dos Johr 1986 wurde die Einbringung des Stiftungskopitols
nichtols Spende des Klögers im Sinne des $ l0 b ESIG onerkonnt, weil der
Klöger keine steuerwirksome Spendenbescheinigung vorgelegt hobe.
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- StbGebV

Kopitolonlogebetrug

- Schutzgesetz, $ 823 Abs. 2 BGB

Koufverlrog

- Steuervorteil, zugesicherter -
Kousolitöt

- Berotungsfehler/fehlende Mondonteninfo
- Steuervorieil, zugesicherter -
Konkursverwolter Hoftung d. -
- Hilfskröfte gegen Entgeli

- lnteressenkollision

- Steuerhoftung

Lohnbuchholtung

- fehlerhqfte Meldung d. Kronkenkosse
: Erstottungsonspruch d. KK,

$ 50 Abs. I SGB X

Lohnsleuererslotlung

- Finonzierung d. Kreditinstitute
: Miiwirkung d. Lohnsteuerhilfevereins

Lohnsteuerhilfeverein

- Miiwirkung b. d. Vorfinonzierung
d. Lohnsteuer

Mitverschulden

- Fristüberwochung

- Grundoufzeichnungen

- richtige Informotionen on StB
: durch Dritte

- Steuererklörung

- Umbuchungsonweisungen d. M.

Niederlossungsf reiheit

- gegenseitige Anerkennung

Notor
- Ehevertrog
: Unporteilichkeit

- Unporteilichkeii
: Sozieiöi

- Vermögensvormund
: Mündelgrundstück

- Wirischoftsprüfer-Bestel I u n g

Porteiverrol, $ 356 SiGB

- Scheidungsverfohren

Proxisveröußerung

- Gegenstond d. -
- Hoftung {. Altberoter

Prospehhoftung

- b. Bouherrenmodell
: Homburger Modell

- d. Gutochters

- Rechtswohlklousel

- Schoden
: Befreiung v. Vertrog

- Veriöhrung
: $ 68 StBerG

Rechtsonwolt

- Niederlossungsf reiheii

- Wohrheitspflicht
: d. Sirofuerteidigers

- Zulossung
: Verbondstöiigkeit
: AG-Vorstond

- Zweitbüro

Rechtsberotung / Rechlsbesorgung

- Erschlie0ungsbeiiröge
- Steuerberoter
: Erschließungsbeitröge

- d. Wohnungsverwolters {WEG)

Rechtsmittelouftrog

- ohne Auftrogsbestötigung

Rechtswohlklousel

- Prospekihoftung

Schoden

- Kopitolonloge
: Rückobwicklung

- unrechtmößiger Vermögensvorteil

Schuldnerverzeichnis

- d. siB

Sitlenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- d. Gesel lschofter-Geschöftsf üh rers

- Johresobschluß
- Vermögensloge

- vorsöizliche sittenwidrige -
: Grundsiücksbewertung

Sozietöt

- Anwoltsnotor
: Unporteilichkeit d. Noiors

Stondesrecht

- Berufshoftpf lichtversicherun gssch utz

- Berufsverboi

Sleuerberotungsgesetz
- 8 4,21.5
: unmittelborer Zusommenhong

-s5
: Steuerberech nun g. Wirtschofis-

berotungsfirmo

- 0 33, Hilfeleistung in Steuersochen
: Rechenzentrum

-g5z
: Werbeverbot, Anwo ltssuchservice

Steuerberotungsvertrog
- Ehegotten
: Toschengeldporogroph, S 

'1357 
BGB

- Kündigung, 5627 BGB
: lfd. Einspruchsverfohren
: Resihonoror

Steuererklörung

- lnformotionen d. Mondonten
: fristgerechte -

- Steuerbef reiu n gstoibesto nd

Sleuergestohungsberotung

- Mondotsum{ong

- Wirtschoftsberotung

Steuerhoftung

- d. Konkursverwolters

Stiftungsgründung

- Belehrung, Durchloufspende

Strofvereitelung, S 258 StGB

- d. Strofuerteidigers

Strofzumessung

- Berufsverbot
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Mit Bescheid vom 15.ll.l9B9 lehnte die Oberfinonzdirektion Berlin es

ob, dem Klöger wegen seiner Stifterleistungen Einkommensteuer ous

Billigkeitsgründen zu erlossen.

Der Klöger hot mit der om 6.ll.l9B9 zugesiellten Kloge vom Beklogten

Schodenersolzin Höhe von347.584 DM verlongt mit der Behouptung,
i h m sei ei ne entsp rechen de Steuererspo rn is entg o n g en, wei I der Beklo gte

ihn nicht ouf dos Verfohren der Durchloufspende fur die Erstousstottung

der Stiftung hingewiesen hobe. Londgericht und Kommergericht hoben

der Kloge den Erfolg versogt. Die Revision führte zur Aufhebung des

Berufungsurteils und zvrZurückverweisung der Soche on die Vorinstonz.

Aus den Gründen:

t.

I . Dos Beru{ungsgericht isi dovon ousgegongen, zwischen den Porteien

hobe ein ,,Geschöftsbesorgungsverhöltnis" vom 28.5.1986 bis Mitte
Oktoberlg86 bestonden. Dofürspricht, doß die ongestrebte umfong-
reiche Vermögensonloge groDe wirtschoftliche und rechtliche Bedeu-

tung hotte und für die Berotertötigkeit des Beklogten eine VergÜtung

vereinbort und gezohlt wurde. Auch der Beklogte oeht von einem

rechtsverbindlichen,,Auftrog" des Klögers ous.

2. Dos Berufungsgericht hot ongenommen, der Beklogte hobe gegenÜber

dem Klöger keine vertrogliche Pflicht gehobt zur Belehrung dorüber,
doß er eine Steuererspornis erlongen könne, wenn er dos vorgesehene
Stiftungsvermögen im Wege einer sogenonnten Durchloufspende ein-

bringe. Dozu hot es im wesenilichen ousgeführt' Noch dem Vortrog
des Klögers in Verbindung mit den eingereichten Unterlogen sei ein

Auftrog des Klögers on den Beklogten, ihn in persönlichen Angelegen-
heiten ei n ko m mensteuerrechtlicher Arl zu beroten, n icht festzustel len.

Der Klöger berufe sich dorouf, doß der Beklogte ous einer onderen
Tötigkeit, nömlich der Berotung im Zusommenhong mit der GrÜndung
derStiftung, eine Nebenpflichtgehobt hobe, ihn insbesondere ouf dos

Durchlo ufspendenverfo hren o uch f ü r die Ersto ussiottu ng der Stiftu ng

hinzuweisen; eine solche Nebenpflicht hobe der Beklogie iedoch nicht

gehobt. Der Klöger hobe nichigenügend dorgeton, doß der Beklogte

im Rohmen seines Vertrogsverhöltnisses verpflichtet gewesen sei, ihn

übersteuerwirksome Spenden gemöß S l0 b ESIG zu belehren. Noch
dem Vorirog des Klögers in Verbindung mitden gesomten Unierlogen
sei der Beklogte für den Klöger steuerrechtlich berotend im Rohmen

der Stiftungsgründung tötig gewesen. lnsoweit hobe der Beklogte

keine Vertrogspflicht gehobt, eine Berliner Behörde zu Vorkehrungen
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Abtretung
- Abtretun gsverbot, Zweckbindung,

g 399 BGB

- d. Steuererstottungsonspruchs
: Belehrungspflicht d. Stb

Allgemeine Geschöft sbedingungen
- Hoftungsbegrenzung, grobe Fohrlössigkeit

- Rechtswohlklousel

Amtspflichtverletzung d. FA

- Abweichen v. Steuerrichtlinien

- Prüfung d. eingereichien Belege

Anwollsnotor
- Sozietöi
: Unporteilichkeit

Arglisteinwond

- gegenüber Veriöhrungseinrede

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschluß
: Bilona Stotus

Bonkhoftung

- Prüf un gspf licht, WP-Testot

Belehrungspflicht d. RA

- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: Kenntnis der Berufsordnung
: gesetzliches Verboi

- beschrönkte Erbenhoftung

Belehrungspf licht d. StblWp
- Abtretu n g Steuererstottu ngso nspruch

- Befreiungstotbestond
: vor'15 Johren

- Stiftungsgründung, Durchloufspende

Berufsverbol
- Beru{shoftpf lichtuersicherun g

- Schuldnerverzeichnis
-dsrB

Betrug

- Gebührenüberhebung. g 352 StGB

Beweislost

- unterlossene Auf klörung/Belehrung
: Beweisvermuiung

- f. Mondotsumfong

Bilonzerstellung

- Aussogekroft d. Bilonz

- Dritthoftung

- Testot

Buchführungsouftrog

- verspötete Erstellung

Bundesverfossungsgericht

- Anwoltspflichten

Dienstvertrog

- Steuerberotungsvertrog

Dritthoftung
- Verschulden b. Verirogsverhondlungen
- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: obi. lnteressenloge
: Testot

- vertrogsöhnl. Vertrouenshoftung

Ehescheidung

- Porteivenot d. RA

- Unporteilichkeit d. Noiors

Eigenschoft, zugesicherte -
- Steuervorteil

Erbenhoftung, beschrönhe
- Belehrungspflicht d. RA

Feststellungskloge

- negotive -
- nichtiger Gesellschofterbeschlu0

Freistellungsonspruch

- Einwendungen i. Zohlungsproze0
- Verjöhrung

Fristenkontrolle

- Telefox
: Funktionsföhigkeit

- Uberwochung durch Mondonlen

Verdeche Gewinnousschüilung
- Wettbewerbsverbot
: Ubergongsregelung

GmbH

- eigenkopitolersetzendes Dorlehen
- Durchgriffshoftung
- Johresobschluß, Hondelsregister
- Löschung im HR

Grundoufzeichnungen
- Umbuchungsonweisungen d. M.

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

Honororonspruch d. RA

- Beirug, Untreue

- Gebührenüberhebung, $ 352 StgB

Honororonspruch d. Stb
- Anderung der Rechnung

- Einforderborkeit, $ 9 StbGebV
: Gebüh renvorsch riften

: Gegenstondswert

: Klogborkeit
: Zeitgebühr

- Folligkeit, S Z SibGebV
: Betriebsprüfung

- Gebührenrohmen, $ ll StbGebV
: Mittelgebuhr

- noch Kündigu ng, S 627 BGB
- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV
- Schriftform

- Zohlung e. Teilbetroges

92,18
für ein Durchloufspendenverfohren zu bewegen. Der Klöger hobe ouch
nicht vorgetrogen, doß der Beklogte ihm entsprechende bestimmte
Steuervorteile bei u n m ittel bo rer Ersto usstotlu n g der Stiftu n g zu gesichert
hobe. Der Beklogte hobe dem Klöger in seinen schreiben vom 4. und
16.6.1986 Belehrungen zu $ 19 b ESIG gegeben, dorous hobe der Klöger
ersehen müssen, doß er zur Erlongung persönlicher Steuervergünstigun-
gen ouf dos sogenonnte Durchloufspendenverfohren ongewiesen
gewesen sei. Der Beklogte sei nicht verpflichtet gewesen, bereits vor
der Endphose der Stiftungsgründung ouf die Moglicnkeit einer steuer-
erspornis durch dieses Verfohren hinzuweisen. Auch in dem weiteren
Schriftwechsel der Porteien und den Honororrechnungen seien keine
An ho ltspu n kte dof ür zu finden, doß er d ie besonderen ein kom mensteuer-
rechtlichen Probleme des Klögers hinsichtlich der vollen Ausschöpfung
des Spendenobzuges hobe lösen sollen. seine Tötigkeit hobe sich viel--
mehr ouf die Veröußerung der Firmenonteile des Klögers, die Gemein-
nützigkeit der zu gründenden Stiftung und verschiedene Einzelheiten bei
der Vergobe von Mitteln für bestimmte proiekte erstreckt.

il.

Diese Ausführungen holten der Verfohrensrüge der Revision nicht stond.
Dem Berufungsurteil ist nicht mit hinreichender Klorheit zu entnehmen, ob
es dos Vorbringen des Klögers ols unschlüssig oder ols nicht bewiesen
ongesehen hot.

ln beiden Follen ist es rechtsfehlerhoft (g 286 ZpOl.

I . Dos Berufungsgericht hot dos hinreichend substontiierte, unter Beweis
gestellte Vorbringen des Klögers nicht berücksichtigt, im Moi 1986
hobe er dem Beklogten ein umfossendes Mondot erteilt zur steuer-
lichen Berotung über die günstigste Anloge seines ererbten vermö-
gens für gemeinnüizige Zwecke, insbesondere über eine stiftung für
Entwicklungshilfe; dobei sei eine Arbeitsoufteilung zwischen seiner
steuerberoterin Q. und dem Beklogten dohingehend vorgenommen
worden, doD der Beklogte fur oll dos steuerberotend zustöndig sein
solle, wos mit der Einbringung des vermögens zu gemeinnützigen
Zwecken in eine geeignete Rechtsform zu tun hobe, und Frou e.lie
übrigen steuerrechtlichen Belonge des Klögers verireten solle.

Bei derWürd ig u n g der U nterlogen hot dos Beruf u ngsgericht folgende
Umstönde oufler ocht gelossen:

Schon kurz noch vertrogsschluß hot der Beklogte mit schreibem v.
4. 6.1986 dem Klöger,,erste summorische Bemerkungen" übersondt,
die sich - in Nr. 2 bis 4 - ouf steuerrechtliche Frogen einer stiftung
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beziehen. Nr. 4 seiner Bemerkungen betreffen Sieuervorteile einer

gemeinnüizigen Stiftung; insoweit hoi der Beklogte, um ,,1öngere Aus-

f-ührrng"n zu ersporen'j den Aufsotz von Prof. S. Über ,,Steuerliche

Aspekte der Gemeinnützigkeit" beigefügt, in dem er,,die wichiigsten

stellen,, - betreffend,,die ols besonders förderungswÜrdig onerkonn-

ten gemeinnützigen Zwecke (g 10 b Abs. I Sotz I ESIG)' - sowie die

Ausführungen über sogenonnte Durchloufspenden morkiert hotte.

Noch dem,,Protokoll" der Stiftu ngsg rÜ nderg ru ppe vom 5. 6. l986 sollte

d er Beklo gte,,ei ne Art Stiftu n gsberote/' werd en, zu dessen Aufg o ben-

gebiet u. o. die ,,stiftungsberotung" - gegen ein Entgelt - gehören

sollte.

Die ,,Honororliquidotion" des Beklogten vom 6. 6.1986 hot sich be-

zogen ouf ,,lfd. sieuerliche Berotungsleistungen im Zusommenhong

miider Veröußerung der Geschöftsonteile Dr. M. GmbH und einer

Stiftungs-Gründung'1

ln seinem Nochtrog vom 16.6.1986 - zu seinem Schreiben on den Klö-

gervom 4.6.1986- hoi der Beklogte - unter Nr.l,2 - steuerrechtliche

Frog"n einer gemeinnüizigen Stiftung erörtert. ln Nr. 2 dieses Noch-

trogs hot er ousgeführt, doß dos Einkommensteuerrecht die Förderung

dei Entwicklungshilfe ols besonders gemeinnÜtzig einstufe. Sodonn

heiflt es in diesem Nochtrog'

,,Hinsichtlich des Empföngers der Zuwendungen (Spen-

den)wird dies oberdovon obhöngig gemocht, dofl dieser

eine iuristische Person des öffentlichen Rechts oder eine

öffentliche Dienststelle ist. Vorbeholtlich einer noch not-

wendigen Abstimmung mit der Finonzverwoltung hot dies

fur die Stifung nur die Bedeutung, doß Zuwendungen

Dritter on die Stiftung, die diese ols Sonderousgoben

obziehen wollen, über eine solche Einrichtung loufen mÜs-

sen und ggfs. übereine Besiötigung 'steuerrechtlich fÜrden

Spender'sonktionieriwerden mÜssen (2. B. wie bei Green-

peoce durch eine Homburger Behördel.'

Auch die Schreiben des Beklogten on den Klöger vom 7.7.1986 vnd

vom 30.8.1986 beziehen sich ouf eine gemeinnÜtzige Stiftung.

2. Dos nicht berücksichtigte Vorbringen des Klögers isi im Revisions-

verfohren ols richtig zu unterstellen. Donoch ergibt sich rechtlich

folgendes'

o ) Der Beklo gte schuldete dem Klö ger verein bo ru ngsgemöß steuerlichen

Roi über Jie günstigste Anloge seines Vermögens für gemeinnÜizige

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung hot in der Soche Erfolg, denn ein Anspruch des

Klögers orf S.hodenersotz gegen die Beklogte besteht unter keinem

r."clitlich"n Gesichtspunkt. Ein solcher Anspruch des Klögers hötte zur

Voroussetzung, doß der Klöger durch dos Verholten der Beklogten selbst

einem Regreflonspruch seitens der AOK ousgesetzt wöt9, wos iedoch
nicht der Foll ist. Die speziolgesetzliche Regelung Über die Erstottungs-

pflicht zu Unrecht gezohlter Leistungen lqch $ 50 Abs. 1 SGB X gibt dem

Trag"r der Kronkänversicherung lediglich einen Anspruch gegen den

LeiJtungsempfönger selbst, nicht hingegen gegen Dritte (Wiesner in

Schrödlr/Printzen/Engelmonn/Schmolz/Wiesner/von Wulfen, SGB X,

2. Aufl.). Demnoch isi der Klöger noch dieserVorschrift der AOK nicht zum

Schodenersotz verpf I ichtet.

Zwischen der AOK und dem Klöger ols Arbeitgeber besteht ouch keine

öffentlich-rechtliche Sonderverbindung dergesiolt, doß der Klöger

weg en Verletzu n g ei nes solchen Rechtsverhö ltn isses zu m Sch o den ersoiz

u"rfifli.ht"t sein könnte. Um eine derortige Sonderverbindung beiohen

zu können, müßie zwischen dem Klöger und der AOK eine einem

privotrechtlichen Schuldverhöltnis vergleichbore Leistungs- oder Obhuts-

beziehung bestehen. Die Mitteilungsvorschriften noch $$ 28 o SGB lV l9B

SGB V sind Ordnung-svor-schriften, die die Durchf Ührung der qesetzlichen

Kronkenversicherung gewöhrleisten sollen. Do sie Über den ollgemeinen

Gesetzesbefolgungionspruch hinous dem Adressoten gegenÜber der

Kosse keine besond"t"n FÜrsorge- oder Leistungspflichten ouferlegen,

konn ein öffentlich-rechtliches Schuldverhöltnis nicht ongenommen

werden.

Ein delihischer Anspruch der AOK gegenÜber dem Klöger entfollt bereiis

desholb, weil die Mitteilungsvorschriften noch $$ 28 o SGB lV l9B SGB V

noch den vorstehenden AusfÜhrungen keine Schutzgesetze im Sinne von

$ 823 Abs. 2 BGB zugunsien der Kronkenkosse sind (vgl. Schöfer in

Stoudinge[ BGB,12. Aufl., $ 823 Rdnr. 852 m.w. N']'

Gl Hinweise

lm Verlog Dr. Otto Schmidt KG, Köln erscheint bereits in 3. Aufloge dos Buch von Hölters,

Anrorr.i des Uniernehmens- und Beteiligungskoufs (625 Seiten; DM 184,20). Neu ouf-

g"nirr"n werden Erlöuterungen zum Unternehmenskouf unter Beteiligun_g der Treu-

Eondonstolt. Dos Hondbuch g'rbt im ollgemeinen Teil einen Uberblick über Bedeutung,

toktische und strotegische Grund{rogen sowie den Ablouf von Verhondlungen. Done-

bun find"tri.h eine äusfuhrliche Dqrsiellung zur Bewertung, Finonzierung,Vertrogsrecht,

5t"u"rr".ht, Arbeitsrecht und Kortellrecht. Checklisten zeugen von einem umfossenden

Know-how und geben dem Leser nÜtzliche Hil{estellungen fÜr die Proxis.
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lichen Problemotik der zu prüfenden monnigfochen Rechtsfrogen keine
Pflichtwidrigkeit. Doß letzte Klorheir in diesem Punh keineswegs besrond,
zeigt ouch dos erst im Loufe ienes Verfohrens ergongene Urteil des
Bundesfinonzhofs vom 26.3.1985 - Vlll R 225/83 - Bundessteuerblott ll

1985, 603. Dort hoi sich der Bundesfinonzhof veronloflt gesehen, seine
frühere Rechisprechung, die in der Literotur und bei den lnstonzgerichten
ouf Kritik gestoßen wor, erneut zu überprüfen, zu erlöutern, donn oller-
dings zu bestötigen. Wenn der Beklogte bei diesem Meinungsstond
zur Klogeerhebung geroten hot, so hot er hierdurch seine Pflichten ols
Steuerberoter noch nicht oblektiv verletzt. Zumindest ober fehlt es on
einem Verschulden, weil er sich in vertretborer Weise ouf noch seiner
Ansicht die Kloge stützende Rechtsprechung berufen hot.

Zwecke, insbesondere über eine Stiftung fur Enturicklungshilfe. Des-
wegen hotte der Beklogte ihn dorüber zu belehren, doß die Leistung

des Stiftungskopitols im Wege einer Durchloufspende eine Steuer-
vergünstigung gemöD $ l0 b ESIG ouslösen könne. Ein Steuerberqter
muß seinem Auftroggeber ouch ungefrogt die bedeutsomen steuer-
lichen Einzelheiten, die bei der Erledigung des Auftrogs ouftouchen,
dorlegen und ihn über ihre Folgen unterrichten, insbesondere ouch
über die Möglichkeit einer Steuererspornis belehren (BGH, Urt.v.
6.12.1979 : WM 1980, 308, v. 2. 6.198l : WM l98l, 942; v. 9.12j981 :
WM lB2, 128; v. 4.3.1987: WM 187, 661: Gll9\7,ll9; v. 30. l. 1990 :
\VM 1990, B0B: Gli990, 82: NJW 1990,2057,20581. Er muß den
Mondonien in die Loge versetzen, eigenverontwortlich seine Rechte
und lnteressen zu wohren und eine Fehlentscheidung zu vermeiden.

An einer Belehrungspflicht des Beklogten öndert es nichts, doß bei
Ende des Vertroges der Porteien die Stiftung noch nicht errichtet und
genehmigt und dos Stiftungskopitol noch nicht erbrochtworden woren.
Domols hotten sich die Uberlegungen - noch den erörterten Unter-
logen - ouf eine gemeinnüizige Stiftung konzentriert. Bei einem Auf-
lrog zur steuerlichen Berotung über eine entsprechende Vermögens-
onloge entsproch es dem Sinn und Zweck der Einscholtung des
Beklogten, den Klöger frühzeitig dorüber qufzuklören, doß er bei der
Erstousstqttung einer Stiftung im Wege einer Durchloufspende eine
Steuervergünstigung erreichen könne. Dieser Umstond wor f ür die Ent
scheidung des Klögers über die günstige Vermögensonloge bedeut-
som. Eine möglichst frühe Unterrichtung wor quch ongebrocht, weil die
Einrichtung einer stqotlichen Durchloufstelle unstreitig zeitroubend wqr.

Deswegen ist es ouch rechtlich unerheblich, ob - gemöß dem Vor-
bringen des Beklogten - die Sotzung einer Stiftung und der Schwer-
punkt ihrer Gemeinnützigkeit noch nicht festgestonden hoben. Der
Klöger behouptet ouch unter Beweisontritt, Ende August 1986 sei die
Stiftungssotzung endgültig entworfen gewesen und hobe die Ent
wickl u n g sh i lfe o ls ho u pisö ch I icher Stiftu n g szweck festg esto n d en.

b) Aus dem Vorbringen des Klögers ergibt sich kein Anholtspunkt für
eine Nichtigkeit des Vertroges wegen Verstoßes gegen dos Rechts-
berotungsgesetz ($ 134 BGB mitArt.l $$ 1,4 RBerG; vgl. BGHZ 37,353,
358 : WMl962,ll35r 50, 90 : WM 1968,780i70,12,,15 : WM l9ZB,
33; Urt.v. 27.5.1963: NJW 1963,20271.

cl Noch dem Klogevortrog hot eine vertrogswidrige, schuldhofte Ver.
letzu n g ei ner Beleh ru n gspf lichi des Beklo gten zu m Verl u st ei ner Steuer-
erspornis gemöß $ 10 b ESIG gefuhrt.

Anmeldung
zur Soziolversicherung
- Fehler des Steuerberoters
(LG Düsseldorf, Urt.v. 25.10.1991- 20 S 47/911

Leitsötze (d.Verf.),

l. Die gesetzliche Kronkenkosse hot einen Erstottungsonspruch zu
Unrecht gezohlter Leistungen gem. $ 50 Abs. i SGB X lediglich gegen
den Leistungsempfönger und nicht gegen Dritte.

2. Hot der Steuerberoter in Folge eines Büroversehens eine fehlerhofte
Meldung für einen Mitorbeiter des Mondonten obgegeben, so ist
dieser durch dos Verholten des Steuerberoters selbst keinem Regreß-
o nspruch der Kronkenkosse ousgesetzt.

Zum Sochverholt:

Der Klöger nimmt den Steuerberoter ouf Schodenersotz in Anspruch, weil
er in einer Unterbrechensonmeldung on die Kronkenkosse in Folge eines
Versehens die Kennziffer 3 onstelle der zutreffenden Kennziffer 2 ols
Grund der Unterbrechung eingetrogen hotte. Er behouptet, doß ihm hier-
durch ein Schoden in Höhevon2.761,87 DM entstonden sei. Die Kronken-
kosse verlonge von ihm die Rückzohlung dieses Betroges, weil sie in der
d u rch die un richtige U nterbrechenso n meld u ng verursochten U n ken ntnis
der Beendigung des Arbeitsverhölinisses des Mitorbeiters und domit in
Unkenntnis des Endes der Mitgliedschoft Leistungen erbrocht hobe.

:

202 179



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 7192 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 7192

Es ist dovon ouszugehen, doß der Klöger einem Hinweis, er könne dos
Stiftungskopitol im Wege einer Durchloufspende einbringen und domit
eine Steuervergünstigung erzielen, bei der Gründung und Ausstotfung

der Stiftung - nur etwo zwei Monote noch Beendigung des Vertroges

der Porteien - gefolgt wöre (vgl. BGH, Urt.v. 
.l.4.1958 : WM 1958,877,

B7B; v.25.10.1966: WM 1966, l2B3; v.28.11.1984 : WM 1985, 3]9).

Eine entgongene Steuererspornis wöre ein Schoden des Klögers,weil sein

Vermögen sich ohne die Vertrogsverletzung um die Steuervergünstigung
vermehrt hötte ($g 2491+ BGB; vgl. BGH, Uri.v.28. 4.1982:WM 1982,718
: NJW 1983,998; Beschl.v. 22.11.185: WM 1986,266: NJW 1986,

2037,20381. Doron öndert nichts die Absicht des Klögers, eine ihm zuge-
f lossene Steu ererspo rn is wied eru m d em Stiftu n gsverm ög en zuzuf ühren.
Der Klöger hotzum Schodenstreit unter Beweisontrittvorgetrogen, doß er,

wenn er vom Beklogten ordnungsgemöß belehrt worden wöre, dos Ver-

fohren einer Durchloufspende für die Einbringung des Sti{tungskopitols
hötte nutzen können und ouf diesem Wege - lrolzder erst im Johre l9BZ

erfolgten Anerkennung der Gemeinnützigkeit der Stiftung - die Steuer-

vergünstigung gemöß 5 l0 b ESIG {urdosJoh rlg}|erlongt hötte, und doß
die entgongene Steuererspornis die behouptete Höhe hobe.

ilt.

Dos ongefochtene Urteil ist nicht ous onderen Gründen im Ergebnis

richtig.

Der Beklogte hot - enigegen der Ansicht des Berufungsgerichts - eine
Belehrungspflicht nicht erfülli, indem er dem Klöger mit Schreiben vom

4.6.1986 den Aufsotz des Pro{. S. zugesondt und dorin einen Teil des
lV. Absch n itts - betreffend d ie o ls beso nders förderu n g swü rd ig o nerko n n-

ten gemeinnützigen Zwecke (S l0 b Abs. I Sotz I ESIG) - morkiert hot.

Dorous konnte der nicht fochkundige Klöger nicht eindeutig entnehmen,
dofl ouch die Erstousstottung einerStiftung ols Durchloufspende gestoltet
werden konnte. Der morkierte Teil der Ausführungen behondelt bei un-

befongener Betrochtung des Wortloutes Spenden on eine ,,leiztlich
begünstigte Körperschoft'idie bereits besteht. ln diesem Sinne durfte der
Klögerouch Nr.2 des Schreibens des Beklogten vom 

.16. 
6.,1986 verstehen.

Die Veriöhrungseinrede des Beklogten rechtfertigt - gemö0 der Ansicht
des Berufungsgerichts - die Abweisung der Kloge nicht ($ 222 Abs. I

BGB). Noch $ 68 des SieuerberotungsgesetzesveriöhrtderAnspruch des

Auftroggebers ouf Schodenersotz wegen einer Vertrogsverletzung des

Steuerberoters in dreiJohren von dem Zeitpunkton, in dem derAnspruch
entsto nd en ist (vg l. BGIIZ 73, 363 : WM 1979, 419 ; Sen otsu rt. v. 4. 4.1991

gerode verhindern wollen. lhm dorf im Wege des Schodenersoizes nicht

mehrzugesprochen werden ols dos,worouf er rechtmößig Anspruch hot
(BGH Gl22/85: NJW 1985,24W: MDR 86/137; BGH R - Zivilsochen,

BGB S 24? Schoden I : Urt.v. 26.1. l9B9 : G|1989,791.

Ein Schodenersotzonspruch ouf Erstottung der für dos Johr1975 noch-
troglich gezohlten Einkommensteuer und Kirchensteuer steht dem Klöger

mithin gegen keinen der Beklogten zu.

il.

Ausseizungszinsen in Höhe von10.642,50 DM, die wöhrend des finonz-
gerichtlichen Verfohrens ongefollen sind, konn der Klöger ebensowenig
beonspruchen. Bezüglich der Beklogten zv 2l und 3l fehlt es insoweit
bereits cn der notwendigen Possivlegitimotion. Der Beklogte zu l) wor in

ienem Verfohren ursprünglich beouftrogt. Die Prozeßvollmocht loutete nur

ou{ ihn. Doß seine beiden Söhne, die Beklogten zu 2} und 3), sich donn mit

ih m in einer Steuerberotungsgesellschoft bürgerlichen Rechts zuso m men-

geschlossen hoben, mochie sie nicht outomofisch zu Mondotströgern
(BGH MDR 85/5251. Etwos onderes würde gelten, wenn sie in dos frühere

Einzelmondot spöter ousdrücklich mit einbezogen worden wören. Dozu

ober trögi der Klöqer nichts vor.

Der Beklogte zu l) broucht fur die vom Klöger gezohlten Aussetzungs-

zinsen ebenfolls nicht zu hoften. Grundloge hierfür könnte ollenfolls ein

obiehiv unrichtiger und schuldhoft erteilter Rot zur Klogeerhebung (ein-

schliefJlich Aussetzungsontrog) im fino nzgerichtlichen Verfo hren sein. Es

konn ober bereits nicht festgestellt werden, dcß dieser Rot im vorliegen-
den Foll eine Pflichtwidrigkeit des Steuerberoters dorstellt. lm finonz-
gerichtlichen Verfohren ging der Klöger dovon ous und wor unstreitig,

doß die neuerliche Sieuerfestsetzung mit moteriellem Steuerrecht voll in
Einklong stond. Gegen die ermittelten Steuern wurden on sich weder
dem Grunde noch der Höhe noch Einwendungen erhoben. Doß der
Klöger bei richtiger Angobe des Veroußerungsgewinns von vorneherein

den gleichen Betrog hötte zohlen müssen, dessen wor er sich vor Kloge-
erhebung bewußt, ouch ohne doß es dozu weiterer Dorlegungen des

Steuerberoiers bedurff hatte. Gleichwohl wollte er dies nichi hinnehmen.

Donn ober blieb nur der Klogeweg. Angesichts der moteriell-rechtlichen

Loge konnte die Enischeidung letztlich nur noch in der Weise ernsthoft in

Froge gestellt werden, wie es in der Klogeschrift des finonzgerichtlichen
Verfohrens geschehen und im Urteil des Finonzgerichts spöterzusommen-
fossend richtig wiedergegeben worden ist, d. h. dergestolt, doß ollein ouf
die Bestondskroft des ersien Bescheides obgestellt wurde. In dem Rot,

eine Kloge mit dieser Begründung zu erheben,log ongesichts der erheb-
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geregelt. Dos Gesetz sieht indes in dem Abschnitf ,,Bestondskroft" weitere
Abönderungsmöglichkeiten vor. Dos übersieht der Klöger. Hier woren für
eine Anderung des sochlich fehlerhoften Bescheides die Voroussetzun-
gen des 99174 Abs.3 u n d Abs.4 AO gegeben. Dies ist im einzelnen in
den Gründen der Einspruchsentscheid u ng vom 1. 4.l9}1nö her do rgelegt.
Der Senot nimmt ouf diese zutreffenden Ausführungen Bezug und sieht
von einer Wiederholu ng o b. Ledig lich derVol lstö ndig keit wegen ist o nzu-
merken, doß eine solche Anderung nur zulössig ist bis zum Ablouf be-
sti m mter Festsetzu n gsfristen, S 

g 16? I Z0 AO. Auch sie sind g ewo h rt worden.

Die weitere Auffossung des Klögers, der erste Bescheid hötte oußerdem
ous Gründen des Vertrouensschutzes nichi mehr zu seinem Nochteil
geöndert werden dürfen, konn ebenfolls nicht geteili werden. Zwor ist in
der Rechtsprechung onerkonnt, doß der durch einen rechtswidrigen
Verwoltungsokt Begünstigte ous Gründen des Vertrouensschutzes eine
rechtlich geschützte Position erlongt, die unontostbor ist. Dieser Grund-
sotz gilt indes nicht uneingeschrönkt. Er kommt nicht zum Trogen, wenn -
wie hier - dos Gesetz selbst die Moglichkeit nochtröglicher Anderung
u nter besti m mten Voro ussetzu n gen eröff net. Außerdem g ilt d iese o us dem
Gedonken von Treu und Glouben obgeleitete Regel donn nicht, wenn
die begünstigende Entscheidung ouf unrichtigen Angoben des Betroffe-
nen selbst beruht und er desholb keinen Vertrouensschutz verdient. So
ist es hier: Der Klöger hot den Steuervorteil, den e1 moteriellem Recht
zuwiderlqufend, beholten möchte, durch obiehiv folsche Dorstellung des
Sochverholts erlongt. Die Festsetzung von Einkommensteuer und Kirchen-
steuer 1975 ouf ,,O" konnte nur desholb erfolgen, weil in der Einkommen-
steu ererklö ru ng197 5 u n bestritten u nd obiektiv fo lsch stott d es bei Abg o be
seines londwirtschoftlichen Betriebes erzielten hohen Veröußerungs-
gewinns von 150.610 DM ein Verlust in Höhe von 67.282 DM ongegeben
worden ist. Unter diesen Umstönden konn er sich nicht ouf Vertrouens-
schutz berufen (so ouch der Bundesfinonzhof in BSIBI lg8l ll S.3BBl.

Do der Klöger, wie ousgeführt, moteriell-rechtlich zutreffend zur Zohlung
von Einkommensteuer und Kirchensteuer für 1975 nochtröglich heron-
gezogen worden ist und weil erferner keine unongreifbore Rechtsposition
erlongt hot, welche dem Finonzomt die spötere Festsetzung verwehrt
hoben würde, ist ihm letztlich ein Schoden im Rechtssinne nicht entstonden.
Der Senot folgt insoweit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs,
wonoch der Verlust einer totsöchlichen oder rechilichen Position, ouf die
der Geschödigte noch der Rechtsordnung keinen Anspruch hoi, keinen
ersotzföhigen schoden dorstellt. Der Geschödigte soll im Wege des
Schodenersotzes nicht einen Gewinn erholten, den ondere gesetzliche
Vorschriften, zu denen ouch die steuerrechtlichen Bestimmungen zöhlen,

: Gl i99l,lZl : BGHZll4,150: WM 199.l, l0BB :ZP ]991,5891. Einen
Vermögensverlust wegen einer entgongenen Steuervergünstigung
gemöß $ 10 b ESIG konn der Klöger frühestens im Dezember 1986 mir der
Gründung und Ausstottung der Stiftung erlitten hoben. Die domit be-
ginnende Veriöhrungsfristwurde infolge derZustellung der Kloge on den
Beklogten om 6.ll.l9B9 unterbrochen ($$ 209,211,217 BGBL

Anlogeberotung
- Mokler
- zugesicherte Eigenschoft

- Verhondlungsgehilfe
(BGH Urt.v. 26.4.1991- V ZR 165/89 -
WM 1991, llV : ZiP 199l, B74 : BB l99l, l3Zl)

Leitsötze:

Zusicherungsföhige Eigenschoften einer Koufsoche sind bei Steuer-
vorteilen des Erwerbs noch $ z b ESIG lg8i und $$ 

,l5,15 
b Berlin FG nurdie

in der Soche selbst liegenden Voroussetzungen, nicht die Rechtsfolge
einer Ermößigung der persönlichen Steuerschuld und ihre onderweitigen
Voro ussetzu n g en ( Kl o rstel I u n g zv BGIZ 79, l13l.

Wirbt ein Anloge-, Wirtschofts- und Finonzierungsberoter der Köufer,
welcher zugleich ols Doppelmokler und ols Verhondlungsgehilfe der
Verköufer ouftritt, mit den Steuervorteilen eines Vertrogsschlusses, die fur
die Koufbereitschoftwesentlich sind, und spricht er insoweit nicht erkenn-
bor nur im eigenen Nomen, so hondelt er dobei ouch ols Verhondlungs-
gehilfe der Verköufer mit der Folge, doß ihnen sein Verholten noch $ 2zB
BGB zuzurechnen ist.

Ein Verho nd lu ngsgeh ilfe ko n n d u rch persön liche Vertro uenswerbu ng mit
besonderer Fochkunde ouch die Sorgfoltspflichten des Schuldners ent-
sprechend verstörken, so doß dieser eine PflichVerletzung durch den
Verhondlungsgehilfen noch $ 278 BGB zu vertreten hot (Ergönzung zu
BGHZ 3I, 358}.
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Totbestond:

Die Klöger kouften om B. 4.1987 von den Beklogien zum Preise von

134.830 DM eine Eigentumswohnung in B. und versprochen im Kouf-

vertrog, on deren Sohn H. E eine Provision von4.l70DMzu zohlen.Auf dos

Obiekt woren sie durch den Sohn der Beklogten hingewiesen worden,

der sich dobei ols ,,Anlogen- und Wirtschoftsberoter" einfÜhrte. Dieser

empfohl den Klögern die Anschoffung einer vermieteten Eigentums-

wohnung in 8., beriet sie in Frogen der Finonzierung und hondelie mit

ihnen im Auftrog der Beklogten den lnholt des notoriellen Koufuertroges

ous. Unter onderem legte er den Klögern ouch dor doß Eigentums-

wohnungen in B. in den beiden ersten Johren mit ieweils l0 v. H. der
Ansch off u n gskosten steuerm i nd ernd o bgeseizt werden kön nten.

Nochdem dos zustöndige Finonzomt die Eintrogung eines entsprechen-

den Steuerfreibetroges ouf der Lohnsteuerkorte der Klöger obgelehnt
hottg fochten diese den Koufuertrog wegen orglisiiger Töuschung durch

den Sohn der Beklogten on. Mit der Kloge hoben sie die Beklogten ols

Gesomtschuldner ouf Rückzohlung des Koufpreises und der Provision

sowie ouf Ersoizvon Vertrogskosten und Zinsen ,ZugvmZug gegen RÜck-

übertrogung des Koufgegenstondes, in Anspruch genommen.

Die Beklogten sind der Kloge mit der Behouptung enigegengetreten,
die unzutreffende Steuerouskunft ihres Sohnes hobe ouf einer gleich-

loutenden Mitteilung des Finonzomtes beruh| im übrigen sei ihnen die

Auskunft nicht zuzurechnen, weil der Sohn insoweit ols selbstöndiger

Mokler und ols Finonzberoter der Klöger gehondelt hobe. Dos

Londgericht hot der Kloge stottgegeben. Dos Oberlondesgericht hot die

Verurteil u ng wegen o usg leichspflichtiger Mieiein no h men der Klö ger o uf

140.307,85 DM nebstZinsen ermößigt. Die Revision der Beklogien hotte im

wesentlichen keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

Dos Berufungsgericht nimmt on, die Beklogten seien den Klögern ouf-

grund vorvertroglichen Verschuldens ihres Sohnes zu der mit der Kloge

geforderten Leistung, obzuglich ousgleichspflichtiger Mietertröge der
Johre 1987/BB in Höhe von1.244 DM, verpflichtet.

Dem Sohn der Beklogten seivozuwerfen, do0 er die Abhöngigkeit der

von ihm dorgestellten Abschreibungsmöglichkeiten fÜr eine Eigentums-

wohnung in B. von der Nutzung des Oblekts für eigene Wohnzwecke der
Eigentümer verkonnt hobe. Für die fohrlössige folsche Erklörung ihres

von Steuerberoterpflichten vorgelegen hot. Dos ist ollerdings in doppelier
Hinsicht der Foll. Zum einen wurde in der Steuererklörung l9Z5 stott des

totsöchlich bei derVeröußerung des londwirtschoftlichen Betriebes erziel-

ten Gewinnes von 15l.610 DM fölschlich ein Veräußerungsverlust von

67282 DM ongegeben. Zum onderen ist diese gemeinsome Steuer-

erklörung der Eheleute nicht von beiden, sondern nur vom Klöger unter-

schrieben worden. Ob dobeitroiz Erbietens der Ehefrou des Klögers zur

Unterschrift ousdrücklich erklArt worden ist, eine solche sei nicht nötig,

konn dohinstehen.

Jedenfolls ist es zugelossen worden, doß die nur von einem Eheportner

u ntersch rieben e Steuererklö ru n g dem Fi no nzo mt ein gereicht word en isi.

Diese beiden Versehen o uf Steuerberoterseite zuso m m en ermög I ichten es

der Finonzbehörde spöter, den Klöger für die ouf seinen Veröußerungs-

g ewin n entfo I lenden Steuern entsprechen d der moteriel len Steuerrechts-

loge heronzvziehen. Die Höhe des Veröußerungsgewinns ist ebenso

unstreitig wie die rechnerisch und in Einklong mii den onzuwendenden
Steuervorschriften ermittelten Steuern. Dos ist im finonzgerichtlichen Urteil

bereiis festgeholten und im vorliegenden Hoftungsproze0 weiter unstrei-

tig geblieben.

Dui.ch diese Fehler im P.chmen der steuer'lichen Berctung und T.ötigkeit ist

dem Klöger iedoch noch kein Schoden entsionden. Seine Auffossung,

derfrühere Bescheid vom ll. 8.1977,in dem Einkommensteuer und Kirchen-

steuer 1975 zv seinen Gunsten festgesetzt worden sind, hobe nicht mehr

im Nochhinein zu seinem Nochteil obgeöndert werden dÜrfen, vermog

der Senot nicht zu teilen. Der Klöger meint, eine Abönderung des un-

sireiiig vorbeholtlos ergongenen Bescheides hötte nur donn erfolgen

dürfen, wenn bei der Betriebsprülung1979 neue Totsochen festgestellt

worden wören; dos ober seitotsöchlich nicht der Foll. Neue Totsochen in

diesem Sinne liegen zwor nichivor. Eine ousdrückliche Festsiellung dieses

lnholtes konn dem Prüfungsbericht ollerdings nicht entnommen werden,

wie der Klöger irriümlich meint. lndes kommt dies zweifelsfrei in der

Einspruchsentscheidung om 1.4.1981 zum Ausdruck. Dort heißt es, dos

Finonzomt hobe einen ,,bestimmten Sochverholt. . . nicht berÜcksichtigt. . i'

bzw. der Fesistellungsbescheid sei,,oufgrund irriger Beurteilung des Soch-

verholts" ergongen. Gleichwohl konn dem Klöger nicht dorin gefolgt

werden, desholb hötte derfrühere Bescheid nicht mehr geöndertwerden

dürfen; ohne den weiteren Berotungsfehler (Zulossen nur einer Unter-

sch riftl sei der Bescheid zwar rechtswid rig g ewesen, wö re o ber besto nds-

kröftig geblieben. Dem Klöger ist nur Recht zu geben in bezug ouf die
Anderungsmöglichkeit des 5lZ3 AO. Dort ist die Aufhebung oder Ande-

rung von Sieuerbescheiden wegen neuer Toisochen oder Beweismittel
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Bestönden ouf dem Geldtronsitkonto gewu0t zu hoben, und er hobe
dies zum Anloß nehmen wollen, den Zeugen H. und den Geschöftsführer
zu unterrichien, dozu sei er ober nichi in der Loge gewesen, ist nicht ver-
onloßt. Diese Außerung des Klögers gegenüber dem Zeugen ist okten-
kundig.

Unstreitig ist die Bilonz l98l ober erst im Mörz l9B3 in Auftrog gegeben
und von dem Klöger erstellt worden. Einer ergönzenden Befrogung des
Sochverstöndigen R. sowie der vom Londgericht vernommenen Zeugen
bedorf es ebenfolls nicht.

Sohnes über die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten der Koufs-
oche hötten die Beklogten noch S 2ZB BGB einzustehen; denn der noch
ihrem bindenden Zugestöndnis mit dem Verkouf der Wohnung betroute
Sohn sei den Klögern gegenüber ols ihr Verhondlungsgehilfe einge-
scho liei gewesen. Mindestens eine Mitu rsöch lich keit der zu g ü nstig d o r-

gesiellten Abschreibungsmöglichkeiten für den Koufentschluß, welche
die Klager behoupteien, röume dos Vorbringen der Beklogten nichi ous.

Der Anspruch ous vorvertroglichem Verschulden sei hier nicht durch
die obschließende Sonderregelung der Gewöhrleistungspflichten des
Verköufers gemöß S$ 459ff BGB ousgeschlossen,weil sich die unrichtigen
Angoben über die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten der Kouf-
soche weder ouf lhre Beschoffenheit noch ouf eine zusicherungsföhige
Eigenschoft bezogen hötten. Denn neben den on die Soche gebundenen
Voroussetzungen, insbesondere der Loge in 8., sei die Sonderobschrei-
bung von der eigenen Wohnungsnuizung durch die Köufer obhöngig
gewesen, somit von einem Umstond, welcher in der Person und Ent-
scheidung der Klöger gelegen hobe.

il.

Gegen dos Berufungsurteil wendet sich die Revision im wesentlichen
ohne Erfolg.

l. Ohne Rechtsfehler stützt dos Berufungsgericht die Verurteilung der
Beklogten ouf fohrlössiges Verschulden beim Vertrogsschluß. Dem
steht hier nicht entgegen, doD die Vorschriffen der S$ 459 ff BGB ouch
insoweit eine vorgehende Sonderregelung fUr die Hoftung des Ver-
köufers sind, ols es um zusicherungsfe hige Eigenschoften der Kouf-
soche gemöD $ 459Abs.2 BGB geht, die im Einzelfoll nichtzugesichert
word e n si nd ( BG HZ 60, 319, 322 fi BG H Z B B, l30, 134 : 21P 19 83, 1076 ;
BGH Urt.v. 12.5.1976 - Vlll ZR 33/74,WM1976,240; Senotsurt.v.
10.7.1987 - VZR 236/85, NJV/-RR l9BB,l0r v. 30.3.1990 - V ZR l3l8?
NJW1990,1658, vgl. EWIR 1990,873 [KnöpfleJ; BGH, Urt.v.16.l.199l -
Vl I I ZR 335/89, ZIP 1991, 321 : EWi R 1991, 24 5 lWesterm o n nJ; o n d eres
noch Senotsurt. BGHZ79,lB3,lB5 und v. 30.10.1987 - V ZR 144/86,
WM 19BB,4Bl. Dos Berufungsgerichi geht zutreffend dovon ous, do0
die Dorlegung der Abschreibungsmöglichkeiten fur die verkoufte
Eigentumswohnung im Hinblick ouf die steuerliche Förderung keine
zusicherungsfAhige Eigenschoft der Koufsoche zum Gegenstond
gehobt hot, ouf welche sich die hier verletzte Offenborungspflicht
bezog.

Hoftung des Steuerberolers
- Schoden

- Rechtswid riger Vermögensvorteil

- Verlrouensschutz

- Klogeerhebung
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 25.7.1991- 13 U 30/9ll

Leitsötze:

l. Vertrouensschutz konn der durch eine fehlerhofte Verwoliungsokte
Begünstigte nicht für sich in Anspruch nehmen'

ol Wenn dos Gesetz die Moglichkeit nochtröglicher Anderungen
eröffnet und die Behörde hiervon Gebrouch mocht, desgleichen
nicht

bl wenn die begünstigende Enischeidung ouf seinen eigenen, unrich-
tigen Angoben beruht.

2. Der Senot folgt der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonoch
der Verlust einer rechtlichen oder totsöchlichen Position, ouf die der
Geschodigte noch der Rechtsordnung keinen Anspruch hot, keinen
ersotlöhigen Schoden dorstellt (BGH, Gl22/85: NiW 1985,2482
: MDR 1986,1371.

l.

Der Schodenersotzonspruch in Höhe der zu zohlenden Einkommens-
steuer und Kirchensteuer für dos Johr 1975 ist unbegründet.

lnsoweii konn - zunöchst unobhöngig von der Froge, ob ouch die Beklog-
ten zu 2l und 3l berotend tatig geworden sind - eine Schodenersotz-
pflicht grundsötzlich nur donn in Betrocht kommen, wenn eine Verletzung
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Zusicherungsföhige Eigenschoften einer Kqufsoche im Sinn von $ 459 Abs.
2 BGB sind ouch ihre wirtschoftlichen und rechtlichen Beziehungen zur
Umwelt, sofern sie Brouchborkeit oder Wert der Sqche beeinflussen;

iedoch müssen die rechtlichen Umweltbeziehungen in der Soche selbst

ihren Grund hoben, insbesondere dürfen sie nicht on Umstönde in der
Person des Erwerbers onknüpfen (Senotsurt. BGHZ 79, 183, lB5; v.

6.3.1987 - V ZR 200/BS WM l9BZ l04l; v. 10.7.1987 - V ZR 236/85,
NJW-RR 1988,10; v.30. 10. 1987 -V 2R144/86,WM 1988,48, ferner BGHZ
111,75, ZB fl. Unter diesen Voroussetzungen hot der Senot die MAglichkeit

von Sonderqbschreibungen noch $Zb ESIG ols Bezeichnung einer zu-
sicherungsföhigen Eigenschoft onerkqnnt (BGHZ 79, lB3, 186; Urt.v.

6.12.1985 - V ZR 2/85, WM 1986, 360; Urt.v. 12.5.1989 - V ZR l0/BBl;
ousgeschlossen hot er dovon iedoch die Voroussetzungr doß kein Obiekt-
verbrouch gemöß $ Z b Abs. 6 ESIG in der Fossung des Gesetzes vom

16.6.1964 (BGBI l,353lvorliegt, weil sie moßgeblich on Umstönde in der
Person des Erwerbers onknüpft (Senotsurt. v.23.3.1990 - V ZR 16/89,

VersR 1990,9771.

Wie die Senotsrechtsprechung donoch lrolz einzelner vielleicht mi0ver-

stö n d I icher Form u I ieru n g en erken nen lößt, ist zusicheru n gsfö hige Eigen-
^-L-Ir )^-V^..I^^^L^ L^: Qr^..^-.,^-r^:l^^ ^^^L ß7L trQ+A lOal ,,^l 8l<5Lllull Llcil l\LlUl5L,lLl |ti LJ(il JlciuttlV\Jlllillttll ll(lLll ü/ rJ L\rl\-/ l/vl vllu o rv

Berlin FG nicht die ous dem Gesetz folgende Ermößigung der persönli-

chen Steuerschuld selbst. Denn die Steuerbegünstigung der $ Z b ESIG

l98l, $ 15 Berlin FG hoftet weder wie ein dinglicher Vewoltungsokt (2. B.

die A*feststellung ols Einfomilienhous oder Zweifomilienhous gemöß

$ lZ9 Aq $ 19 Abs. 3 Nr. l, $ 25 Abs. I Nr. 4 und 5 BewGl der Soche selbst

on, noch hot sie ihren Grund ousschließlich in der Sochbeschoffenheit
oder Loge. Erhohte Absetzungen des Erwerbers woren vielmehr nur bei

bestimmten entgeltlichen Anschoffungen von inlöndischen Einfomilien-

hö usern, Zweifo m il ien hö usern u nd Eigeniu mswoh n u n g en stotthoft, d ie zu

mehr ols 66 2/sv. H. Wohnzwecken dienten ($ Z b Abs. I Sotz I und 4 ESIG

l98l, $ lld Abs. I ESTDV). Die Möglichkeit erhöhter Absetzung noch $ Zb
ESIG 1981, $15 Berlin FG für den Erwerber hing mithin immer ouch von
den Erwerbsmodqlitöten ob. Die Rechtsfolge der Vorschriften im Einzel-

foll entzog sich infolgedessen einer umfossenden Eigenschoftszusiche-

rung und konnte nur Inholt einer selbstöndigen Gorontie des Verköufers
sein. lnsoweit hot dos zum 

,l.1.1987 
in Kroft getretene neue Recht nichts

geönderf indes gewöhren seiiher 5 l5 und $ 15 b Berlin FG i. d. E von Art. 2

WohneigFG vom 15.5.1986 (BGBI 1,730l'den Steuervorteil nur noch für
Anschoffungen bis zu diesem Stichtog und für selbstbewohnte Obiekte.
Dos hindert einen Verköufer zwor nicht, die Moglichkeit erhöhter Berlin-

Abseizungen für Eigentumswohnungen in ihren obiektgebundenen

bestond. Vor dem Hiniergrund dieses persönlichen Vertrouens, dos H. bei
dem do mo lig en Geschoftsf ü h rer der beiden Beklo gten genoß, ist es g o nz

unwohrscheinlich, doß der Klöger dos Wirken H. und der ihm unter-

stellten Buchholtung kontrollieren sollte. Dos Geldtronsitkonto, dos von
derZeugin K.-F noch Einleitung des Strofuerfohrens untersuchtwurde mii

dem Ergebnis, doß ein Fehlbetrog von 200.63740 DM ermittelt wurde,
istvon dem Klögernichtzum Gegenstond von Beonsiondungen gemocht
worden. Noch Einschötzung von H. wor ein Kontenbestond zwischen
60.000 und 80.000 DM ouf diesem Konto unoufföllig. Miteinem Bestond

von 93.121,82 DM in der Houptobschlu0übersicht per3l. 7.1981wor diese
Zo h I erstmo ls ü bersch ritien. Do bei ist o ber zu beden ken, doß die Bilo nz zu

diesem Zeitpunkt unstreitig erst im Mörz l9B3 in Auftrog gegeben und

erstellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt wor die Mosse der veruntreuten
Betröge bereits hinterzogen.

Die Umsötze des Unternehmens in der Zeit von Jonuor l9B0 bis Moi l98l
woren Gegenstond einer Sonderprüfung des Finonzomts gewesen, die
om 14.7.1981 begonn und mit der Schlußbesprechung vom 20.7.1981

obschloß und über die sich der Prüfungsbericht vom 24.7.1981verhielt.
Dqbei wurden on der Zuverlössigkeit der Buchführung keine Bedenken
geöußert. Unbewiesen istouch dervon den Beklogten erhobeneVorwurf,
Ao. VlAno. h^ho in rlar Rilnnz nar 31 71QAl dan rrnrhnnr{anan Knntn-vvr r\rvvvr r-' -,.
bestond von 93.lBl,B2 DM dodurch ousgeglichen, doß er ihn ols Privot-

entnohme B. verbucht hobe, ohne diesen zu frogen. lnsoweitwird ouf die
Ausführungen des Sochverstöndigen R. und ouf die Ausführungen im

ongefochienen Urteilverwiesen. Totsöchlich hot der Klöger diesen in der
Houptobschlußübersicht noch ousgewiesenen Bestond in der Bilonz

unzulössig mit den ,,sonstigen Verbindlichkeiten" verrechnet, wos er selbst
ols unzulössig und irrig zugegeben hot. Der von der Zeugin K.-E ge-
öu0erte Verdocht der Bilonzmonipulotion, dem ouch der vernehmende
Polizeibeomte K. gefolgt ist, hot sich nicht bestötigt.

Die Zeugin K.-E vermochte nicht ouszuschließen, do0 der Klöger bei dem

von ihr geschilderten Telefonot nur Mutmoflungen in dieser Richtung

geöußert hot. Totsöchlich hot 8., wie die Zeugin K. zu Proiokoll gegeben
hot, in die Führung des Tronsitkontos unmittelbor eingegriffen, indem er
mehrfoch die Zeugin onwies, Bestönde dieses Kontos ouf sein Privotkonto

umzubuchen oder seine privoten Entnohmen ous der Kosse ols Ausgong
ouf diesem Konto zu verbuchen. Wer dergestolt ols Auftroggeber die
Zuverlössigkeit der dem Steuerberoter zur Auswertung übergebenen
Grundoufzeichnungen beeintröchtigt, konn sich nicht dorouf berufen,
doß der Beroter die Unrichtigkeit hötte erkennen und ihm Vorholtungen
mochen müssen. Den Zeugen K. zu der Behouptung zu vernehmen,
der Klöger hobe dem Zeugen gegenüber eingeröumt, von den hohen
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Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung hot keinen Erfolg.

Dos Beweisergebnis vermittelt ouch dem Senot nicht die Uberzeugung,
doß der Klöger Pflichten qus dem Steuerberqtungsvertrog schuldhoft ver-
letzt und dodurch den von den Angestellten der Beklogten ongerichteten
Schoden mitverursocht hobe.

Die KG fUhrte die Buchholtung selbst. Sie lieferte dem Klöger EDV-reife
Disketten, der Klöger übernohm es, diese dotenmößig ouszuwerten.
Belege wurden dem Klöger nicht zur Verfügung gesiellt, ouch die Kont-
ierung der Belege besorgte die eigene Buchholtung (Zeugnisse H. und K.).

Der Klöger erhielt monotlich die Disketten zurAuswertung, die er donoch
m itso mt d er erfolgten Koniieru ng zu rückreichte. U nstim m ig keiten wu rden
in einem vom Klöger erstellten Fehlerprotokoll festgeholten, dos zwischen
dem Büropersonol des Klögers und dem der Beklogten erörtert wurde
{Zeugnis K.). Für die Richtigkeit der Grundoufzeichnungen hot gegenüber
dem Finonzomt der Steuerschuldner selbst einzustehen. Mongels beson-
deren Auftroges ist der Steuerberoter nicht verpflichtet, die Buchführung
seines Auftroggebers zu kontrollieren. Ein solcher ousdrücklicher Auftrog
ist dem Klöger von dem Geschöftsführer B. nicht erteilt worden, wie H.
bekundet. Entgegen der von dem Zeugen geöußerten Rechtsmeinung
folgt dorous, doß es nicht zum Aufgobenbereich des Klögers gehörte,
oufgrund der erfolgten Auswertung die Buchführung der Beklogten zu
überprüfen, um eventuelle Mißstönde oufzudecken. Der Klöger hot ouch
eine solche Konirol le n icht o usgeü bt u nd o uch zu kei ner Zeit o bgerech nef
die von K. erwöhnten Abstimmungen onhond des monotlichen Fehler-
protokolls bezogen sich ouf Unklorheiten in der Führung einzelner Konien.
Eine Rechtspflicht zur Uberprüfung der Grundoufzeichnungen folgt ouch
nicht dorous, doß der Klöger, der in dem von ihm erstellien Abschluß per
31.7.1982 ousdrücklich den Vermerk ongebrocht hot: ,,Eine Prüfung der
Wertonsötze und der Buchführung wor nicht Gegenstond des Auftrogs'i
- ln den früheren Abschlüssen, insbesondere dem zum 31.7.1981, diesen
Vermerk nicht benutzt hot. Enigegen der Meinung des Sochverstöndigen
R. begründet dos im lnnenverhöltnis des Steuerberoiers zu seinem Mon-
donten keine Pflichten über den geschlossenen Vertrog hinous. Dem
Mondonten ist es verwehrt, dorouf eine Rechtsscheinhoftung seines Ver-
trogsportners zu gründen, weil er oufgrund des obgeschlossenen Vertrogs
weiß, zu welchen Diensten sich sein Vertrogsportner verpflichtet hot.

Auch bei B. ist diese Kenntnis zugrvndezulegen. Bei Feststellung des
Pflichtenkreises, den er dem Klöger übertrug, konn nicht unberücksichtigt
bleiben, doß er den koufmönnischen Teil der Unternehmen gonz dem
Zeugen H. uberließ, mitdem erseit1969 in einem eheahnlichen Verhöltnis
zusommenlebte, dos noch bei Erstottung der Strofonzeig e om27.7.1983

Voroussetzungen ouch noch dem 31.12.1986 ols Eigenschoft gemöß
g 459 Abs. 2 BGB dem Köufer zuzusichern. lm Streitfoll log iedoch der
Nochteilfür die Klöger gerode in der Existenz der seit dem l.1.lgg7
verschörften, nichf obiektgebundenen Voroussetzungen des Steuer-
vorteils, dieweder Eigenschoften derSoche sind noch eine vorhondene
Eigenschoft der Kqufsoche oufgehoben oder veröndert hoben.

2. Dos Beruf u ngsgericht beio ht o ufg ru nd zutreffen der Anforderu n g en o n

die im Verkehrerforderliche Sorgfolt, 
,.9276 

Abs.lSoIz2BGB), doß H. E

gegenÜber den Klögern vorverirogliche Pflichten fohrlössig verleizt
hot.

Wer ols Verköufer für eine lmmobilie wirbt und dobei Steuervorteile
einer Anloge- oder Koufentscheidung herousstellt oder in konkrete
Finonzierungsvorschlöge einbezieht, muß Vorqussetzung, Hinderungs-
gründe und Ausmoß der steuervorteile richtig und so vollstöndig dor-
stellen, doß bei dem Kunden oder Köufer über keinen für seine Ent-
scheidung möglicherweise wesentlichen Umstond eine Fehlvorstellung
erweckr wird (BGHZ74,l03,lli f, BGH, tJrt.v.21.ll.l98l - lVo ZR
286/80,YersRB2,194;v.2.2.1983 - lVo ll8/Bl, NJW l9B3,lZ3O. Gegen
diese sorgfoltspflicht hot H. E verstoßen; denn er hötte dorquf hin-
weisen müssen, doß gemöß $15 und $l5b BerlinFc i.d.F. des
WohneigFG die erhöhte Berlin-Absetzungen bei Anschoffungen noch
dem 31.12.1986 im Fqlle der Vermietung ousgeschlossen woren.

Der Revision konn nicht zugegeben werden, do0 H. E wegen seiner
irrefü hrenden Do rstellu ng des Steuervorteils durch die revisionsrecht-
lich zu unterstellende folsche Auskunft des Finqnzomts entlostet wird.
Er hot sich gegenüber den Klögern ols Anloge- und Wirtschoftsberoter
eingeführt und dqmit den Anschein eigener soch- und Rechtskunde
ouch für die von ihm berührten Steuerfrogen gegeben. Dementspre-
chend hoi er in erhöhtem Mo0 persönliches vertrouen der Klöger in
Anspruch genommen. Dos durfte er ouch ols Verhondlungsgehilfe der
Beklogien nur, wenn er sich über die einschlögige Gesetzesönderung
ouf dem loufenden hielt. Die Umgestoltung der steuerlichen Wohn-
förderung, dos Ausloufen von $ z b ESIG und Begleitönderungen sind
mit dem wohneigFG vom 15.5.1986 longe vor dem hier frogtichen
Zeitpunh verkündet und 1986 in der Fqchöffentlichkeit eingehend
erörtertworden. Hiervon mußte sich H. E noch seinem Auftreten durch
eigene Prüfung Kenntnis verschofft hoben (vgl. BGHZ 74, j03,llll.
Anders wöre es möglicherweise gewesen, wenn er für die Kleger
erkennbor nur eine Auskunft des Finonzomts weitergegeben hötte, so
doß sie eine Uberprüfung durch ihn nicht unbedingt erworten durften

196
185



Gerling lnformolionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 7192 Gerling lnformotionen für wirtschqftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe 7192

(vsl. BGH, Urt.v. 6. 11.1974 - Vlll ZR 207/72, LM BGB $ 626 Nr. 14 Bl.2l-

Unter den vorliegenden Umstönden genÜgte eine telefonische Erktrndi-

gung beim Finqnzomt mit einer noch eigenem Vortrog der Beklogten

schon ungenou formulierten Froge zur Sorgfoltswohrung nicht. lm

Gegensotzzu dervom Berufungsgericht und der Revision ongefÜhrten

Enrscheidung des OLG München (NJW .1961, 
1534) kom es hier nicht

dorouf on, durch Rückfrogen beim Finonzomt die longiöhrige Hond-
hobung des Gesetzes in der Behördenproxis festzustellen, sondern

sich zuverlössige Kenntnis von einer Gesetzesönderung zu verschoffen.

3. Zu Unrecht beonsiondet die Revision, doß dos Berufungsgericht die

Dorlegung des Sohnes der Beklogten über die Steuervorteile des

Wohnungskoufs den Beklogten noch S 278 BGB zugerechnei hot.

H. E wor gegenüber den Klögern Erfüllungsgehilfe der Beklogten,

dessen Verschulden die Beklogten gemöf. S27B Sotz l, 9276 Abs.l
BGB zu vertreten hoben.

o) Gehilfe bei der Erfüllung vorvertroglicher Pflichten konn ouch eine

mit der Führung von Vertrogsverhondlungen betroute Person sein

l,senatsurt.,r. 21.6.1974 - V ZR 15173, NJW 1974,1505 f; ollgemeine

Ansicht). Als solche wor H. E von den Beklogten eingescholtet. Die

Beklogten hoben in der mündlichen Verhondlung erster lnstonz

zugestonden, doß ihr Sohn durch sie beouftrogt gewesen sei, die

Woh n u n g zu verko ufen. Dieses Gestö nd n is wirkte f ü r die Beruf u n gs-

instonz gemöß $532 ZPO fort. Ein noch $290 ZPO wirksomer

Widerruf isi, wovon dos Berufungsgericht zu Recht ousgeht, nicht

erfolgt.

Die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung des zuge-

stondenen ,lerkoufouftrogs" dohin, doß der Sohn der Beklogten

von seinen Eltern mit der Führung von Vertrogsverhondlungen fÜr

eine Veröußerung beouftrogt gewesen sei, ist möglich. Aus Rechts-

gründen ist ouch die totrichterliche Würdigung nicht zu beon-

stonden, noch der hier ein Vermittlungsmokler von seinen Auftrog-

gebern über die Vermittlung hinous dozu eingescholtet worden ist,

ols Verhondlungsgehilfe in ihrem Nomen den Verirogsinholt des

beobsichtigien Geschöfts in den zur Beurkundungsreife notwen-

digen Einzelheiten mit dem onderen Vertrogsteil ouszuhondeln.

Soweit die Revision den zugesiondenen ,lerkoufsouftrog" nur ols

Verko ufsvermittlungsouftrog verstehen will, versucht sie unzulössi-

gerweise, ihre eigene Auslegung on die Stelle der des Totrichiers zu

setzen. Einer solchen Auslegung stünde zudem entgegen, doß im

Bei der Ablehnung einer verirogsöhnlichen Hoftung des Beklogten

bezieht sich dos Berufungsgericht desholb ouf eine Entscheidung des

Bundesgerichtshofes {vom 2.ll.l9B3 - lVo ZR20/U - Gl2/84: NJW
1984,355,356), in welcher die Hoftung eines Sochverstöndigen obge-
leh nt wi rd, wei I sein Guto chten ledig I ich zu r Beleh ru n g des Auftro g gebers

und der hinter ihm stehenden Köufergruppe bestimmt wor und nicht ols

Argumentotionshilfe bei Verhondlungen mit Dritten dienen sollte. Dos

Berufungsgericht bemerkt dozu, doß es im Streitfoll, soweit fÜr den

Beklogten ersichtlich, nicht onders gelegen hobe. Donn ober durfie es

nicht im Widerspruch dozu bei der Prüfung der Deliktonsprüche dos

Gegenteil u nterstellen.

ilt.

Do eine ondere Anspruchsgrundloge für den Anspruch der Klögerin ouf

Ersotz ihres eigenen Schodens nicht ersichtlich ist und dos Berufungs-

gericht Feststellung en zu dem hilfsweise geltend gemochien Anspruch

ous obgetretenem Recht des Zeugen P. nicht getroffen hot, mußte

dos Berufungsurteil oufgehoben und die Soche zur ondeweitigen Ver-

hondlung und Entscheidung on dos Berufungsgericht zurÜckverwiesen

werden.

In der neuen Verhondlung 'wird der Beklcgtg soweit es noch dorcuf
onkommt, Gelegenheit hoben, ouf seine Bedenken gegen die Kousolitöt

zwischen dem Gutochien und der Schodenentstehung bei der Klögerin

hinzuweisen.

Hoftung des Steuerberolers
- ln ho lt des Steuerberotu ngsvertroges

- Kontierung durch Mondonten
(OLG Dtisseldorf, Urt.v. 14.3.1991 - lB U 253190)

Leitsötze:

I . Der Mondo nt hot für die Richtig keit der Gru ndo ufzeichnu ngen gegen-

über dem Finonzomt einzustehen.

2. Beeintröchtigt der Mondont durch Umbuchungsonweisungen die
Zuverlössigkeit der dem Steuerberoter zur Auswertung Übergebenen

Grundoufzeichnungen, konn er sich nicht dorouf berufen, der Beroter

hötte die Unrichtigkeit erkennen und ihm Vorholtungen mochen

müssen.
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der Auskü nffe des Gemeindebed iensteten o ufd rö n g en m ufJten. Dieses
fohdössige Verholten konn iedoch nicht ohne weiteres ols leichtfertig
und gewissenlos ongesehen werden.
Derortiges liegt etwo vor, wenn der Hondelnde domii einen eigenen
vorteil oh ne Rücksicht o uf d ie Belo n g e D riner sucht ( BG HZ 70, 272 282 i
95,307,3]1), wenn er sich über bereits geltend gemochte Bedenken
hinwegsetzt oder es ihm ous sonstigen Gründen gleichgültig ist, ob
und gegebenenfolls welche Folgen sein leichtfertiges verholten hot.
umstönde, die für ein solches gewissenloses Verholten sprechen könn-
ien, hot dos Berufungsgericht nicht fesigestellt. Dos verholten des
Beklogten könnie iedenfolls nicht ols gewissenlos bezeichnet werden,
wenn er, wos dos Berufungsgericht unterstellt, den Zeugen P wieder-
holt noch Ablieferung des Guiochtens ouf Bedenken gegen die Zuver-
lössigkeii der Auskünfte des Gemeindebediensteten über die Bebou-
borkeii des Grundstückes hingewiesen hoben sollte.

b) Aber ouch die Ausführungen des Berufungsgerichts zu dem schadi-
gungsvorsotz des Beklogten werden von der Revision mit Recht onge-
griffen.

Dos Berufungsgericht geht insoweil z-.vrar zvtreffend dqvon ous, doß es
für den schödigungsvorsotz ousreichend wöre, wenn der Beklogte mit
einer Kenntniserlongung seines unrichtigen Gutochtens durch Dritte
gerechnef eine dodurch verursochte Schödigung des Dritten für mög-
lich geholten und billigend in Kouf genommen höne (bedingrerVorsotz).
Totsö ch liche Feststel I u n g en dozu hot dos Beruf u n g sgericht, woro uf d ie
Revision zukeffend hinweist, ollerdings nicht getroffen.

Auf bedingten vorsotz lößt ein leichtferiiges, gewissenloses Verholten
bei Ausstellu ng unrichtiger Gutochten vor o llem do n n schließen, wen n
der Sochverstöndige selbst erkonnt hot, doß er sich so verhölt (senots-
urieil v. 12.12.1928 o.o.o.). Eine solche Feststellung hot dos Berufungs-
gericht bisher nicht getroffen und sie le ßt sich ouch nicht oufgrund des
im Revisionsverfo h ren zvgrundezu leg enden Sochverho lts treffen. Dos
Berufungsgericht leitet den schödigungsvorsotz dorous ob, dqß der-
ortige Gutochten erfohrungsgemöß höufig ols Argumentotionshilfen
beiVerkoufs- und Krediverhqndlungen benutzt werden und doß die
An no h me, der,Auft ro g geber werde bei solchen Verho ndlu n gen ein f ü r
ihn günstiges Gutochten ollein für sich beholten, völlig lebensfremd sei.
Solche Annohmen können im Streitfoll nqch den Feststellungen des
Berufungsgerichts nicht zugrundegelegtwerden. Dos Beruf u n gsg ericht
hot nömlich on onderer Stelle in seinem Urteil (bei derAblehnung ver-
troglicherAnsprüchelfestgestellt, dos Gutochten hobe dem Zeugen p

nur dozu dienen sollen, sich ein Bild dorüberzu mochen, ob der Soch-
wert des Anwesens den ihm vorliegenden Koufongeboten entsproch.

schriffsotz der Beklogten vom 7.3.1989 dos Zugestöndnis ols,,lnformo-
tionsirrtum" bezeichnet worden ist. Diese Einlossung schließt eine ein-
schrönkende Verloutborungsobsichi, wie sie die Revision ihrer Aus-
legung zugrunde legen will, ous.

Noch s2B9 Abs. 2 ZPo brouchte dos Berufungsgericht der weiteren
Erklöru ng, wonoch der Sohn der Beklo gten den Verko uf der woh nung
ouch vermitteln sollte, doher nicht die Bedeutung beizumessen, doß
kein verhondlungsouffrog der Beklogten on ihn zugesionden sein
sollte.

bl Domit, doß der Sohn der Beklogten überhoupt ols ihr Gehilfe in die
vertrogsverhondlungen eingescholtet wor, ist ollerdings noch nicht
gesogt, doß die Beklogien ouch für sein Verholten einstehen müssen.
Denn dos verschulden eines Erfüllungsgehilfen, demgemö0 ouch
eines Verho nd I u n gsgeh ilfen, hot der sch u ld ner n o ch $ 278 BGB nur zu
vertreten, wenn die gegen den Gehilfen erhobenen Vorwürfe ous der
Sicht eines Außensiehenden ein Verholten betreffen, welches im inne-
ren sochlichen Zusommenhong mit dem Wirkungskreis steht, der dem
Gehilfen zugewiesen worden isi (BGHZ 23,319,323i 31,358, 366,
BGH, Urt.v.7.s. ]965 - lb ZR 108/63, NJW lg6 S,l7Og,171O;v.6.4.1g78 -
lllzR43/76, LM BGB $ 2zB Nr. 79 Bl.2 R, v. 14.2.1989 - vt zR 121/BB,
NJW-RR 1989,723,725L

Donoch muß im Streitfollgrundsötzlich zwischen den Tötigkeiten unter-
schieden werden, die der sohn der Beklogten noch seinem ersten
Auftreten zur Anloge- und wirtschoftsberotung der Klöger, ols
etwoiger lmmobilienmokler beider Seiten, qls Finonzierungsberoter
und -vermittler der Klöger und ols Verhondlungsgehilfe der Beklogten
entfoltet hot. Dos Berufungsgericht hot keine Feststellungen dozu
getroffen, in welchem Gespröchsobschnitt H. E durch seine Dorle-
gungen die Fehlvorstellung der Klöger über die Moglichkeit zur
Geltendmochung dererhöhten Berlin-Absetzungen erweckt und ob er
seine pflichtwidrigen Au0erungen im engeren Zusommenhong der
Koufverirogsverhondlungen ousdrücklich wiederholt hot. Dos wor im
Ergebnis ober ouch nicht erforderlich, um dos verholten ihres sohnes
den Beklog len zuzurechnen.

Werden Koufvertrogsverhondlungen dodurch, doß der verhondlungs-
führer eines Vertrogsteils sich - wie hier - ohne öußeren Einschnitt in
seinem Auftreten berotend ouch für den onderen Vertrogsteil betötigt,
in eine umfossende Anloge-, Wirtschofts- und Finonzierungsberotung
eingebettet, so gehen berotende Außerungen, die für den vertrogs-
inholt ous Sicht des berqtenen Verhondlungsportners erheblich sind,
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ouch in die Verhondlungsführung der Gegenseite ein. Außerungen des

H. F. die zunöchst nur im Rohmen seiner Anlogeberotungstötigkeit fÜr

die Klöger ollgemein zu den Steuervorteilen des Erwerbs von Eigen-

rumswohnungen in B. gefollen sein mögen, durften demnoch die Klöger

hier ohne weiteres ouf die verkqufte Wohnung übertrogen, weil sie bei

den eigentlichen Koufvertrogsverhondlungen nicht berichtigt wurden.

Dos gilt um so mehr, ols der Sohn der Beklogten bei dem von ihm

skizzierten Finonzierungsmodell fÜr den konkret benonnten Koufpreis

fur die Wohnung der Beklogien wiederum einschrönkungslos von der

Steuererspo rn is erhöhter Bed i n-Absetzu n g o usg i n g, wobei er Ü berd ies

den Bodenwerionteil der Anschoffungskosten entgegen $ 15 b Abs. 1

BerlinFG, SlOe Abs. lsotz I ESIG sowie $Zb ESIG, $]5 BerlinFG,

$ 15 Abs. 2 ESTDV voll in die Bemessungsgrundloge der SteuerbegÜn-

stigung einbezog. Die sochliche Verschmelzung des Berotungsfehlers

des H. t mit seinem - fohrlössigen - Verholten bei den Koufvertrogs-

verhondlungen ergob sich für die Klöger dorous, doß neben der Froge

der Kqufentscheidung vor ollem die Annehmborkeit der Koufpreis-

forderung von den dorgelegten Absetzungsmöglichkeiten obhing. Dos

zeigt die vom Sohn der Beklogten unterAusnutzung der ongenomme-

n"n St"r"rerspornis vorgeschlogene Vollfinonzierung des Kouf-

preises, ouf weiche cjie Kioger eingingen. Die Kiöger sind miihin ouch

bei den Koufvertrogsverhondlungen in ihrer geschöftswesentlichen

Fehlvorstellung über die steuerliche Ausnutzborkeit der Anschoffung

durch den Sohn der Beklogten ols Verhondlungsgehilfen derVerköufer

bestörkt worden.

Künstlich und noch den Umstönden mit g 133 BGB unvereinbor ist der

Versuch der Revision, die vertrogsverhondlungen des H.V. oufzu-

spolien in einen vermifielnden Teil, den er nur im eigenen Nomen ols

Vermittlungsmokler gefuhrt hobe, und einem porieilichen Abschnitt, in

dem er nomens der Beklogten ols ihrVerhondlungsgehilfe oufgetreten

sei, und dobei dos Verhondlungsverschulden ousschlie0lich der Ver-

mittlungstötigkeit zuzuordnen. Die Revision findet insoweit ouch in

$ 164 Ats. 2 BGB keine Stütze, weil die Anwendung dieser Vorschrift

Geschöftsidentitöt voro ussetzt, die zwischen dem Verko uf einerseits

und der Vermittlung ondererseits fehlt.

cl Ein - von der Revision nichi gerÜgier - Rechtsfehler des Berufungsurteils

liegt im Ergebnis ouch insoweii nicht vor, ols es den Beklogten noch

s z7a gog ouf)er der Hondlungsweise ihres verhondlungsgehilfen

sei n Versch u ld en u nei n g esch rö n kt zu rech net, obwoh I f u r d ie Beklo gten

persön lich u nter U mstö nd en geri ngere Sorgfo ltso nford eru ngen gelten

können, weil sie sich im Gegensotz zu ihrem Sohn persönlich keiner

il.

Dos Berufungsurteil holt der rechtlichen NochprÜfung nichi stond.

1. Unbegründet sind ollerdings die VerfohrensrÜgen, mit denen sich die

Revision gegen die Oblektivitöt des Sochverstöndigen Sp. und gegen

die Feststellung der obiektiven Fehlerhoftigkeit des von dem Beklogten

erstellten Guiochiens wendet. Der Senot sieht gemöß $ 565 o ZPO

dovon ob, dies nöher zu begrÜnden.

2. Mit Erfolg wendet sich die Revision iedoch gegen die Belohung der

Anspruchsvoroussetzungen des $ 826 BGB.

o) Voroussetzung für die Hoftung eines Sochverstöndigen ous $ 826

BGB für Schöden, die dorouf entstonden sind, dofl ein Dritter ouf die

Richtigkeit eines von ihm erstellten, ober toisöchlich unrichtigen Gut-

ochtens vertrout hot, ist zunöchst die Feststellung von Umstönden, die

dos Verholten des Sochverstöndigen ols Verstoß gegen die guten

Sitten erscheinen lossen. Doß der Sochversiöndige ein fehlerhoftes

Gutochten erstottet hot, reicht dozu nicht ous. Erforderlich ist vielmehn

doß der Sochverstöndige sich etwo durch nochlössige Ermittlungen

zu den Grundlogen seines Auftroges oder gor durch ,,ins Bloue" ge-

mochte Angoben der Gutochtenoufgobe leichtfertig entledigt 
_und

domit eine Rücksichtslosigkeit gegenÜber dem ,Adressoten des Gut
ochtens und den in seinem lnformotionsbereich stehenden Dritten qn

den Tog gelegt hot, die ongesichts der Bedeutung, die dos Gutochten

ftir derÄn Entschließungen hotte, und der von ihm in Anspruch genom-

menen Kompetenz ols gewissenlos bezeichnet werden muß (vgl.

Senorsurt. v.21.4.1970 -V\ZR246/658 - WM 1970,878,829 und vom

12.12.1978 -VIZR132/72 - VersR 1979,283,284;BGH, Urt.v. 18' 6'1962

- Vll ZR 237/60 - VersR 1962,803,804 fl.

Dos Berufungsgericht unterstellt, doß dem Beklogten (wie er be-

houptet hottel in Gegenwort des Zeugen P. derzustöndige Gemeinde-

bedienstete erklört hobe, dos GrundstÜckseibeboubol und doß ouch

die Angob en zu den Auskünften der Gemeindeverwoltung in seinem

Schreiben vom 15.4. 1983 richtig sind. lst dos ober der FolL donn beste-

hen erhebliche Zweifel, ob der Beklogte leichtfertig gehondelt hot, ols

er die Angoben des Gemeindebediensteten zur Grundloge seines

Gutochtens mochte. Dem Berufungsgericht mog zwordorin zu folgen

sein, doß dem Beklogten die Kriterien dofÜr bekonnt woren, noch

denen ein Grundstück zum lnnenbereich oder zum Außenbereich

im Sinne der domols mo0gebenden $$34,35 BBouG zu rechnen

wor, und doß sich ihm ouch schon im Hinblick ouf Loge, Größe

und bouliche Ausgestoltung des Anwesens Zweifel on der Richtigkeit

lBB
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stöndige Bedeutung. Er hobe demgemöD frir die Richtigkeit bzw. Unrich_
tigkeit von Gutochten und Auskunft ouch in diesem p-unkt einzustehen,
zumol er sich in dem Gutochten nicht dorouf beschrönkt hobe Auskünft;
der Gemeinde wiederzugeben, sondern die Bebouborkeii ous (schein-
borl eigener Sochkunde bzw. Prüfung ohne Einschrönkung oder vor-
beholt ols gegeben bezeichnet hobe. Die Unrichtigkeit des öutochte;s
beruhe ouf grober Fohrlössigkeit und Leichtfertigkeit des Beklogten. lhm
hötten sich schon oufgrund seiner Kenntnis der Voroussetzungä für die
Einordnung eines Grundstücks zum lnnenbereich im Sinne däs dorols
moßgebenden 5 34 BBouG zweifel on der Richtigkeit der Auskünfte der
Gemeinde oufdröngen müssen. lm übrigen sei ihm die Unzuverlössigkeit
derortiger Auskünfte ouch positiv bekonni gewesen, wos sich dJrous
eEebg do0 er seinem Auftroggeber P wiedärholt gesogt hoben wolle,
er könne sich ouf dieAuskünfte derGemeinde in bezug orTdi" Beboubol
keif nicht verlossen. Der unrichtige Ausgongspunkt seines Gutochtens
Ü ber d ie Bebo u bo rkeit sei m it Sicherheit o uch f u r die Bodenwerterm ittl u ng
ousschloggebend gewesen. Auch der Geböudewert sei vom Beklogtei
fehlerhoft ermittelt worden. Unter onderem hobe er nicht berücksich"tigf
doß gerode bei oußerordenflichen, großen und luxuriösen Gebordän
wie hier bei der Ermittlung des Verkehrswertes erhebliche Abschlage bis
zv 500/o oder 600/o zu mochen seien. Bezüglich des noch $ B2dBGB
erforderl ichen Sched ig u n gsvorsotzes kön ne oh ne weiteres o n genom men
werden, doD der Beklogte trolz der Angobe seines Auftrogg;ebers zum
eingeschrönkten Zweck des Gutochtens domit gerechnel hobe, doß
dos Gutochten ouch Dritten zur Kenntnis gelongÄ und diese oufgrund
des Gutochtens Vermögensdispositionen treffen würden. Do er siJ der
Unzuverlössigkeit der Auskünfte der Gemeinde bewuflt gewesen sei,
könne ouch dovon ousgegongen werden, doß er mit einer-schödigung
Dritter gerechnet und diese in seinen willen oufgenommen hobe.

schließlich ist dos Berufungsgerichi dovon übezeugt, do0 die Klögerin
den vertrog vom7.li.l9B3 mit dem Zeugen p im Vertrouen ouf die Rijtig-
keit des Gutochtens obgeschlossen hot. Durch Abtreiung und Verkoif
eines Grundstücksonteiles hobe ein Betrog von 2 bis 2,5 M]o. DM oufge-
bro cht werden sol len, der zu r Rückf ü h ru n g der Verpf I ichtu n gen der KG 6ei
der c.-Bo n k ho be bestim mt sein sollen. Ferner seien für Glö; biger der KG
ouf dem Grundsiück Grundpfondrechte eingetrogen g"*"rän, so doß
die Klogerin ouf der Grundloge der schötzung äes Beklogten dovon
hobe ousgehen können, doß diese ous dem Grundstückserlö-s befriedigt
werden könnten. Wenn der ubernohme der KG-Anteile ouch noÄ
ondere Motive und Uberlegungen der Klögerin zugrunde gelegen
hötten, so sei doch proktisch ouszuschlieDen, doß sie ii.h buiii.htigu,
lnformotion ouf den Vertrog eingelossen und domitvon vornherein eiän
verlust von mehreren Millionen DM in Kouf genommen hotte.

besonderen Fochkunde für die steuerlichen Verhöltnisse bei Berliner
lmmobilienonlogen gerühmt hoben.
Zutreffend geht dos Berufungsgericht dovon ous, dof) sich im Grund-
sotz. o llerd in gs der kon krete pflichten kreis u nd der Sorgfo ltsmoßsto ü
des verhondlungsgehilfen wie ouch onderer ErfüllungJgehilfen noch
der,stellun_g des Schuldners richtet, der sich des r#riliungrj"hiff"n
bedient ßGHZ3I, 358, 367; polondt/Heinrichs, BGB, so. Avil., gzza
Rz. i3 und 24). lndes istdie weitere Froge hier in ondeärweise ols dos
Berufungsgericht meint, dohin zu steli-en, ob ein verhondlungrgihjff"
{y.t persönliche verrrouenswerbung mir besond"r"iri.hkuidä ou.h
die sorgfoltspflichten des hinter ihm-stehenden Geschöftsherrn enF
sprechend verstörken konn. Dos ist noch dem schutzzweck des g27g
BGB zu beiohen. Die vom verhondlungsgehilfen behouptere bäson-
dere Fqchkunde kommt in ihrer w"rb",idän wrkung J", s.hrldr,",
Tuguhe, und der vertrogsgegner konn ohne entspächende verlouF
borung nicht wissen, wäkh" quf den verhqndlu;gsgegenstond be-
zogene Erklörungen des Verhondlungsgehilfen ,o'n 

-r"i-n", 
Auftrog

gedech sind oder dessen Grenzen tibeähreiten. Der Bundesgerichtsl
hof hot desholb sogor ongenommen, doß ein verhondlrng"rt"hiffL
den Bereich der eigentlichän Koufvertrogsverhondlung uon sich ous
erweitern und der domit für den Geschöfisherrn zusöüliche Neben_
pflichten übernehmen konn, ohne do0 seine Eigenrolnt der Anwen-
-{rng von $ 278 BGB enrgegensteht (BGH, uit.v. st. 1.1962 - vill zR
120/60, LM BGB 9276lNl Nr: 5 und v. 6.4.1978 - |t zR 43/76, LM
BGB $ 2ZB Nr. 79,Bl.2 R mft Nochweisen).

4. Verfohrensfehlerfrei stellt dos Berufungsgericht fest, doß die Klöger bei
pflichtmefligem verholten die wohnung der Bekllgten nicht g"ekoufr
hötten, weil ihre Fehlvorstellung über dän steuervoiteilder Aischof-
fung für den Koufentschluß minäestens mitursöchli.h g"*"r"n sei. Die
Beklogten hoben demgegenüber nicht dorgelegt, ioß es ouch bei
grd ny1,o1mö0iger Auf klo ru n g zu m vertro gr;.n t ö' gukor r"n wö re.
Dos follt ihnen zur Losr (BGH,Urt.v. 2l.l\.tp-es - IlzR72/B3,wM 1984,
22lf n.w.N.; senotsurt. v. 30. 1o.lgT7 - v zR r44/B6,wM l9BB, 48, sol.
Die Behouptung der Beklogten, für den Koufentschluß der Klöger sei
,,in erster Linie" die Restdouer der Wohnungsbindung entschefdend
g.eye:en, zwingt entgegen der Ansicht der Revision nicht zu dem
Umkehrschluß, doD. die Kleger bei richtiger Dorstellung der Ab-
sch reibu n gsmog lich keiten d ieWoh n u n g o räh geko uft hete. Erheb I ich
wö1e die Behouptung der 

-Beklogten 
nur gewesen, wenn bei pflicl"rt-

mößigem verholten ihres sohnui k"in"r ler mitwirkenden Grrinde
für den Koufentschluß der Klöger entfollen wöre.
Unbegründet ist ouch die Rüge, dos Berufungsgericht hobe die erst-
mols in der Berufungsverhondrung orfg";"ih" Behouptung der
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Beklogten nicht hinlönglich gewÜrdigt, der Koufentschlu$ der Klöger

,J 
"lf 

äi. o ufg ru nd der iorgelägten Lichtbild er u nd der,,Obiektbesch rei-

il*, gefo0iworden. MiiRecht vermi0t dos Berufungsgericht insoweit

irUit"itii"rung des Sochvortrogs. Denn Gegenstond der Obiektbe-

schreibung wär in der Gesomtichou ebenso wie die Restdouer der

Won n, n g"rbind u n g o u ch der do rgestel lte Steuervortei l. U nsireitig hot der

Sohn deiBeklogten diesen Steuervorteil hervorgehoben und zusommen

mit dem Mietertrog troiz Finonzschwöche der Klöger ols Grund fÜr eine

Korf"rpf"hlung glnonnt, wobei noch seiner Finonzierungsskizze eine

Änr.noi+rng o[.; sofortigen Eigenkopitoleinsotz der Klöger möglich

sein sollte. 
"Wollten die Beklogün die Obiektbeschreibung, wie die

n"uirion vermuten lö$t, in einem engeren Sinne verstonden wissen, hötte

dies nöher, nömlich substontiiert, vorgetrogen werden mÜssen.

5. Ein MiWerschuldeneinwond gegen die KlAger ist nicht begrÜndet'

Die Klöger hoben sich dos Verschulden des H.V. in seiner Funktion ols

ihr AnlJge-, Wirtschofts- und Finonzberoter nicht noch $ 254 Abg 2

SoIz2,SiZg gOg onrechnen zu lossen, weil sie sich seiner mindestens

in dieser Beziehung nichtzurWohrnehmung ihrer lnteressen im vorver-

troqlichen Verhaltnis zu den Beklogten bedient hoben.

bl Soweit die Revision rÜgt, die Klöger mÜßten sich wegen Leerstehens

der Wohnrng uon öktob"r b]s Dezember lgBB einen Verstoß

f"g"n ihre Sähqdenminderungspflicht vorwerfen, lossen, gibt der

üoii.g in den Totsocheninstonzen dozu nichts her. Die Anfroge

vom 5.lO.l9BB on die Beklogten, ob sie inieressiertseien, diezurZeit

I ee rste h e n d e Wo h n u n g zu rü c kzu n e h m e n, wo ro u s si ch d i e Ve rzö g e-

rung der Wiedervermietung ergob, wor_mit den Obliegenheiten

d"iKlAg", gemöß g254Rbt. Z Sotz I BGB vereinbol wenn nicht

sogor g-ubol"n. Der Wert der Wohnung konnte nömlich bei Wie-

dervermietung insbesondere dodurch sinken, doß einem on ln-

on.prr.hnohä" der Berlin-Absetzung gemög g15b BerlinFG

interessierten Köufer die dozu erforderliche eigene Wohnnutzung

unmöglich gemocht wurde'

6. ZurHöhe des Schodenersotzes verweist die Revision iedoch zu Recht- 
dorouf, doß noch dem unstreitigen Klögervortrog, d91 derTotbestond

des Berufungsurieils ollgemein in Bezug nimmi, die Wiedervermietung

schon ob t. t. tq8g zu eiör monotlichen Nettokoltmiete von 228,32DM

erfolgtwor. Diesen ousgleichspflichtigen Vorteil mÜssen sich die Klöger

in HJhevon 3 x22B,3iDMl:684,96 DM)zusöizlich zu den im Beru-

fungsurteil berÜcksichtigten, lV 1987 und lgBB zugestondenen, Miet-

einnohmen onrechnen-lossen. Entsprechend ist die Verurteilung der

Beklogten durch den Senot, der noch $ 565 Abs. 3 Nr. I ZPO selbst ent-

scheidTend, zu ermößigen, wöhrend dos Rechtsmittel onsonsien erfolglos

bleibt.

Sochverstöndigenhoftu ng
- Gru ndstücksbeweriung

- Sittenwidrige Schödigung eines Dritten, S 826 BGB

(BGH Urt.v. 24.9.1991- Vl ZR 293/901

Leitsotz:

Zur Hoftung eines Sochverstöndigen fÜr GrundstÜcks- und Geböude-

bewertungän *"g"n sittenwidriger Schodigung eines Dritten durch ein

fehlerhoftes Guiochten.

Leitsötze (d.Verf')'

l. Der Sochverstöndige mu0 durch nochlössige Ermittlungen der Auf-

rrnncnn,ncllooen .räer durch ,,ins Bloue" qemochte Angoben leicht-

fert"ig"gehonJelt hoben. Dodurch muß er eine RÜcksichtslosigkeit

gugänib"r dem Adressoten des Gutochtens und dem in seinem

infimotionsbereich stehenden Dritten on den Tog gelegt hoben, die

wegen der Bedeutung des Gutochtens und der von ihm in Anspruch

guär*"nen Kompetenz ols gewissenlos bezeichnet werden muß.

2. EinSchAdig u ngsvorsotz ist nicht g ru ndsötzlich do ro us o bzu leiten, doß

Bewertu ngsg utochten erfo h ru n gsgemöß ha ufig o ls Arg u mentotions-

hilfe bei Vär[oufs- und Kreditverhondlungen benutzt werden.

Aus den Gründen:

t.

Dos Berufungsgericht geht dovon ous, doß der Beklogte der Klögerin

zum Ersotz eines eigenen Schodens gemöß $ 826 BGB verpflichtet sei,

Jo 
",, 

durch ein leühtfertig, grob fohrlössig erstelltes unrich1ges Gut-

o.f'tun die MOglichkeit geietit hobe, doß Dritte getöuschi wurden und

Schoden erlitten.

Es ist der Auffossung, den Angoben des Beklogten in dem Gutochten

tiber die Bebouborkeit köme zumindest in Verbindung mit der ergönzen-

den Auskunftvom 15.3..1983 nichi etwo nur eine Bedeutung ols Grund-

loge der Schötzung des Verkehrswertes zu, sondern sie hötten eigen-

.l90
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,J 
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stöndige Bedeutung. Er hobe demgemöD frir die Richtigkeit bzw. Unrich_
tigkeit von Gutochten und Auskunft ouch in diesem p-unkt einzustehen,
zumol er sich in dem Gutochten nicht dorouf beschrönkt hobe Auskünft;
der Gemeinde wiederzugeben, sondern die Bebouborkeii ous (schein-
borl eigener Sochkunde bzw. Prüfung ohne Einschrönkung oder vor-
beholt ols gegeben bezeichnet hobe. Die Unrichtigkeit des öutochte;s
beruhe ouf grober Fohrlössigkeit und Leichtfertigkeit des Beklogten. lhm
hötten sich schon oufgrund seiner Kenntnis der Voroussetzungä für die
Einordnung eines Grundstücks zum lnnenbereich im Sinne däs dorols
moßgebenden 5 34 BBouG zweifel on der Richtigkeit der Auskünfte der
Gemeinde oufdröngen müssen. lm übrigen sei ihm die Unzuverlössigkeit
derortiger Auskünfte ouch positiv bekonni gewesen, wos sich dJrous
eEebg do0 er seinem Auftroggeber P wiedärholt gesogt hoben wolle,
er könne sich ouf dieAuskünfte derGemeinde in bezug orTdi" Beboubol
keif nicht verlossen. Der unrichtige Ausgongspunkt seines Gutochtens
Ü ber d ie Bebo u bo rkeit sei m it Sicherheit o uch f u r die Bodenwerterm ittl u ng
ousschloggebend gewesen. Auch der Geböudewert sei vom Beklogtei
fehlerhoft ermittelt worden. Unter onderem hobe er nicht berücksich"tigf
doß gerode bei oußerordenflichen, großen und luxuriösen Gebordän
wie hier bei der Ermittlung des Verkehrswertes erhebliche Abschlage bis
zv 500/o oder 600/o zu mochen seien. Bezüglich des noch $ B2dBGB
erforderl ichen Sched ig u n gsvorsotzes kön ne oh ne weiteres o n genom men
werden, doD der Beklogte trolz der Angobe seines Auftrogg;ebers zum
eingeschrönkten Zweck des Gutochtens domit gerechnel hobe, doß
dos Gutochten ouch Dritten zur Kenntnis gelongÄ und diese oufgrund
des Gutochtens Vermögensdispositionen treffen würden. Do er siJ der
Unzuverlössigkeit der Auskünfte der Gemeinde bewuflt gewesen sei,
könne ouch dovon ousgegongen werden, doß er mit einer-schödigung
Dritter gerechnet und diese in seinen willen oufgenommen hobe.

schließlich ist dos Berufungsgerichi dovon übezeugt, do0 die Klögerin
den vertrog vom7.li.l9B3 mit dem Zeugen p im Vertrouen ouf die Rijtig-
keit des Gutochtens obgeschlossen hot. Durch Abtreiung und Verkoif
eines Grundstücksonteiles hobe ein Betrog von 2 bis 2,5 M]o. DM oufge-
bro cht werden sol len, der zu r Rückf ü h ru n g der Verpf I ichtu n gen der KG 6ei
der c.-Bo n k ho be bestim mt sein sollen. Ferner seien für Glö; biger der KG
ouf dem Grundsiück Grundpfondrechte eingetrogen g"*"rän, so doß
die Klogerin ouf der Grundloge der schötzung äes Beklogten dovon
hobe ousgehen können, doß diese ous dem Grundstückserlö-s befriedigt
werden könnten. Wenn der ubernohme der KG-Anteile ouch noÄ
ondere Motive und Uberlegungen der Klögerin zugrunde gelegen
hötten, so sei doch proktisch ouszuschlieDen, doß sie ii.h buiii.htigu,
lnformotion ouf den Vertrog eingelossen und domitvon vornherein eiän
verlust von mehreren Millionen DM in Kouf genommen hotte.

besonderen Fochkunde für die steuerlichen Verhöltnisse bei Berliner
lmmobilienonlogen gerühmt hoben.
Zutreffend geht dos Berufungsgericht dovon ous, dof) sich im Grund-
sotz. o llerd in gs der kon krete pflichten kreis u nd der Sorgfo ltsmoßsto ü
des verhondlungsgehilfen wie ouch onderer ErfüllungJgehilfen noch
der,stellun_g des Schuldners richtet, der sich des r#riliungrj"hiff"n
bedient ßGHZ3I, 358, 367; polondt/Heinrichs, BGB, so. Avil., gzza
Rz. i3 und 24). lndes istdie weitere Froge hier in ondeärweise ols dos
Berufungsgericht meint, dohin zu steli-en, ob ein verhondlungrgihjff"
{y.t persönliche verrrouenswerbung mir besond"r"iri.hkuidä ou.h
die sorgfoltspflichten des hinter ihm-stehenden Geschöftsherrn enF
sprechend verstörken konn. Dos ist noch dem schutzzweck des g27g
BGB zu beiohen. Die vom verhondlungsgehilfen behouptere bäson-
dere Fqchkunde kommt in ihrer w"rb",idän wrkung J", s.hrldr,",
Tuguhe, und der vertrogsgegner konn ohne entspächende verlouF
borung nicht wissen, wäkh" quf den verhqndlu;gsgegenstond be-
zogene Erklörungen des Verhondlungsgehilfen ,o'n 

-r"i-n", 
Auftrog

gedech sind oder dessen Grenzen tibeähreiten. Der Bundesgerichtsl
hof hot desholb sogor ongenommen, doß ein verhondlrng"rt"hiffL
den Bereich der eigentlichän Koufvertrogsverhondlung uon sich ous
erweitern und der domit für den Geschöfisherrn zusöüliche Neben_
pflichten übernehmen konn, ohne do0 seine Eigenrolnt der Anwen-
-{rng von $ 278 BGB enrgegensteht (BGH, uit.v. st. 1.1962 - vill zR
120/60, LM BGB 9276lNl Nr: 5 und v. 6.4.1978 - |t zR 43/76, LM
BGB $ 2ZB Nr. 79,Bl.2 R mft Nochweisen).

4. Verfohrensfehlerfrei stellt dos Berufungsgericht fest, doß die Klöger bei
pflichtmefligem verholten die wohnung der Bekllgten nicht g"ekoufr
hötten, weil ihre Fehlvorstellung über dän steuervoiteilder Aischof-
fung für den Koufentschluß minäestens mitursöchli.h g"*"r"n sei. Die
Beklogten hoben demgegenüber nicht dorgelegt, ioß es ouch bei
grd ny1,o1mö0iger Auf klo ru n g zu m vertro gr;.n t ö' gukor r"n wö re.
Dos follt ihnen zur Losr (BGH,Urt.v. 2l.l\.tp-es - IlzR72/B3,wM 1984,
22lf n.w.N.; senotsurt. v. 30. 1o.lgT7 - v zR r44/B6,wM l9BB, 48, sol.
Die Behouptung der Beklogten, für den Koufentschluß der Klöger sei
,,in erster Linie" die Restdouer der Wohnungsbindung entschefdend
g.eye:en, zwingt entgegen der Ansicht der Revision nicht zu dem
Umkehrschluß, doD. die Kleger bei richtiger Dorstellung der Ab-
sch reibu n gsmog lich keiten d ieWoh n u n g o räh geko uft hete. Erheb I ich
wö1e die Behouptung der 

-Beklogten 
nur gewesen, wenn bei pflicl"rt-

mößigem verholten ihres sohnui k"in"r ler mitwirkenden Grrinde
für den Koufentschluß der Klöger entfollen wöre.
Unbegründet ist ouch die Rüge, dos Berufungsgericht hobe die erst-
mols in der Berufungsverhondrung orfg";"ih" Behouptung der
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ouch in die Verhondlungsführung der Gegenseite ein. Außerungen des

H. F. die zunöchst nur im Rohmen seiner Anlogeberotungstötigkeit fÜr

die Klöger ollgemein zu den Steuervorteilen des Erwerbs von Eigen-

rumswohnungen in B. gefollen sein mögen, durften demnoch die Klöger

hier ohne weiteres ouf die verkqufte Wohnung übertrogen, weil sie bei

den eigentlichen Koufvertrogsverhondlungen nicht berichtigt wurden.

Dos gilt um so mehr, ols der Sohn der Beklogten bei dem von ihm

skizzierten Finonzierungsmodell fÜr den konkret benonnten Koufpreis

fur die Wohnung der Beklogien wiederum einschrönkungslos von der

Steuererspo rn is erhöhter Bed i n-Absetzu n g o usg i n g, wobei er Ü berd ies

den Bodenwerionteil der Anschoffungskosten entgegen $ 15 b Abs. 1

BerlinFG, SlOe Abs. lsotz I ESIG sowie $Zb ESIG, $]5 BerlinFG,

$ 15 Abs. 2 ESTDV voll in die Bemessungsgrundloge der SteuerbegÜn-

stigung einbezog. Die sochliche Verschmelzung des Berotungsfehlers

des H. t mit seinem - fohrlössigen - Verholten bei den Koufvertrogs-

verhondlungen ergob sich für die Klöger dorous, doß neben der Froge

der Kqufentscheidung vor ollem die Annehmborkeit der Koufpreis-

forderung von den dorgelegten Absetzungsmöglichkeiten obhing. Dos

zeigt die vom Sohn der Beklogten unterAusnutzung der ongenomme-

n"n St"r"rerspornis vorgeschlogene Vollfinonzierung des Kouf-

preises, ouf weiche cjie Kioger eingingen. Die Kiöger sind miihin ouch

bei den Koufvertrogsverhondlungen in ihrer geschöftswesentlichen

Fehlvorstellung über die steuerliche Ausnutzborkeit der Anschoffung

durch den Sohn der Beklogten ols Verhondlungsgehilfen derVerköufer

bestörkt worden.

Künstlich und noch den Umstönden mit g 133 BGB unvereinbor ist der

Versuch der Revision, die vertrogsverhondlungen des H.V. oufzu-

spolien in einen vermifielnden Teil, den er nur im eigenen Nomen ols

Vermittlungsmokler gefuhrt hobe, und einem porieilichen Abschnitt, in

dem er nomens der Beklogten ols ihrVerhondlungsgehilfe oufgetreten

sei, und dobei dos Verhondlungsverschulden ousschlie0lich der Ver-

mittlungstötigkeit zuzuordnen. Die Revision findet insoweit ouch in

$ 164 Ats. 2 BGB keine Stütze, weil die Anwendung dieser Vorschrift

Geschöftsidentitöt voro ussetzt, die zwischen dem Verko uf einerseits

und der Vermittlung ondererseits fehlt.

cl Ein - von der Revision nichi gerÜgier - Rechtsfehler des Berufungsurteils

liegt im Ergebnis ouch insoweii nicht vor, ols es den Beklogten noch

s z7a gog ouf)er der Hondlungsweise ihres verhondlungsgehilfen

sei n Versch u ld en u nei n g esch rö n kt zu rech net, obwoh I f u r d ie Beklo gten

persön lich u nter U mstö nd en geri ngere Sorgfo ltso nford eru ngen gelten

können, weil sie sich im Gegensotz zu ihrem Sohn persönlich keiner

il.

Dos Berufungsurteil holt der rechtlichen NochprÜfung nichi stond.

1. Unbegründet sind ollerdings die VerfohrensrÜgen, mit denen sich die

Revision gegen die Oblektivitöt des Sochverstöndigen Sp. und gegen

die Feststellung der obiektiven Fehlerhoftigkeit des von dem Beklogten

erstellten Guiochiens wendet. Der Senot sieht gemöß $ 565 o ZPO

dovon ob, dies nöher zu begrÜnden.

2. Mit Erfolg wendet sich die Revision iedoch gegen die Belohung der

Anspruchsvoroussetzungen des $ 826 BGB.

o) Voroussetzung für die Hoftung eines Sochverstöndigen ous $ 826

BGB für Schöden, die dorouf entstonden sind, dofl ein Dritter ouf die

Richtigkeit eines von ihm erstellten, ober toisöchlich unrichtigen Gut-

ochtens vertrout hot, ist zunöchst die Feststellung von Umstönden, die

dos Verholten des Sochverstöndigen ols Verstoß gegen die guten

Sitten erscheinen lossen. Doß der Sochversiöndige ein fehlerhoftes

Gutochten erstottet hot, reicht dozu nicht ous. Erforderlich ist vielmehn

doß der Sochverstöndige sich etwo durch nochlössige Ermittlungen

zu den Grundlogen seines Auftroges oder gor durch ,,ins Bloue" ge-

mochte Angoben der Gutochtenoufgobe leichtfertig entledigt 
_und

domit eine Rücksichtslosigkeit gegenÜber dem ,Adressoten des Gut
ochtens und den in seinem lnformotionsbereich stehenden Dritten qn

den Tog gelegt hot, die ongesichts der Bedeutung, die dos Gutochten

ftir derÄn Entschließungen hotte, und der von ihm in Anspruch genom-

menen Kompetenz ols gewissenlos bezeichnet werden muß (vgl.

Senorsurt. v.21.4.1970 -V\ZR246/658 - WM 1970,878,829 und vom

12.12.1978 -VIZR132/72 - VersR 1979,283,284;BGH, Urt.v. 18' 6'1962

- Vll ZR 237/60 - VersR 1962,803,804 fl.

Dos Berufungsgericht unterstellt, doß dem Beklogten (wie er be-

houptet hottel in Gegenwort des Zeugen P. derzustöndige Gemeinde-

bedienstete erklört hobe, dos GrundstÜckseibeboubol und doß ouch

die Angob en zu den Auskünften der Gemeindeverwoltung in seinem

Schreiben vom 15.4. 1983 richtig sind. lst dos ober der FolL donn beste-

hen erhebliche Zweifel, ob der Beklogte leichtfertig gehondelt hot, ols

er die Angoben des Gemeindebediensteten zur Grundloge seines

Gutochtens mochte. Dem Berufungsgericht mog zwordorin zu folgen

sein, doß dem Beklogten die Kriterien dofÜr bekonnt woren, noch

denen ein Grundstück zum lnnenbereich oder zum Außenbereich

im Sinne der domols mo0gebenden $$34,35 BBouG zu rechnen

wor, und doß sich ihm ouch schon im Hinblick ouf Loge, Größe

und bouliche Ausgestoltung des Anwesens Zweifel on der Richtigkeit
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der Auskü nffe des Gemeindebed iensteten o ufd rö n g en m ufJten. Dieses
fohdössige Verholten konn iedoch nicht ohne weiteres ols leichtfertig
und gewissenlos ongesehen werden.
Derortiges liegt etwo vor, wenn der Hondelnde domii einen eigenen
vorteil oh ne Rücksicht o uf d ie Belo n g e D riner sucht ( BG HZ 70, 272 282 i
95,307,3]1), wenn er sich über bereits geltend gemochte Bedenken
hinwegsetzt oder es ihm ous sonstigen Gründen gleichgültig ist, ob
und gegebenenfolls welche Folgen sein leichtfertiges verholten hot.
umstönde, die für ein solches gewissenloses Verholten sprechen könn-
ien, hot dos Berufungsgericht nicht fesigestellt. Dos verholten des
Beklogten könnie iedenfolls nicht ols gewissenlos bezeichnet werden,
wenn er, wos dos Berufungsgericht unterstellt, den Zeugen P wieder-
holt noch Ablieferung des Guiochtens ouf Bedenken gegen die Zuver-
lössigkeii der Auskünfte des Gemeindebediensteten über die Bebou-
borkeii des Grundstückes hingewiesen hoben sollte.

b) Aber ouch die Ausführungen des Berufungsgerichts zu dem schadi-
gungsvorsotz des Beklogten werden von der Revision mit Recht onge-
griffen.

Dos Berufungsgericht geht insoweil z-.vrar zvtreffend dqvon ous, doß es
für den schödigungsvorsotz ousreichend wöre, wenn der Beklogte mit
einer Kenntniserlongung seines unrichtigen Gutochtens durch Dritte
gerechnef eine dodurch verursochte Schödigung des Dritten für mög-
lich geholten und billigend in Kouf genommen höne (bedingrerVorsotz).
Totsö ch liche Feststel I u n g en dozu hot dos Beruf u n g sgericht, woro uf d ie
Revision zukeffend hinweist, ollerdings nicht getroffen.

Auf bedingten vorsotz lößt ein leichtferiiges, gewissenloses Verholten
bei Ausstellu ng unrichtiger Gutochten vor o llem do n n schließen, wen n
der Sochverstöndige selbst erkonnt hot, doß er sich so verhölt (senots-
urieil v. 12.12.1928 o.o.o.). Eine solche Feststellung hot dos Berufungs-
gericht bisher nicht getroffen und sie le ßt sich ouch nicht oufgrund des
im Revisionsverfo h ren zvgrundezu leg enden Sochverho lts treffen. Dos
Berufungsgericht leitet den schödigungsvorsotz dorous ob, dqß der-
ortige Gutochten erfohrungsgemöß höufig ols Argumentotionshilfen
beiVerkoufs- und Krediverhqndlungen benutzt werden und doß die
An no h me, der,Auft ro g geber werde bei solchen Verho ndlu n gen ein f ü r
ihn günstiges Gutochten ollein für sich beholten, völlig lebensfremd sei.
Solche Annohmen können im Streitfoll nqch den Feststellungen des
Berufungsgerichts nicht zugrundegelegtwerden. Dos Beruf u n gsg ericht
hot nömlich on onderer Stelle in seinem Urteil (bei derAblehnung ver-
troglicherAnsprüchelfestgestellt, dos Gutochten hobe dem Zeugen p

nur dozu dienen sollen, sich ein Bild dorüberzu mochen, ob der Soch-
wert des Anwesens den ihm vorliegenden Koufongeboten entsproch.

schriffsotz der Beklogten vom 7.3.1989 dos Zugestöndnis ols,,lnformo-
tionsirrtum" bezeichnet worden ist. Diese Einlossung schließt eine ein-
schrönkende Verloutborungsobsichi, wie sie die Revision ihrer Aus-
legung zugrunde legen will, ous.

Noch s2B9 Abs. 2 ZPo brouchte dos Berufungsgericht der weiteren
Erklöru ng, wonoch der Sohn der Beklo gten den Verko uf der woh nung
ouch vermitteln sollte, doher nicht die Bedeutung beizumessen, doß
kein verhondlungsouffrog der Beklogten on ihn zugesionden sein
sollte.

bl Domit, doß der Sohn der Beklogten überhoupt ols ihr Gehilfe in die
vertrogsverhondlungen eingescholtet wor, ist ollerdings noch nicht
gesogt, doß die Beklogien ouch für sein Verholten einstehen müssen.
Denn dos verschulden eines Erfüllungsgehilfen, demgemö0 ouch
eines Verho nd I u n gsgeh ilfen, hot der sch u ld ner n o ch $ 278 BGB nur zu
vertreten, wenn die gegen den Gehilfen erhobenen Vorwürfe ous der
Sicht eines Außensiehenden ein Verholten betreffen, welches im inne-
ren sochlichen Zusommenhong mit dem Wirkungskreis steht, der dem
Gehilfen zugewiesen worden isi (BGHZ 23,319,323i 31,358, 366,
BGH, Urt.v.7.s. ]965 - lb ZR 108/63, NJW lg6 S,l7Og,171O;v.6.4.1g78 -
lllzR43/76, LM BGB $ 2zB Nr. 79 Bl.2 R, v. 14.2.1989 - vt zR 121/BB,
NJW-RR 1989,723,725L

Donoch muß im Streitfollgrundsötzlich zwischen den Tötigkeiten unter-
schieden werden, die der sohn der Beklogten noch seinem ersten
Auftreten zur Anloge- und wirtschoftsberotung der Klöger, ols
etwoiger lmmobilienmokler beider Seiten, qls Finonzierungsberoter
und -vermittler der Klöger und ols Verhondlungsgehilfe der Beklogten
entfoltet hot. Dos Berufungsgericht hot keine Feststellungen dozu
getroffen, in welchem Gespröchsobschnitt H. E durch seine Dorle-
gungen die Fehlvorstellung der Klöger über die Moglichkeit zur
Geltendmochung dererhöhten Berlin-Absetzungen erweckt und ob er
seine pflichtwidrigen Au0erungen im engeren Zusommenhong der
Koufverirogsverhondlungen ousdrücklich wiederholt hot. Dos wor im
Ergebnis ober ouch nicht erforderlich, um dos verholten ihres sohnes
den Beklog len zuzurechnen.

Werden Koufvertrogsverhondlungen dodurch, doß der verhondlungs-
führer eines Vertrogsteils sich - wie hier - ohne öußeren Einschnitt in
seinem Auftreten berotend ouch für den onderen Vertrogsteil betötigt,
in eine umfossende Anloge-, Wirtschofts- und Finonzierungsberotung
eingebettet, so gehen berotende Außerungen, die für den vertrogs-
inholt ous Sicht des berqtenen Verhondlungsportners erheblich sind,
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(vsl. BGH, Urt.v. 6. 11.1974 - Vlll ZR 207/72, LM BGB $ 626 Nr. 14 Bl.2l-

Unter den vorliegenden Umstönden genÜgte eine telefonische Erktrndi-

gung beim Finqnzomt mit einer noch eigenem Vortrog der Beklogten

schon ungenou formulierten Froge zur Sorgfoltswohrung nicht. lm

Gegensotzzu dervom Berufungsgericht und der Revision ongefÜhrten

Enrscheidung des OLG München (NJW .1961, 
1534) kom es hier nicht

dorouf on, durch Rückfrogen beim Finonzomt die longiöhrige Hond-
hobung des Gesetzes in der Behördenproxis festzustellen, sondern

sich zuverlössige Kenntnis von einer Gesetzesönderung zu verschoffen.

3. Zu Unrecht beonsiondet die Revision, doß dos Berufungsgericht die

Dorlegung des Sohnes der Beklogten über die Steuervorteile des

Wohnungskoufs den Beklogten noch S 278 BGB zugerechnei hot.

H. E wor gegenüber den Klögern Erfüllungsgehilfe der Beklogten,

dessen Verschulden die Beklogten gemöf. S27B Sotz l, 9276 Abs.l
BGB zu vertreten hoben.

o) Gehilfe bei der Erfüllung vorvertroglicher Pflichten konn ouch eine

mit der Führung von Vertrogsverhondlungen betroute Person sein

l,senatsurt.,r. 21.6.1974 - V ZR 15173, NJW 1974,1505 f; ollgemeine

Ansicht). Als solche wor H. E von den Beklogten eingescholtet. Die

Beklogten hoben in der mündlichen Verhondlung erster lnstonz

zugestonden, doß ihr Sohn durch sie beouftrogt gewesen sei, die

Woh n u n g zu verko ufen. Dieses Gestö nd n is wirkte f ü r die Beruf u n gs-

instonz gemöß $532 ZPO fort. Ein noch $290 ZPO wirksomer

Widerruf isi, wovon dos Berufungsgericht zu Recht ousgeht, nicht

erfolgt.

Die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung des zuge-

stondenen ,lerkoufouftrogs" dohin, doß der Sohn der Beklogten

von seinen Eltern mit der Führung von Vertrogsverhondlungen fÜr

eine Veröußerung beouftrogt gewesen sei, ist möglich. Aus Rechts-

gründen ist ouch die totrichterliche Würdigung nicht zu beon-

stonden, noch der hier ein Vermittlungsmokler von seinen Auftrog-

gebern über die Vermittlung hinous dozu eingescholtet worden ist,

ols Verhondlungsgehilfe in ihrem Nomen den Verirogsinholt des

beobsichtigien Geschöfts in den zur Beurkundungsreife notwen-

digen Einzelheiten mit dem onderen Vertrogsteil ouszuhondeln.

Soweit die Revision den zugesiondenen ,lerkoufsouftrog" nur ols

Verko ufsvermittlungsouftrog verstehen will, versucht sie unzulössi-

gerweise, ihre eigene Auslegung on die Stelle der des Totrichiers zu

setzen. Einer solchen Auslegung stünde zudem entgegen, doß im

Bei der Ablehnung einer verirogsöhnlichen Hoftung des Beklogten

bezieht sich dos Berufungsgericht desholb ouf eine Entscheidung des

Bundesgerichtshofes {vom 2.ll.l9B3 - lVo ZR20/U - Gl2/84: NJW
1984,355,356), in welcher die Hoftung eines Sochverstöndigen obge-
leh nt wi rd, wei I sein Guto chten ledig I ich zu r Beleh ru n g des Auftro g gebers

und der hinter ihm stehenden Köufergruppe bestimmt wor und nicht ols

Argumentotionshilfe bei Verhondlungen mit Dritten dienen sollte. Dos

Berufungsgericht bemerkt dozu, doß es im Streitfoll, soweit fÜr den

Beklogten ersichtlich, nicht onders gelegen hobe. Donn ober durfie es

nicht im Widerspruch dozu bei der Prüfung der Deliktonsprüche dos

Gegenteil u nterstellen.

ilt.

Do eine ondere Anspruchsgrundloge für den Anspruch der Klögerin ouf

Ersotz ihres eigenen Schodens nicht ersichtlich ist und dos Berufungs-

gericht Feststellung en zu dem hilfsweise geltend gemochien Anspruch

ous obgetretenem Recht des Zeugen P. nicht getroffen hot, mußte

dos Berufungsurteil oufgehoben und die Soche zur ondeweitigen Ver-

hondlung und Entscheidung on dos Berufungsgericht zurÜckverwiesen

werden.

In der neuen Verhondlung 'wird der Beklcgtg soweit es noch dorcuf
onkommt, Gelegenheit hoben, ouf seine Bedenken gegen die Kousolitöt

zwischen dem Gutochien und der Schodenentstehung bei der Klögerin

hinzuweisen.

Hoftung des Steuerberolers
- ln ho lt des Steuerberotu ngsvertroges

- Kontierung durch Mondonten
(OLG Dtisseldorf, Urt.v. 14.3.1991 - lB U 253190)

Leitsötze:

I . Der Mondo nt hot für die Richtig keit der Gru ndo ufzeichnu ngen gegen-

über dem Finonzomt einzustehen.

2. Beeintröchtigt der Mondont durch Umbuchungsonweisungen die
Zuverlössigkeit der dem Steuerberoter zur Auswertung Übergebenen

Grundoufzeichnungen, konn er sich nicht dorouf berufen, der Beroter

hötte die Unrichtigkeit erkennen und ihm Vorholtungen mochen

müssen.
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Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung hot keinen Erfolg.

Dos Beweisergebnis vermittelt ouch dem Senot nicht die Uberzeugung,
doß der Klöger Pflichten qus dem Steuerberqtungsvertrog schuldhoft ver-
letzt und dodurch den von den Angestellten der Beklogten ongerichteten
Schoden mitverursocht hobe.

Die KG fUhrte die Buchholtung selbst. Sie lieferte dem Klöger EDV-reife
Disketten, der Klöger übernohm es, diese dotenmößig ouszuwerten.
Belege wurden dem Klöger nicht zur Verfügung gesiellt, ouch die Kont-
ierung der Belege besorgte die eigene Buchholtung (Zeugnisse H. und K.).

Der Klöger erhielt monotlich die Disketten zurAuswertung, die er donoch
m itso mt d er erfolgten Koniieru ng zu rückreichte. U nstim m ig keiten wu rden
in einem vom Klöger erstellten Fehlerprotokoll festgeholten, dos zwischen
dem Büropersonol des Klögers und dem der Beklogten erörtert wurde
{Zeugnis K.). Für die Richtigkeit der Grundoufzeichnungen hot gegenüber
dem Finonzomt der Steuerschuldner selbst einzustehen. Mongels beson-
deren Auftroges ist der Steuerberoter nicht verpflichtet, die Buchführung
seines Auftroggebers zu kontrollieren. Ein solcher ousdrücklicher Auftrog
ist dem Klöger von dem Geschöftsführer B. nicht erteilt worden, wie H.
bekundet. Entgegen der von dem Zeugen geöußerten Rechtsmeinung
folgt dorous, doß es nicht zum Aufgobenbereich des Klögers gehörte,
oufgrund der erfolgten Auswertung die Buchführung der Beklogten zu
überprüfen, um eventuelle Mißstönde oufzudecken. Der Klöger hot ouch
eine solche Konirol le n icht o usgeü bt u nd o uch zu kei ner Zeit o bgerech nef
die von K. erwöhnten Abstimmungen onhond des monotlichen Fehler-
protokolls bezogen sich ouf Unklorheiten in der Führung einzelner Konien.
Eine Rechtspflicht zur Uberprüfung der Grundoufzeichnungen folgt ouch
nicht dorous, doß der Klöger, der in dem von ihm erstellien Abschluß per
31.7.1982 ousdrücklich den Vermerk ongebrocht hot: ,,Eine Prüfung der
Wertonsötze und der Buchführung wor nicht Gegenstond des Auftrogs'i
- ln den früheren Abschlüssen, insbesondere dem zum 31.7.1981, diesen
Vermerk nicht benutzt hot. Enigegen der Meinung des Sochverstöndigen
R. begründet dos im lnnenverhöltnis des Steuerberoiers zu seinem Mon-
donten keine Pflichten über den geschlossenen Vertrog hinous. Dem
Mondonten ist es verwehrt, dorouf eine Rechtsscheinhoftung seines Ver-
trogsportners zu gründen, weil er oufgrund des obgeschlossenen Vertrogs
weiß, zu welchen Diensten sich sein Vertrogsportner verpflichtet hot.

Auch bei B. ist diese Kenntnis zugrvndezulegen. Bei Feststellung des
Pflichtenkreises, den er dem Klöger übertrug, konn nicht unberücksichtigt
bleiben, doß er den koufmönnischen Teil der Unternehmen gonz dem
Zeugen H. uberließ, mitdem erseit1969 in einem eheahnlichen Verhöltnis
zusommenlebte, dos noch bei Erstottung der Strofonzeig e om27.7.1983

Voroussetzungen ouch noch dem 31.12.1986 ols Eigenschoft gemöß
g 459 Abs. 2 BGB dem Köufer zuzusichern. lm Streitfoll log iedoch der
Nochteilfür die Klöger gerode in der Existenz der seit dem l.1.lgg7
verschörften, nichf obiektgebundenen Voroussetzungen des Steuer-
vorteils, dieweder Eigenschoften derSoche sind noch eine vorhondene
Eigenschoft der Kqufsoche oufgehoben oder veröndert hoben.

2. Dos Beruf u ngsgericht beio ht o ufg ru nd zutreffen der Anforderu n g en o n

die im Verkehrerforderliche Sorgfolt, 
,.9276 

Abs.lSoIz2BGB), doß H. E

gegenÜber den Klögern vorverirogliche Pflichten fohrlössig verleizt
hot.

Wer ols Verköufer für eine lmmobilie wirbt und dobei Steuervorteile
einer Anloge- oder Koufentscheidung herousstellt oder in konkrete
Finonzierungsvorschlöge einbezieht, muß Vorqussetzung, Hinderungs-
gründe und Ausmoß der steuervorteile richtig und so vollstöndig dor-
stellen, doß bei dem Kunden oder Köufer über keinen für seine Ent-
scheidung möglicherweise wesentlichen Umstond eine Fehlvorstellung
erweckr wird (BGHZ74,l03,lli f, BGH, tJrt.v.21.ll.l98l - lVo ZR
286/80,YersRB2,194;v.2.2.1983 - lVo ll8/Bl, NJW l9B3,lZ3O. Gegen
diese sorgfoltspflicht hot H. E verstoßen; denn er hötte dorquf hin-
weisen müssen, doß gemöß $15 und $l5b BerlinFc i.d.F. des
WohneigFG die erhöhte Berlin-Absetzungen bei Anschoffungen noch
dem 31.12.1986 im Fqlle der Vermietung ousgeschlossen woren.

Der Revision konn nicht zugegeben werden, do0 H. E wegen seiner
irrefü hrenden Do rstellu ng des Steuervorteils durch die revisionsrecht-
lich zu unterstellende folsche Auskunft des Finqnzomts entlostet wird.
Er hot sich gegenüber den Klögern ols Anloge- und Wirtschoftsberoter
eingeführt und dqmit den Anschein eigener soch- und Rechtskunde
ouch für die von ihm berührten Steuerfrogen gegeben. Dementspre-
chend hoi er in erhöhtem Mo0 persönliches vertrouen der Klöger in
Anspruch genommen. Dos durfte er ouch ols Verhondlungsgehilfe der
Beklogien nur, wenn er sich über die einschlögige Gesetzesönderung
ouf dem loufenden hielt. Die Umgestoltung der steuerlichen Wohn-
förderung, dos Ausloufen von $ z b ESIG und Begleitönderungen sind
mit dem wohneigFG vom 15.5.1986 longe vor dem hier frogtichen
Zeitpunh verkündet und 1986 in der Fqchöffentlichkeit eingehend
erörtertworden. Hiervon mußte sich H. E noch seinem Auftreten durch
eigene Prüfung Kenntnis verschofft hoben (vgl. BGHZ 74, j03,llll.
Anders wöre es möglicherweise gewesen, wenn er für die Kleger
erkennbor nur eine Auskunft des Finonzomts weitergegeben hötte, so
doß sie eine Uberprüfung durch ihn nicht unbedingt erworten durften
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Zusicherungsföhige Eigenschoften einer Kqufsoche im Sinn von $ 459 Abs.
2 BGB sind ouch ihre wirtschoftlichen und rechtlichen Beziehungen zur
Umwelt, sofern sie Brouchborkeit oder Wert der Sqche beeinflussen;

iedoch müssen die rechtlichen Umweltbeziehungen in der Soche selbst

ihren Grund hoben, insbesondere dürfen sie nicht on Umstönde in der
Person des Erwerbers onknüpfen (Senotsurt. BGHZ 79, 183, lB5; v.

6.3.1987 - V ZR 200/BS WM l9BZ l04l; v. 10.7.1987 - V ZR 236/85,
NJW-RR 1988,10; v.30. 10. 1987 -V 2R144/86,WM 1988,48, ferner BGHZ
111,75, ZB fl. Unter diesen Voroussetzungen hot der Senot die MAglichkeit

von Sonderqbschreibungen noch $Zb ESIG ols Bezeichnung einer zu-
sicherungsföhigen Eigenschoft onerkqnnt (BGHZ 79, lB3, 186; Urt.v.

6.12.1985 - V ZR 2/85, WM 1986, 360; Urt.v. 12.5.1989 - V ZR l0/BBl;
ousgeschlossen hot er dovon iedoch die Voroussetzungr doß kein Obiekt-
verbrouch gemöß $ Z b Abs. 6 ESIG in der Fossung des Gesetzes vom

16.6.1964 (BGBI l,353lvorliegt, weil sie moßgeblich on Umstönde in der
Person des Erwerbers onknüpft (Senotsurt. v.23.3.1990 - V ZR 16/89,

VersR 1990,9771.

Wie die Senotsrechtsprechung donoch lrolz einzelner vielleicht mi0ver-

stö n d I icher Form u I ieru n g en erken nen lößt, ist zusicheru n gsfö hige Eigen-
^-L-Ir )^-V^..I^^^L^ L^: Qr^..^-.,^-r^:l^^ ^^^L ß7L trQ+A lOal ,,^l 8l<5Lllull Llcil l\LlUl5L,lLl |ti LJ(il JlciuttlV\Jlllillttll ll(lLll ü/ rJ L\rl\-/ l/vl vllu o rv

Berlin FG nicht die ous dem Gesetz folgende Ermößigung der persönli-

chen Steuerschuld selbst. Denn die Steuerbegünstigung der $ Z b ESIG

l98l, $ 15 Berlin FG hoftet weder wie ein dinglicher Vewoltungsokt (2. B.

die A*feststellung ols Einfomilienhous oder Zweifomilienhous gemöß

$ lZ9 Aq $ 19 Abs. 3 Nr. l, $ 25 Abs. I Nr. 4 und 5 BewGl der Soche selbst

on, noch hot sie ihren Grund ousschließlich in der Sochbeschoffenheit
oder Loge. Erhohte Absetzungen des Erwerbers woren vielmehr nur bei

bestimmten entgeltlichen Anschoffungen von inlöndischen Einfomilien-

hö usern, Zweifo m il ien hö usern u nd Eigeniu mswoh n u n g en stotthoft, d ie zu

mehr ols 66 2/sv. H. Wohnzwecken dienten ($ Z b Abs. I Sotz I und 4 ESIG

l98l, $ lld Abs. I ESTDV). Die Möglichkeit erhöhter Absetzung noch $ Zb
ESIG 1981, $15 Berlin FG für den Erwerber hing mithin immer ouch von
den Erwerbsmodqlitöten ob. Die Rechtsfolge der Vorschriften im Einzel-

foll entzog sich infolgedessen einer umfossenden Eigenschoftszusiche-

rung und konnte nur Inholt einer selbstöndigen Gorontie des Verköufers
sein. lnsoweit hot dos zum 

,l.1.1987 
in Kroft getretene neue Recht nichts

geönderf indes gewöhren seiiher 5 l5 und $ 15 b Berlin FG i. d. E von Art. 2

WohneigFG vom 15.5.1986 (BGBI 1,730l'den Steuervorteil nur noch für
Anschoffungen bis zu diesem Stichtog und für selbstbewohnte Obiekte.
Dos hindert einen Verköufer zwor nicht, die Moglichkeit erhöhter Berlin-

Abseizungen für Eigentumswohnungen in ihren obiektgebundenen

bestond. Vor dem Hiniergrund dieses persönlichen Vertrouens, dos H. bei
dem do mo lig en Geschoftsf ü h rer der beiden Beklo gten genoß, ist es g o nz

unwohrscheinlich, doß der Klöger dos Wirken H. und der ihm unter-

stellten Buchholtung kontrollieren sollte. Dos Geldtronsitkonto, dos von
derZeugin K.-F noch Einleitung des Strofuerfohrens untersuchtwurde mii

dem Ergebnis, doß ein Fehlbetrog von 200.63740 DM ermittelt wurde,
istvon dem Klögernichtzum Gegenstond von Beonsiondungen gemocht
worden. Noch Einschötzung von H. wor ein Kontenbestond zwischen
60.000 und 80.000 DM ouf diesem Konto unoufföllig. Miteinem Bestond

von 93.121,82 DM in der Houptobschlu0übersicht per3l. 7.1981wor diese
Zo h I erstmo ls ü bersch ritien. Do bei ist o ber zu beden ken, doß die Bilo nz zu

diesem Zeitpunkt unstreitig erst im Mörz l9B3 in Auftrog gegeben und

erstellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt wor die Mosse der veruntreuten
Betröge bereits hinterzogen.

Die Umsötze des Unternehmens in der Zeit von Jonuor l9B0 bis Moi l98l
woren Gegenstond einer Sonderprüfung des Finonzomts gewesen, die
om 14.7.1981 begonn und mit der Schlußbesprechung vom 20.7.1981

obschloß und über die sich der Prüfungsbericht vom 24.7.1981verhielt.
Dqbei wurden on der Zuverlössigkeit der Buchführung keine Bedenken
geöußert. Unbewiesen istouch dervon den Beklogten erhobeneVorwurf,
Ao. VlAno. h^ho in rlar Rilnnz nar 31 71QAl dan rrnrhnnr{anan Knntn-vvr r\rvvvr r-' -,.
bestond von 93.lBl,B2 DM dodurch ousgeglichen, doß er ihn ols Privot-

entnohme B. verbucht hobe, ohne diesen zu frogen. lnsoweitwird ouf die
Ausführungen des Sochverstöndigen R. und ouf die Ausführungen im

ongefochienen Urteilverwiesen. Totsöchlich hot der Klöger diesen in der
Houptobschlußübersicht noch ousgewiesenen Bestond in der Bilonz

unzulössig mit den ,,sonstigen Verbindlichkeiten" verrechnet, wos er selbst
ols unzulössig und irrig zugegeben hot. Der von der Zeugin K.-E ge-
öu0erte Verdocht der Bilonzmonipulotion, dem ouch der vernehmende
Polizeibeomte K. gefolgt ist, hot sich nicht bestötigt.

Die Zeugin K.-E vermochte nicht ouszuschließen, do0 der Klöger bei dem

von ihr geschilderten Telefonot nur Mutmoflungen in dieser Richtung

geöußert hot. Totsöchlich hot 8., wie die Zeugin K. zu Proiokoll gegeben
hot, in die Führung des Tronsitkontos unmittelbor eingegriffen, indem er
mehrfoch die Zeugin onwies, Bestönde dieses Kontos ouf sein Privotkonto

umzubuchen oder seine privoten Entnohmen ous der Kosse ols Ausgong
ouf diesem Konto zu verbuchen. Wer dergestolt ols Auftroggeber die
Zuverlössigkeit der dem Steuerberoter zur Auswertung übergebenen
Grundoufzeichnungen beeintröchtigt, konn sich nicht dorouf berufen,
doß der Beroter die Unrichtigkeit hötte erkennen und ihm Vorholtungen
mochen müssen. Den Zeugen K. zu der Behouptung zu vernehmen,
der Klöger hobe dem Zeugen gegenüber eingeröumt, von den hohen
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Bestönden ouf dem Geldtronsitkonto gewu0t zu hoben, und er hobe
dies zum Anloß nehmen wollen, den Zeugen H. und den Geschöftsführer
zu unterrichien, dozu sei er ober nichi in der Loge gewesen, ist nicht ver-
onloßt. Diese Außerung des Klögers gegenüber dem Zeugen ist okten-
kundig.

Unstreitig ist die Bilonz l98l ober erst im Mörz l9B3 in Auftrog gegeben
und von dem Klöger erstellt worden. Einer ergönzenden Befrogung des
Sochverstöndigen R. sowie der vom Londgericht vernommenen Zeugen
bedorf es ebenfolls nicht.

Sohnes über die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten der Koufs-
oche hötten die Beklogten noch S 2ZB BGB einzustehen; denn der noch
ihrem bindenden Zugestöndnis mit dem Verkouf der Wohnung betroute
Sohn sei den Klögern gegenüber ols ihr Verhondlungsgehilfe einge-
scho liei gewesen. Mindestens eine Mitu rsöch lich keit der zu g ü nstig d o r-

gesiellten Abschreibungsmöglichkeiten für den Koufentschluß, welche
die Klager behoupteien, röume dos Vorbringen der Beklogten nichi ous.

Der Anspruch ous vorvertroglichem Verschulden sei hier nicht durch
die obschließende Sonderregelung der Gewöhrleistungspflichten des
Verköufers gemöß S$ 459ff BGB ousgeschlossen,weil sich die unrichtigen
Angoben über die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten der Kouf-
soche weder ouf lhre Beschoffenheit noch ouf eine zusicherungsföhige
Eigenschoft bezogen hötten. Denn neben den on die Soche gebundenen
Voroussetzungen, insbesondere der Loge in 8., sei die Sonderobschrei-
bung von der eigenen Wohnungsnuizung durch die Köufer obhöngig
gewesen, somit von einem Umstond, welcher in der Person und Ent-
scheidung der Klöger gelegen hobe.

il.

Gegen dos Berufungsurteil wendet sich die Revision im wesentlichen
ohne Erfolg.

l. Ohne Rechtsfehler stützt dos Berufungsgericht die Verurteilung der
Beklogten ouf fohrlössiges Verschulden beim Vertrogsschluß. Dem
steht hier nicht entgegen, doD die Vorschriffen der S$ 459 ff BGB ouch
insoweit eine vorgehende Sonderregelung fUr die Hoftung des Ver-
köufers sind, ols es um zusicherungsfe hige Eigenschoften der Kouf-
soche gemöD $ 459Abs.2 BGB geht, die im Einzelfoll nichtzugesichert
word e n si nd ( BG HZ 60, 319, 322 fi BG H Z B B, l30, 134 : 21P 19 83, 1076 ;
BGH Urt.v. 12.5.1976 - Vlll ZR 33/74,WM1976,240; Senotsurt.v.
10.7.1987 - VZR 236/85, NJV/-RR l9BB,l0r v. 30.3.1990 - V ZR l3l8?
NJW1990,1658, vgl. EWIR 1990,873 [KnöpfleJ; BGH, Urt.v.16.l.199l -
Vl I I ZR 335/89, ZIP 1991, 321 : EWi R 1991, 24 5 lWesterm o n nJ; o n d eres
noch Senotsurt. BGHZ79,lB3,lB5 und v. 30.10.1987 - V ZR 144/86,
WM 19BB,4Bl. Dos Berufungsgerichi geht zutreffend dovon ous, do0
die Dorlegung der Abschreibungsmöglichkeiten fur die verkoufte
Eigentumswohnung im Hinblick ouf die steuerliche Förderung keine
zusicherungsfAhige Eigenschoft der Koufsoche zum Gegenstond
gehobt hot, ouf welche sich die hier verletzte Offenborungspflicht
bezog.

Hoftung des Steuerberolers
- Schoden

- Rechtswid riger Vermögensvorteil

- Verlrouensschutz

- Klogeerhebung
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 25.7.1991- 13 U 30/9ll

Leitsötze:

l. Vertrouensschutz konn der durch eine fehlerhofte Verwoliungsokte
Begünstigte nicht für sich in Anspruch nehmen'

ol Wenn dos Gesetz die Moglichkeit nochtröglicher Anderungen
eröffnet und die Behörde hiervon Gebrouch mocht, desgleichen
nicht

bl wenn die begünstigende Enischeidung ouf seinen eigenen, unrich-
tigen Angoben beruht.

2. Der Senot folgt der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonoch
der Verlust einer rechtlichen oder totsöchlichen Position, ouf die der
Geschodigte noch der Rechtsordnung keinen Anspruch hot, keinen
ersotlöhigen Schoden dorstellt (BGH, Gl22/85: NiW 1985,2482
: MDR 1986,1371.

l.

Der Schodenersotzonspruch in Höhe der zu zohlenden Einkommens-
steuer und Kirchensteuer für dos Johr 1975 ist unbegründet.

lnsoweii konn - zunöchst unobhöngig von der Froge, ob ouch die Beklog-
ten zu 2l und 3l berotend tatig geworden sind - eine Schodenersotz-
pflicht grundsötzlich nur donn in Betrocht kommen, wenn eine Verletzung
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Totbestond:

Die Klöger kouften om B. 4.1987 von den Beklogien zum Preise von

134.830 DM eine Eigentumswohnung in B. und versprochen im Kouf-

vertrog, on deren Sohn H. E eine Provision von4.l70DMzu zohlen.Auf dos

Obiekt woren sie durch den Sohn der Beklogten hingewiesen worden,

der sich dobei ols ,,Anlogen- und Wirtschoftsberoter" einfÜhrte. Dieser

empfohl den Klögern die Anschoffung einer vermieteten Eigentums-

wohnung in 8., beriet sie in Frogen der Finonzierung und hondelie mit

ihnen im Auftrog der Beklogten den lnholt des notoriellen Koufuertroges

ous. Unter onderem legte er den Klögern ouch dor doß Eigentums-

wohnungen in B. in den beiden ersten Johren mit ieweils l0 v. H. der
Ansch off u n gskosten steuerm i nd ernd o bgeseizt werden kön nten.

Nochdem dos zustöndige Finonzomt die Eintrogung eines entsprechen-

den Steuerfreibetroges ouf der Lohnsteuerkorte der Klöger obgelehnt
hottg fochten diese den Koufuertrog wegen orglisiiger Töuschung durch

den Sohn der Beklogten on. Mit der Kloge hoben sie die Beklogten ols

Gesomtschuldner ouf Rückzohlung des Koufpreises und der Provision

sowie ouf Ersoizvon Vertrogskosten und Zinsen ,ZugvmZug gegen RÜck-

übertrogung des Koufgegenstondes, in Anspruch genommen.

Die Beklogten sind der Kloge mit der Behouptung enigegengetreten,
die unzutreffende Steuerouskunft ihres Sohnes hobe ouf einer gleich-

loutenden Mitteilung des Finonzomtes beruh| im übrigen sei ihnen die

Auskunft nicht zuzurechnen, weil der Sohn insoweit ols selbstöndiger

Mokler und ols Finonzberoter der Klöger gehondelt hobe. Dos

Londgericht hot der Kloge stottgegeben. Dos Oberlondesgericht hot die

Verurteil u ng wegen o usg leichspflichtiger Mieiein no h men der Klö ger o uf

140.307,85 DM nebstZinsen ermößigt. Die Revision der Beklogien hotte im

wesentlichen keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

Dos Berufungsgericht nimmt on, die Beklogten seien den Klögern ouf-

grund vorvertroglichen Verschuldens ihres Sohnes zu der mit der Kloge

geforderten Leistung, obzuglich ousgleichspflichtiger Mietertröge der
Johre 1987/BB in Höhe von1.244 DM, verpflichtet.

Dem Sohn der Beklogten seivozuwerfen, do0 er die Abhöngigkeit der

von ihm dorgestellten Abschreibungsmöglichkeiten fÜr eine Eigentums-

wohnung in B. von der Nutzung des Oblekts für eigene Wohnzwecke der
Eigentümer verkonnt hobe. Für die fohrlössige folsche Erklörung ihres

von Steuerberoterpflichten vorgelegen hot. Dos ist ollerdings in doppelier
Hinsicht der Foll. Zum einen wurde in der Steuererklörung l9Z5 stott des

totsöchlich bei derVeröußerung des londwirtschoftlichen Betriebes erziel-

ten Gewinnes von 15l.610 DM fölschlich ein Veräußerungsverlust von

67282 DM ongegeben. Zum onderen ist diese gemeinsome Steuer-

erklörung der Eheleute nicht von beiden, sondern nur vom Klöger unter-

schrieben worden. Ob dobeitroiz Erbietens der Ehefrou des Klögers zur

Unterschrift ousdrücklich erklArt worden ist, eine solche sei nicht nötig,

konn dohinstehen.

Jedenfolls ist es zugelossen worden, doß die nur von einem Eheportner

u ntersch rieben e Steuererklö ru n g dem Fi no nzo mt ein gereicht word en isi.

Diese beiden Versehen o uf Steuerberoterseite zuso m m en ermög I ichten es

der Finonzbehörde spöter, den Klöger für die ouf seinen Veröußerungs-

g ewin n entfo I lenden Steuern entsprechen d der moteriel len Steuerrechts-

loge heronzvziehen. Die Höhe des Veröußerungsgewinns ist ebenso

unstreitig wie die rechnerisch und in Einklong mii den onzuwendenden
Steuervorschriften ermittelten Steuern. Dos ist im finonzgerichtlichen Urteil

bereiis festgeholten und im vorliegenden Hoftungsproze0 weiter unstrei-

tig geblieben.

Dui.ch diese Fehler im P.chmen der steuer'lichen Berctung und T.ötigkeit ist

dem Klöger iedoch noch kein Schoden entsionden. Seine Auffossung,

derfrühere Bescheid vom ll. 8.1977,in dem Einkommensteuer und Kirchen-

steuer 1975 zv seinen Gunsten festgesetzt worden sind, hobe nicht mehr

im Nochhinein zu seinem Nochteil obgeöndert werden dÜrfen, vermog

der Senot nicht zu teilen. Der Klöger meint, eine Abönderung des un-

sireiiig vorbeholtlos ergongenen Bescheides hötte nur donn erfolgen

dürfen, wenn bei der Betriebsprülung1979 neue Totsochen festgestellt

worden wören; dos ober seitotsöchlich nicht der Foll. Neue Totsochen in

diesem Sinne liegen zwor nichivor. Eine ousdrückliche Festsiellung dieses

lnholtes konn dem Prüfungsbericht ollerdings nicht entnommen werden,

wie der Klöger irriümlich meint. lndes kommt dies zweifelsfrei in der

Einspruchsentscheidung om 1.4.1981 zum Ausdruck. Dort heißt es, dos

Finonzomt hobe einen ,,bestimmten Sochverholt. . . nicht berÜcksichtigt. . i'

bzw. der Fesistellungsbescheid sei,,oufgrund irriger Beurteilung des Soch-

verholts" ergongen. Gleichwohl konn dem Klöger nicht dorin gefolgt

werden, desholb hötte derfrühere Bescheid nicht mehr geöndertwerden

dürfen; ohne den weiteren Berotungsfehler (Zulossen nur einer Unter-

sch riftl sei der Bescheid zwar rechtswid rig g ewesen, wö re o ber besto nds-

kröftig geblieben. Dem Klöger ist nur Recht zu geben in bezug ouf die
Anderungsmöglichkeit des 5lZ3 AO. Dort ist die Aufhebung oder Ande-

rung von Sieuerbescheiden wegen neuer Toisochen oder Beweismittel
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geregelt. Dos Gesetz sieht indes in dem Abschnitf ,,Bestondskroft" weitere
Abönderungsmöglichkeiten vor. Dos übersieht der Klöger. Hier woren für
eine Anderung des sochlich fehlerhoften Bescheides die Voroussetzun-
gen des 99174 Abs.3 u n d Abs.4 AO gegeben. Dies ist im einzelnen in
den Gründen der Einspruchsentscheid u ng vom 1. 4.l9}1nö her do rgelegt.
Der Senot nimmt ouf diese zutreffenden Ausführungen Bezug und sieht
von einer Wiederholu ng o b. Ledig lich derVol lstö ndig keit wegen ist o nzu-
merken, doß eine solche Anderung nur zulössig ist bis zum Ablouf be-
sti m mter Festsetzu n gsfristen, S 

g 16? I Z0 AO. Auch sie sind g ewo h rt worden.

Die weitere Auffossung des Klögers, der erste Bescheid hötte oußerdem
ous Gründen des Vertrouensschutzes nichi mehr zu seinem Nochteil
geöndert werden dürfen, konn ebenfolls nicht geteili werden. Zwor ist in
der Rechtsprechung onerkonnt, doß der durch einen rechtswidrigen
Verwoltungsokt Begünstigte ous Gründen des Vertrouensschutzes eine
rechtlich geschützte Position erlongt, die unontostbor ist. Dieser Grund-
sotz gilt indes nicht uneingeschrönkt. Er kommt nicht zum Trogen, wenn -
wie hier - dos Gesetz selbst die Moglichkeit nochtröglicher Anderung
u nter besti m mten Voro ussetzu n gen eröff net. Außerdem g ilt d iese o us dem
Gedonken von Treu und Glouben obgeleitete Regel donn nicht, wenn
die begünstigende Entscheidung ouf unrichtigen Angoben des Betroffe-
nen selbst beruht und er desholb keinen Vertrouensschutz verdient. So
ist es hier: Der Klöger hot den Steuervorteil, den e1 moteriellem Recht
zuwiderlqufend, beholten möchte, durch obiehiv folsche Dorstellung des
Sochverholts erlongt. Die Festsetzung von Einkommensteuer und Kirchen-
steuer 1975 ouf ,,O" konnte nur desholb erfolgen, weil in der Einkommen-
steu ererklö ru ng197 5 u n bestritten u nd obiektiv fo lsch stott d es bei Abg o be
seines londwirtschoftlichen Betriebes erzielten hohen Veröußerungs-
gewinns von 150.610 DM ein Verlust in Höhe von 67.282 DM ongegeben
worden ist. Unter diesen Umstönden konn er sich nicht ouf Vertrouens-
schutz berufen (so ouch der Bundesfinonzhof in BSIBI lg8l ll S.3BBl.

Do der Klöger, wie ousgeführt, moteriell-rechtlich zutreffend zur Zohlung
von Einkommensteuer und Kirchensteuer für 1975 nochtröglich heron-
gezogen worden ist und weil erferner keine unongreifbore Rechtsposition
erlongt hot, welche dem Finonzomt die spötere Festsetzung verwehrt
hoben würde, ist ihm letztlich ein Schoden im Rechtssinne nicht entstonden.
Der Senot folgt insoweit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs,
wonoch der Verlust einer totsöchlichen oder rechilichen Position, ouf die
der Geschödigte noch der Rechtsordnung keinen Anspruch hoi, keinen
ersotzföhigen schoden dorstellt. Der Geschödigte soll im Wege des
Schodenersotzes nicht einen Gewinn erholten, den ondere gesetzliche
Vorschriften, zu denen ouch die steuerrechtlichen Bestimmungen zöhlen,

: Gl i99l,lZl : BGHZll4,150: WM 199.l, l0BB :ZP ]991,5891. Einen
Vermögensverlust wegen einer entgongenen Steuervergünstigung
gemöß $ 10 b ESIG konn der Klöger frühestens im Dezember 1986 mir der
Gründung und Ausstottung der Stiftung erlitten hoben. Die domit be-
ginnende Veriöhrungsfristwurde infolge derZustellung der Kloge on den
Beklogten om 6.ll.l9B9 unterbrochen ($$ 209,211,217 BGBL

Anlogeberotung
- Mokler
- zugesicherte Eigenschoft

- Verhondlungsgehilfe
(BGH Urt.v. 26.4.1991- V ZR 165/89 -
WM 1991, llV : ZiP 199l, B74 : BB l99l, l3Zl)

Leitsötze:

Zusicherungsföhige Eigenschoften einer Koufsoche sind bei Steuer-
vorteilen des Erwerbs noch $ z b ESIG lg8i und $$ 

,l5,15 
b Berlin FG nurdie

in der Soche selbst liegenden Voroussetzungen, nicht die Rechtsfolge
einer Ermößigung der persönlichen Steuerschuld und ihre onderweitigen
Voro ussetzu n g en ( Kl o rstel I u n g zv BGIZ 79, l13l.

Wirbt ein Anloge-, Wirtschofts- und Finonzierungsberoter der Köufer,
welcher zugleich ols Doppelmokler und ols Verhondlungsgehilfe der
Verköufer ouftritt, mit den Steuervorteilen eines Vertrogsschlusses, die fur
die Koufbereitschoftwesentlich sind, und spricht er insoweit nicht erkenn-
bor nur im eigenen Nomen, so hondelt er dobei ouch ols Verhondlungs-
gehilfe der Verköufer mit der Folge, doß ihnen sein Verholten noch $ 2zB
BGB zuzurechnen ist.

Ein Verho nd lu ngsgeh ilfe ko n n d u rch persön liche Vertro uenswerbu ng mit
besonderer Fochkunde ouch die Sorgfoltspflichten des Schuldners ent-
sprechend verstörken, so doß dieser eine PflichVerletzung durch den
Verhondlungsgehilfen noch $ 278 BGB zu vertreten hot (Ergönzung zu
BGHZ 3I, 358}.
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Es ist dovon ouszugehen, doß der Klöger einem Hinweis, er könne dos
Stiftungskopitol im Wege einer Durchloufspende einbringen und domit
eine Steuervergünstigung erzielen, bei der Gründung und Ausstotfung

der Stiftung - nur etwo zwei Monote noch Beendigung des Vertroges

der Porteien - gefolgt wöre (vgl. BGH, Urt.v. 
.l.4.1958 : WM 1958,877,

B7B; v.25.10.1966: WM 1966, l2B3; v.28.11.1984 : WM 1985, 3]9).

Eine entgongene Steuererspornis wöre ein Schoden des Klögers,weil sein

Vermögen sich ohne die Vertrogsverletzung um die Steuervergünstigung
vermehrt hötte ($g 2491+ BGB; vgl. BGH, Uri.v.28. 4.1982:WM 1982,718
: NJW 1983,998; Beschl.v. 22.11.185: WM 1986,266: NJW 1986,

2037,20381. Doron öndert nichts die Absicht des Klögers, eine ihm zuge-
f lossene Steu ererspo rn is wied eru m d em Stiftu n gsverm ög en zuzuf ühren.
Der Klöger hotzum Schodenstreit unter Beweisontrittvorgetrogen, doß er,

wenn er vom Beklogten ordnungsgemöß belehrt worden wöre, dos Ver-

fohren einer Durchloufspende für die Einbringung des Sti{tungskopitols
hötte nutzen können und ouf diesem Wege - lrolzder erst im Johre l9BZ

erfolgten Anerkennung der Gemeinnützigkeit der Stiftung - die Steuer-

vergünstigung gemöß 5 l0 b ESIG {urdosJoh rlg}|erlongt hötte, und doß
die entgongene Steuererspornis die behouptete Höhe hobe.

ilt.

Dos ongefochtene Urteil ist nicht ous onderen Gründen im Ergebnis

richtig.

Der Beklogte hot - enigegen der Ansicht des Berufungsgerichts - eine
Belehrungspflicht nicht erfülli, indem er dem Klöger mit Schreiben vom

4.6.1986 den Aufsotz des Pro{. S. zugesondt und dorin einen Teil des
lV. Absch n itts - betreffend d ie o ls beso nders förderu n g swü rd ig o nerko n n-

ten gemeinnützigen Zwecke (S l0 b Abs. I Sotz I ESIG) - morkiert hot.

Dorous konnte der nicht fochkundige Klöger nicht eindeutig entnehmen,
dofl ouch die Erstousstottung einerStiftung ols Durchloufspende gestoltet
werden konnte. Der morkierte Teil der Ausführungen behondelt bei un-

befongener Betrochtung des Wortloutes Spenden on eine ,,leiztlich
begünstigte Körperschoft'idie bereits besteht. ln diesem Sinne durfte der
Klögerouch Nr.2 des Schreibens des Beklogten vom 

.16. 
6.,1986 verstehen.

Die Veriöhrungseinrede des Beklogten rechtfertigt - gemö0 der Ansicht
des Berufungsgerichts - die Abweisung der Kloge nicht ($ 222 Abs. I

BGB). Noch $ 68 des SieuerberotungsgesetzesveriöhrtderAnspruch des

Auftroggebers ouf Schodenersotz wegen einer Vertrogsverletzung des

Steuerberoters in dreiJohren von dem Zeitpunkton, in dem derAnspruch
entsto nd en ist (vg l. BGIIZ 73, 363 : WM 1979, 419 ; Sen otsu rt. v. 4. 4.1991

gerode verhindern wollen. lhm dorf im Wege des Schodenersoizes nicht

mehrzugesprochen werden ols dos,worouf er rechtmößig Anspruch hot
(BGH Gl22/85: NJW 1985,24W: MDR 86/137; BGH R - Zivilsochen,

BGB S 24? Schoden I : Urt.v. 26.1. l9B9 : G|1989,791.

Ein Schodenersotzonspruch ouf Erstottung der für dos Johr1975 noch-
troglich gezohlten Einkommensteuer und Kirchensteuer steht dem Klöger

mithin gegen keinen der Beklogten zu.

il.

Ausseizungszinsen in Höhe von10.642,50 DM, die wöhrend des finonz-
gerichtlichen Verfohrens ongefollen sind, konn der Klöger ebensowenig
beonspruchen. Bezüglich der Beklogten zv 2l und 3l fehlt es insoweit
bereits cn der notwendigen Possivlegitimotion. Der Beklogte zu l) wor in

ienem Verfohren ursprünglich beouftrogt. Die Prozeßvollmocht loutete nur

ou{ ihn. Doß seine beiden Söhne, die Beklogten zu 2} und 3), sich donn mit

ih m in einer Steuerberotungsgesellschoft bürgerlichen Rechts zuso m men-

geschlossen hoben, mochie sie nicht outomofisch zu Mondotströgern
(BGH MDR 85/5251. Etwos onderes würde gelten, wenn sie in dos frühere

Einzelmondot spöter ousdrücklich mit einbezogen worden wören. Dozu

ober trögi der Klöqer nichts vor.

Der Beklogte zu l) broucht fur die vom Klöger gezohlten Aussetzungs-

zinsen ebenfolls nicht zu hoften. Grundloge hierfür könnte ollenfolls ein

obiehiv unrichtiger und schuldhoft erteilter Rot zur Klogeerhebung (ein-

schliefJlich Aussetzungsontrog) im fino nzgerichtlichen Verfo hren sein. Es

konn ober bereits nicht festgestellt werden, dcß dieser Rot im vorliegen-
den Foll eine Pflichtwidrigkeit des Steuerberoters dorstellt. lm finonz-
gerichtlichen Verfohren ging der Klöger dovon ous und wor unstreitig,

doß die neuerliche Sieuerfestsetzung mit moteriellem Steuerrecht voll in
Einklong stond. Gegen die ermittelten Steuern wurden on sich weder
dem Grunde noch der Höhe noch Einwendungen erhoben. Doß der
Klöger bei richtiger Angobe des Veroußerungsgewinns von vorneherein

den gleichen Betrog hötte zohlen müssen, dessen wor er sich vor Kloge-
erhebung bewußt, ouch ohne doß es dozu weiterer Dorlegungen des

Steuerberoiers bedurff hatte. Gleichwohl wollte er dies nichi hinnehmen.

Donn ober blieb nur der Klogeweg. Angesichts der moteriell-rechtlichen

Loge konnte die Enischeidung letztlich nur noch in der Weise ernsthoft in

Froge gestellt werden, wie es in der Klogeschrift des finonzgerichtlichen
Verfohrens geschehen und im Urteil des Finonzgerichts spöterzusommen-
fossend richtig wiedergegeben worden ist, d. h. dergestolt, doß ollein ouf
die Bestondskroft des ersien Bescheides obgestellt wurde. In dem Rot,

eine Kloge mit dieser Begründung zu erheben,log ongesichts der erheb-
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lichen Problemotik der zu prüfenden monnigfochen Rechtsfrogen keine
Pflichtwidrigkeit. Doß letzte Klorheir in diesem Punh keineswegs besrond,
zeigt ouch dos erst im Loufe ienes Verfohrens ergongene Urteil des
Bundesfinonzhofs vom 26.3.1985 - Vlll R 225/83 - Bundessteuerblott ll

1985, 603. Dort hoi sich der Bundesfinonzhof veronloflt gesehen, seine
frühere Rechisprechung, die in der Literotur und bei den lnstonzgerichten
ouf Kritik gestoßen wor, erneut zu überprüfen, zu erlöutern, donn oller-
dings zu bestötigen. Wenn der Beklogte bei diesem Meinungsstond
zur Klogeerhebung geroten hot, so hot er hierdurch seine Pflichten ols
Steuerberoter noch nicht oblektiv verletzt. Zumindest ober fehlt es on
einem Verschulden, weil er sich in vertretborer Weise ouf noch seiner
Ansicht die Kloge stützende Rechtsprechung berufen hot.

Zwecke, insbesondere über eine Stiftung fur Enturicklungshilfe. Des-
wegen hotte der Beklogte ihn dorüber zu belehren, doß die Leistung

des Stiftungskopitols im Wege einer Durchloufspende eine Steuer-
vergünstigung gemöD $ l0 b ESIG ouslösen könne. Ein Steuerberqter
muß seinem Auftroggeber ouch ungefrogt die bedeutsomen steuer-
lichen Einzelheiten, die bei der Erledigung des Auftrogs ouftouchen,
dorlegen und ihn über ihre Folgen unterrichten, insbesondere ouch
über die Möglichkeit einer Steuererspornis belehren (BGH, Urt.v.
6.12.1979 : WM 1980, 308, v. 2. 6.198l : WM l98l, 942; v. 9.12j981 :
WM lB2, 128; v. 4.3.1987: WM 187, 661: Gll9\7,ll9; v. 30. l. 1990 :
\VM 1990, B0B: Gli990, 82: NJW 1990,2057,20581. Er muß den
Mondonien in die Loge versetzen, eigenverontwortlich seine Rechte
und lnteressen zu wohren und eine Fehlentscheidung zu vermeiden.

An einer Belehrungspflicht des Beklogten öndert es nichts, doß bei
Ende des Vertroges der Porteien die Stiftung noch nicht errichtet und
genehmigt und dos Stiftungskopitol noch nicht erbrochtworden woren.
Domols hotten sich die Uberlegungen - noch den erörterten Unter-
logen - ouf eine gemeinnüizige Stiftung konzentriert. Bei einem Auf-
lrog zur steuerlichen Berotung über eine entsprechende Vermögens-
onloge entsproch es dem Sinn und Zweck der Einscholtung des
Beklogten, den Klöger frühzeitig dorüber qufzuklören, doß er bei der
Erstousstqttung einer Stiftung im Wege einer Durchloufspende eine
Steuervergünstigung erreichen könne. Dieser Umstond wor f ür die Ent
scheidung des Klögers über die günstige Vermögensonloge bedeut-
som. Eine möglichst frühe Unterrichtung wor quch ongebrocht, weil die
Einrichtung einer stqotlichen Durchloufstelle unstreitig zeitroubend wqr.

Deswegen ist es ouch rechtlich unerheblich, ob - gemöß dem Vor-
bringen des Beklogten - die Sotzung einer Stiftung und der Schwer-
punkt ihrer Gemeinnützigkeit noch nicht festgestonden hoben. Der
Klöger behouptet ouch unter Beweisontritt, Ende August 1986 sei die
Stiftungssotzung endgültig entworfen gewesen und hobe die Ent
wickl u n g sh i lfe o ls ho u pisö ch I icher Stiftu n g szweck festg esto n d en.

b) Aus dem Vorbringen des Klögers ergibt sich kein Anholtspunkt für
eine Nichtigkeit des Vertroges wegen Verstoßes gegen dos Rechts-
berotungsgesetz ($ 134 BGB mitArt.l $$ 1,4 RBerG; vgl. BGHZ 37,353,
358 : WMl962,ll35r 50, 90 : WM 1968,780i70,12,,15 : WM l9ZB,
33; Urt.v. 27.5.1963: NJW 1963,20271.

cl Noch dem Klogevortrog hot eine vertrogswidrige, schuldhofte Ver.
letzu n g ei ner Beleh ru n gspf lichi des Beklo gten zu m Verl u st ei ner Steuer-
erspornis gemöß $ 10 b ESIG gefuhrt.

Anmeldung
zur Soziolversicherung
- Fehler des Steuerberoters
(LG Düsseldorf, Urt.v. 25.10.1991- 20 S 47/911

Leitsötze (d.Verf.),

l. Die gesetzliche Kronkenkosse hot einen Erstottungsonspruch zu
Unrecht gezohlter Leistungen gem. $ 50 Abs. i SGB X lediglich gegen
den Leistungsempfönger und nicht gegen Dritte.

2. Hot der Steuerberoter in Folge eines Büroversehens eine fehlerhofte
Meldung für einen Mitorbeiter des Mondonten obgegeben, so ist
dieser durch dos Verholten des Steuerberoters selbst keinem Regreß-
o nspruch der Kronkenkosse ousgesetzt.

Zum Sochverholt:

Der Klöger nimmt den Steuerberoter ouf Schodenersotz in Anspruch, weil
er in einer Unterbrechensonmeldung on die Kronkenkosse in Folge eines
Versehens die Kennziffer 3 onstelle der zutreffenden Kennziffer 2 ols
Grund der Unterbrechung eingetrogen hotte. Er behouptet, doß ihm hier-
durch ein Schoden in Höhevon2.761,87 DM entstonden sei. Die Kronken-
kosse verlonge von ihm die Rückzohlung dieses Betroges, weil sie in der
d u rch die un richtige U nterbrechenso n meld u ng verursochten U n ken ntnis
der Beendigung des Arbeitsverhölinisses des Mitorbeiters und domit in
Unkenntnis des Endes der Mitgliedschoft Leistungen erbrocht hobe.

:
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beziehen. Nr. 4 seiner Bemerkungen betreffen Sieuervorteile einer

gemeinnüizigen Stiftung; insoweit hoi der Beklogte, um ,,1öngere Aus-

f-ührrng"n zu ersporen'j den Aufsotz von Prof. S. Über ,,Steuerliche

Aspekte der Gemeinnützigkeit" beigefügt, in dem er,,die wichiigsten

stellen,, - betreffend,,die ols besonders förderungswÜrdig onerkonn-

ten gemeinnützigen Zwecke (g 10 b Abs. I Sotz I ESIG)' - sowie die

Ausführungen über sogenonnte Durchloufspenden morkiert hotte.

Noch dem,,Protokoll" der Stiftu ngsg rÜ nderg ru ppe vom 5. 6. l986 sollte

d er Beklo gte,,ei ne Art Stiftu n gsberote/' werd en, zu dessen Aufg o ben-

gebiet u. o. die ,,stiftungsberotung" - gegen ein Entgelt - gehören

sollte.

Die ,,Honororliquidotion" des Beklogten vom 6. 6.1986 hot sich be-

zogen ouf ,,lfd. sieuerliche Berotungsleistungen im Zusommenhong

miider Veröußerung der Geschöftsonteile Dr. M. GmbH und einer

Stiftungs-Gründung'1

ln seinem Nochtrog vom 16.6.1986 - zu seinem Schreiben on den Klö-

gervom 4.6.1986- hoi der Beklogte - unter Nr.l,2 - steuerrechtliche

Frog"n einer gemeinnüizigen Stiftung erörtert. ln Nr. 2 dieses Noch-

trogs hot er ousgeführt, doß dos Einkommensteuerrecht die Förderung

dei Entwicklungshilfe ols besonders gemeinnÜtzig einstufe. Sodonn

heiflt es in diesem Nochtrog'

,,Hinsichtlich des Empföngers der Zuwendungen (Spen-

den)wird dies oberdovon obhöngig gemocht, dofl dieser

eine iuristische Person des öffentlichen Rechts oder eine

öffentliche Dienststelle ist. Vorbeholtlich einer noch not-

wendigen Abstimmung mit der Finonzverwoltung hot dies

fur die Stifung nur die Bedeutung, doß Zuwendungen

Dritter on die Stiftung, die diese ols Sonderousgoben

obziehen wollen, über eine solche Einrichtung loufen mÜs-

sen und ggfs. übereine Besiötigung 'steuerrechtlich fÜrden

Spender'sonktionieriwerden mÜssen (2. B. wie bei Green-

peoce durch eine Homburger Behördel.'

Auch die Schreiben des Beklogten on den Klöger vom 7.7.1986 vnd

vom 30.8.1986 beziehen sich ouf eine gemeinnÜtzige Stiftung.

2. Dos nicht berücksichtigte Vorbringen des Klögers isi im Revisions-

verfohren ols richtig zu unterstellen. Donoch ergibt sich rechtlich

folgendes'

o ) Der Beklo gte schuldete dem Klö ger verein bo ru ngsgemöß steuerlichen

Roi über Jie günstigste Anloge seines Vermögens für gemeinnÜizige

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung hot in der Soche Erfolg, denn ein Anspruch des

Klögers orf S.hodenersotz gegen die Beklogte besteht unter keinem

r."clitlich"n Gesichtspunkt. Ein solcher Anspruch des Klögers hötte zur

Voroussetzung, doß der Klöger durch dos Verholten der Beklogten selbst

einem Regreflonspruch seitens der AOK ousgesetzt wöt9, wos iedoch
nicht der Foll ist. Die speziolgesetzliche Regelung Über die Erstottungs-

pflicht zu Unrecht gezohlter Leistungen lqch $ 50 Abs. 1 SGB X gibt dem

Trag"r der Kronkänversicherung lediglich einen Anspruch gegen den

LeiJtungsempfönger selbst, nicht hingegen gegen Dritte (Wiesner in

Schrödlr/Printzen/Engelmonn/Schmolz/Wiesner/von Wulfen, SGB X,

2. Aufl.). Demnoch isi der Klöger noch dieserVorschrift der AOK nicht zum

Schodenersotz verpf I ichtet.

Zwischen der AOK und dem Klöger ols Arbeitgeber besteht ouch keine

öffentlich-rechtliche Sonderverbindung dergesiolt, doß der Klöger

weg en Verletzu n g ei nes solchen Rechtsverhö ltn isses zu m Sch o den ersoiz

u"rfifli.ht"t sein könnte. Um eine derortige Sonderverbindung beiohen

zu können, müßie zwischen dem Klöger und der AOK eine einem

privotrechtlichen Schuldverhöltnis vergleichbore Leistungs- oder Obhuts-

beziehung bestehen. Die Mitteilungsvorschriften noch $$ 28 o SGB lV l9B

SGB V sind Ordnung-svor-schriften, die die Durchf Ührung der qesetzlichen

Kronkenversicherung gewöhrleisten sollen. Do sie Über den ollgemeinen

Gesetzesbefolgungionspruch hinous dem Adressoten gegenÜber der

Kosse keine besond"t"n FÜrsorge- oder Leistungspflichten ouferlegen,

konn ein öffentlich-rechtliches Schuldverhöltnis nicht ongenommen

werden.

Ein delihischer Anspruch der AOK gegenÜber dem Klöger entfollt bereiis

desholb, weil die Mitteilungsvorschriften noch $$ 28 o SGB lV l9B SGB V

noch den vorstehenden AusfÜhrungen keine Schutzgesetze im Sinne von

$ 823 Abs. 2 BGB zugunsien der Kronkenkosse sind (vgl. Schöfer in

Stoudinge[ BGB,12. Aufl., $ 823 Rdnr. 852 m.w. N']'

Gl Hinweise

lm Verlog Dr. Otto Schmidt KG, Köln erscheint bereits in 3. Aufloge dos Buch von Hölters,

Anrorr.i des Uniernehmens- und Beteiligungskoufs (625 Seiten; DM 184,20). Neu ouf-

g"nirr"n werden Erlöuterungen zum Unternehmenskouf unter Beteiligun_g der Treu-

Eondonstolt. Dos Hondbuch g'rbt im ollgemeinen Teil einen Uberblick über Bedeutung,

toktische und strotegische Grund{rogen sowie den Ablouf von Verhondlungen. Done-

bun find"tri.h eine äusfuhrliche Dqrsiellung zur Bewertung, Finonzierung,Vertrogsrecht,

5t"u"rr".ht, Arbeitsrecht und Kortellrecht. Checklisten zeugen von einem umfossenden

Know-how und geben dem Leser nÜtzliche Hil{estellungen fÜr die Proxis.
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Abtretung
- Abtretun gsverbot, Zweckbindung,

g 399 BGB

- d. Steuererstottungsonspruchs
: Belehrungspflicht d. Stb

Allgemeine Geschöft sbedingungen
- Hoftungsbegrenzung, grobe Fohrlössigkeit

- Rechtswohlklousel

Amtspflichtverletzung d. FA

- Abweichen v. Steuerrichtlinien

- Prüfung d. eingereichien Belege

Anwollsnotor
- Sozietöi
: Unporteilichkeit

Arglisteinwond

- gegenüber Veriöhrungseinrede

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschluß
: Bilona Stotus

Bonkhoftung

- Prüf un gspf licht, WP-Testot

Belehrungspflicht d. RA

- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: Kenntnis der Berufsordnung
: gesetzliches Verboi

- beschrönkte Erbenhoftung

Belehrungspf licht d. StblWp
- Abtretu n g Steuererstottu ngso nspruch

- Befreiungstotbestond
: vor'15 Johren

- Stiftungsgründung, Durchloufspende

Berufsverbol
- Beru{shoftpf lichtuersicherun g

- Schuldnerverzeichnis
-dsrB

Betrug

- Gebührenüberhebung. g 352 StGB

Beweislost

- unterlossene Auf klörung/Belehrung
: Beweisvermuiung

- f. Mondotsumfong

Bilonzerstellung

- Aussogekroft d. Bilonz

- Dritthoftung

- Testot

Buchführungsouftrog

- verspötete Erstellung

Bundesverfossungsgericht

- Anwoltspflichten

Dienstvertrog

- Steuerberotungsvertrog

Dritthoftung
- Verschulden b. Verirogsverhondlungen
- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: obi. lnteressenloge
: Testot

- vertrogsöhnl. Vertrouenshoftung

Ehescheidung

- Porteivenot d. RA

- Unporteilichkeit d. Noiors

Eigenschoft, zugesicherte -
- Steuervorteil

Erbenhoftung, beschrönhe
- Belehrungspflicht d. RA

Feststellungskloge

- negotive -
- nichtiger Gesellschofterbeschlu0

Freistellungsonspruch

- Einwendungen i. Zohlungsproze0
- Verjöhrung

Fristenkontrolle

- Telefox
: Funktionsföhigkeit

- Uberwochung durch Mondonlen

Verdeche Gewinnousschüilung
- Wettbewerbsverbot
: Ubergongsregelung

GmbH

- eigenkopitolersetzendes Dorlehen
- Durchgriffshoftung
- Johresobschluß, Hondelsregister
- Löschung im HR

Grundoufzeichnungen
- Umbuchungsonweisungen d. M.

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

Honororonspruch d. RA

- Beirug, Untreue

- Gebührenüberhebung, $ 352 StgB

Honororonspruch d. Stb
- Anderung der Rechnung

- Einforderborkeit, $ 9 StbGebV
: Gebüh renvorsch riften

: Gegenstondswert

: Klogborkeit
: Zeitgebühr

- Folligkeit, S Z SibGebV
: Betriebsprüfung

- Gebührenrohmen, $ ll StbGebV
: Mittelgebuhr

- noch Kündigu ng, S 627 BGB
- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV
- Schriftform

- Zohlung e. Teilbetroges

92,18
für ein Durchloufspendenverfohren zu bewegen. Der Klöger hobe ouch
nicht vorgetrogen, doß der Beklogte ihm entsprechende bestimmte
Steuervorteile bei u n m ittel bo rer Ersto usstotlu n g der Stiftu n g zu gesichert
hobe. Der Beklogte hobe dem Klöger in seinen schreiben vom 4. und
16.6.1986 Belehrungen zu $ 19 b ESIG gegeben, dorous hobe der Klöger
ersehen müssen, doß er zur Erlongung persönlicher Steuervergünstigun-
gen ouf dos sogenonnte Durchloufspendenverfohren ongewiesen
gewesen sei. Der Beklogte sei nicht verpflichtet gewesen, bereits vor
der Endphose der Stiftungsgründung ouf die Moglicnkeit einer steuer-
erspornis durch dieses Verfohren hinzuweisen. Auch in dem weiteren
Schriftwechsel der Porteien und den Honororrechnungen seien keine
An ho ltspu n kte dof ür zu finden, doß er d ie besonderen ein kom mensteuer-
rechtlichen Probleme des Klögers hinsichtlich der vollen Ausschöpfung
des Spendenobzuges hobe lösen sollen. seine Tötigkeit hobe sich viel--
mehr ouf die Veröußerung der Firmenonteile des Klögers, die Gemein-
nützigkeit der zu gründenden Stiftung und verschiedene Einzelheiten bei
der Vergobe von Mitteln für bestimmte proiekte erstreckt.

il.

Diese Ausführungen holten der Verfohrensrüge der Revision nicht stond.
Dem Berufungsurteil ist nicht mit hinreichender Klorheit zu entnehmen, ob
es dos Vorbringen des Klögers ols unschlüssig oder ols nicht bewiesen
ongesehen hot.

ln beiden Follen ist es rechtsfehlerhoft (g 286 ZpOl.

I . Dos Berufungsgericht hot dos hinreichend substontiierte, unter Beweis
gestellte Vorbringen des Klögers nicht berücksichtigt, im Moi 1986
hobe er dem Beklogten ein umfossendes Mondot erteilt zur steuer-
lichen Berotung über die günstigste Anloge seines ererbten vermö-
gens für gemeinnüizige Zwecke, insbesondere über eine stiftung für
Entwicklungshilfe; dobei sei eine Arbeitsoufteilung zwischen seiner
steuerberoterin Q. und dem Beklogten dohingehend vorgenommen
worden, doD der Beklogte fur oll dos steuerberotend zustöndig sein
solle, wos mit der Einbringung des vermögens zu gemeinnützigen
Zwecken in eine geeignete Rechtsform zu tun hobe, und Frou e.lie
übrigen steuerrechtlichen Belonge des Klögers verireten solle.

Bei derWürd ig u n g der U nterlogen hot dos Beruf u ngsgericht folgende
Umstönde oufler ocht gelossen:

Schon kurz noch vertrogsschluß hot der Beklogte mit schreibem v.
4. 6.1986 dem Klöger,,erste summorische Bemerkungen" übersondt,
die sich - in Nr. 2 bis 4 - ouf steuerrechtliche Frogen einer stiftung

92,54
92,54

92,121

92,58

oa -77

Q2 I
114
92,25

92,46

92,8

92,114

92,22
92,175

92,135
92,130,
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92,105

92,58
92,2

92,24

92,8
92,8
92,17

92,127
92,121

92,181

92,58

92,41
92,59

92,109

92,144
92,145
92,108
92,108

92,195

92,2,114
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92,91

92,95,
r0t

92,95,
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92,101
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92,44
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92,95

92,28
92,88

92, 85
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92,77
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- StbGebV

Kopitolonlogebetrug

- Schutzgesetz, $ 823 Abs. 2 BGB

Koufverlrog

- Steuervorteil, zugesicherter -
Kousolitöt

- Berotungsfehler/fehlende Mondonteninfo
- Steuervorieil, zugesicherter -
Konkursverwolter Hoftung d. -
- Hilfskröfte gegen Entgeli

- lnteressenkollision

- Steuerhoftung

Lohnbuchholtung

- fehlerhqfte Meldung d. Kronkenkosse
: Erstottungsonspruch d. KK,

$ 50 Abs. I SGB X

Lohnsleuererslotlung

- Finonzierung d. Kreditinstitute
: Miiwirkung d. Lohnsteuerhilfevereins

Lohnsteuerhilfeverein

- Miiwirkung b. d. Vorfinonzierung
d. Lohnsteuer

Mitverschulden

- Fristüberwochung

- Grundoufzeichnungen

- richtige Informotionen on StB
: durch Dritte

- Steuererklörung

- Umbuchungsonweisungen d. M.

Niederlossungsf reiheit

- gegenseitige Anerkennung

Notor
- Ehevertrog
: Unporteilichkeit

- Unporteilichkeii
: Sozieiöi

- Vermögensvormund
: Mündelgrundstück

- Wirischoftsprüfer-Bestel I u n g

Porteiverrol, $ 356 SiGB

- Scheidungsverfohren

Proxisveröußerung

- Gegenstond d. -
- Hoftung {. Altberoter

Prospehhoftung

- b. Bouherrenmodell
: Homburger Modell

- d. Gutochters

- Rechtswohlklousel

- Schoden
: Befreiung v. Vertrog

- Veriöhrung
: $ 68 StBerG

Rechtsonwolt

- Niederlossungsf reiheii

- Wohrheitspflicht
: d. Sirofuerteidigers

- Zulossung
: Verbondstöiigkeit
: AG-Vorstond

- Zweitbüro

Rechtsberotung / Rechlsbesorgung

- Erschlie0ungsbeiiröge
- Steuerberoter
: Erschließungsbeitröge

- d. Wohnungsverwolters {WEG)

Rechtsmittelouftrog

- ohne Auftrogsbestötigung

Rechtswohlklousel

- Prospekihoftung

Schoden

- Kopitolonloge
: Rückobwicklung

- unrechtmößiger Vermögensvorteil

Schuldnerverzeichnis

- d. siB

Sitlenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- d. Gesel lschofter-Geschöftsf üh rers

- Johresobschluß
- Vermögensloge

- vorsöizliche sittenwidrige -
: Grundsiücksbewertung

Sozietöt

- Anwoltsnotor
: Unporteilichkeit d. Noiors

Stondesrecht

- Berufshoftpf lichtversicherun gssch utz

- Berufsverboi

Sleuerberotungsgesetz
- 8 4,21.5
: unmittelborer Zusommenhong

-s5
: Steuerberech nun g. Wirtschofis-

berotungsfirmo

- 0 33, Hilfeleistung in Steuersochen
: Rechenzentrum

-g5z
: Werbeverbot, Anwo ltssuchservice

Steuerberotungsvertrog
- Ehegotten
: Toschengeldporogroph, S 

'1357 
BGB

- Kündigung, 5627 BGB
: lfd. Einspruchsverfohren
: Resihonoror

Steuererklörung

- lnformotionen d. Mondonten
: fristgerechte -

- Steuerbef reiu n gstoibesto nd

Sleuergestohungsberotung

- Mondotsum{ong

- Wirtschoftsberotung

Steuerhoftung

- d. Konkursverwolters

Stiftungsgründung

- Belehrung, Durchloufspende

Strofvereitelung, S 258 StGB

- d. Strofuerteidigers

Strofzumessung

- Berufsverbot

92, 85

92,181

92,28
92,181

92,89

92,202

92,202

92,28

92,28

92,59
92,195
Q' t2
92,58
92,59
92,19s

92,114

92,121

92,121

92,29
92,3
72, ZJ

92,29

92,29

92,128

92,88

92,28

92,28
92,88

92,76

92,25

Mit Bescheid vom 15.ll.l9B9 lehnte die Oberfinonzdirektion Berlin es

ob, dem Klöger wegen seiner Stifterleistungen Einkommensteuer ous

Billigkeitsgründen zu erlossen.

Der Klöger hot mit der om 6.ll.l9B9 zugesiellten Kloge vom Beklogten

Schodenersolzin Höhe von347.584 DM verlongt mit der Behouptung,
i h m sei ei ne entsp rechen de Steuererspo rn is entg o n g en, wei I der Beklo gte

ihn nicht ouf dos Verfohren der Durchloufspende fur die Erstousstottung

der Stiftung hingewiesen hobe. Londgericht und Kommergericht hoben

der Kloge den Erfolg versogt. Die Revision führte zur Aufhebung des

Berufungsurteils und zvrZurückverweisung der Soche on die Vorinstonz.

Aus den Gründen:

t.

I . Dos Beru{ungsgericht isi dovon ousgegongen, zwischen den Porteien

hobe ein ,,Geschöftsbesorgungsverhöltnis" vom 28.5.1986 bis Mitte
Oktoberlg86 bestonden. Dofürspricht, doß die ongestrebte umfong-
reiche Vermögensonloge groDe wirtschoftliche und rechtliche Bedeu-

tung hotte und für die Berotertötigkeit des Beklogten eine VergÜtung

vereinbort und gezohlt wurde. Auch der Beklogte oeht von einem

rechtsverbindlichen,,Auftrog" des Klögers ous.

2. Dos Berufungsgericht hot ongenommen, der Beklogte hobe gegenÜber

dem Klöger keine vertrogliche Pflicht gehobt zur Belehrung dorüber,
doß er eine Steuererspornis erlongen könne, wenn er dos vorgesehene
Stiftungsvermögen im Wege einer sogenonnten Durchloufspende ein-

bringe. Dozu hot es im wesenilichen ousgeführt' Noch dem Vortrog
des Klögers in Verbindung mit den eingereichten Unterlogen sei ein

Auftrog des Klögers on den Beklogten, ihn in persönlichen Angelegen-
heiten ei n ko m mensteuerrechtlicher Arl zu beroten, n icht festzustel len.

Der Klöger berufe sich dorouf, doß der Beklogte ous einer onderen
Tötigkeit, nömlich der Berotung im Zusommenhong mit der GrÜndung
derStiftung, eine Nebenpflichtgehobt hobe, ihn insbesondere ouf dos

Durchlo ufspendenverfo hren o uch f ü r die Ersto ussiottu ng der Stiftu ng

hinzuweisen; eine solche Nebenpflicht hobe der Beklogie iedoch nicht

gehobt. Der Klöger hobe nichigenügend dorgeton, doß der Beklogte

im Rohmen seines Vertrogsverhöltnisses verpflichtet gewesen sei, ihn

übersteuerwirksome Spenden gemöß S l0 b ESIG zu belehren. Noch
dem Vorirog des Klögers in Verbindung mitden gesomten Unierlogen
sei der Beklogte für den Klöger steuerrechtlich berotend im Rohmen

der Stiftungsgründung tötig gewesen. lnsoweit hobe der Beklogte

keine Vertrogspflicht gehobt, eine Berliner Behörde zu Vorkehrungen

92,25
92,25
92,25

92,29
92,198

92,135

92,145
92, t9
92,145

92,191

92,121

92,134
92,130,
l3l,l32

92,28

92,28

92,2

92,25

92,25

92,136
92,144

92,127

92,167

92,155
92,160

92,89
82, B9 92,22

92,59
92,22

92,
ot

2
2

92,175

92,128

92,130,
t3l, t32
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Telefox

- Funktionsföhigkeit b. Justizbehörde

Testot (s. Bestötig u n gsvermerkl

- Beweiskroft

- Prüfungspflicht d. Bonk

Treuhönder

- Abtretung d. Einlogeonsprüche
- Aufklörungspflichten
: Erwerb d. Vertriebsmitorbeiter

- Hoftungsbeschrönkung
: grobe Fohrlössigkeit

- Untreue, $ 266 StGB

- Vermögensbetreuun gspf licht
- Vollmocht, Umfong d. -
Unlreue, g 266 SIGB

- Gebührenüberhebung, 0 352 SIGB

- Treuhönder

- Vermögensvormund
: Mündelgrundstück

Verhondlungsgehilfe, $ 228 BGB

- Mokler

Veriöhrung, $ 68 StBerG, g 5l o WPO
- Prospekthoftung

Veriöhrung, g5l BRAO
- Belehrungspflicht ü. Fehler

u. Veriöhrungsvorschrift, Sekundöronspruch
: Anloß zur Belehrung
: Regre0mondot on Kollegen
: Unkenninis über Verjöhrungsvorschrift

- Veriöhrungsbeginn
: Mondotsende, S 51 2. Alt. BRAO

Mondotsende, kein Schoden
- Veriöhrungshemmung
: Verhondlung, S 852 BGB, 3 PfIVG

Vermittlerhoftung
- Belehrungsinholt

Verschwiegenheit
- gegenüber Miterben

Versicherungsschulz

- Berufshoftpflicht
: Prömienzohlung

- Serienschoden
: fehlerhofte Prospektprüf un g

Vollmocht
- d. Treuhönders, Umfong

Wohrheitspflicht
- d. Strofuerteidigers

Werbeverbot
- Anwo lis-Suchservice/lnfod ienst

- Berotungsverbund
- f. Rechtsonwölte

- Strofuerteidiger
- Werbung

Wirtschoftsberotung
- Mondotsumfong

Zwischenvermietung

- Belehrungspflichten
- Gestoltungsmi0brouch

BGH v. l.12.l9BB - lX ZR 6llBB
:BGH2106,l34
: NJW I9B9, 303
: DB t9B? 525
:WM 198? ll4
:ZlP 1989,50

BGH v.19.2.1990 - AnwSt {R) lll89

BGl, v.12.6.1990 - 5 StR 268 - 89

BGH v. 5.12.1990 - 3 StR 214190

BGH v.24.1.1991 - IXZR250/89
:9GH2113,262

=wM1991,420: WUB Vl B g 6 KO l.9l (Sundermonnl
: NJW 1991,982

BGH v. i3.2.1991 - lll StR 13/9.|

BGH v. 25. 3. 1991 - AnwZ IBI 2/91: BRAK-Mitt.1991,226

}GHv.23.4.1991 - lStR 234190: RPKU 1.124191

BGH v. 26. 4. 1991 - V ZR 165 /89

BGH v. 27. 5.1991 - AnwZ lBl 4 /91: BRAK-Mitt.1991,224

BGH v. 10.6.1991 - llZR247/90
: RPKU 1.077/91

BGH v. 19.6.1991 - 2 StR357/90

BGH v. 20. 6. 1991 - Vll ZB 18/90

BGH v. l. Z l99l - ll ZR lB0/90
:WM l99l,l54B
: DSIR 1991,1429
: VersR 1991,\247
:ZlP 1991,1140

BGH v. ll. Z l99l - lX ZR 180/90
:WM 1991,1812

BGH v. 24. 9. 1991 - Vl ZR 293 /90

BGH v. 26.9.1991 - IXZR 242/90
:WM1991,1992

BGH v. 26.9.1991 - V ll ZR 376/89: BAUR 1991,796

BGN v. 26.9.1991 - IXZR 242/90: MDR 1991,1095
:WM 1991,1993

BGH v. 2.10.1991 - lV ZR 68/91
: WM 1991, 2080
:ZiP 1991,1629

BGH v. 10.10.1991 - lX ZR 38/91
: NJW 1992,436
:WM1992,276

BGH v. lZ 10.1991 - |XZR255/90
:WM1992,A
: NJW 1992,307
: DSIR 1992,410
:D81992,523

BGH v. 21.10.1991 - llZR204/90
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92,181

92,88

92,58
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t3l
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92,145

92,58

92,191

92,58

92,29
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92,28

92,59
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92,41

92,8
92,|4

92,58
92,114
92,174

92,2
92,58
92,58
92,114

92,105
92,58

92,136

92,181

92,29

92,46
92,71
92,71

92,72

92,46

92,174
92,\74

92,2

92,134

92, B0

92,114

92,128

92,25
92,174
92,25
92, 85
92,123

Frühzeirige Belehrungspflicht
- Stiftungsgründung, sog. Durchloufspende
- u ngefro gte Beleh rungspflicht
(BGH Urt.v.7.ll.l991- IXZR 2BB/90 -WM 1992,2381

92,28,
5B

Leitsqtz:

Zum Umfong der Belehrungspflicht eines Steuerbercters im Zusommen-
hong mii einer ous Steuererspornisgründ en zu errichtenden Siiftung.

Zum Sochverholt:

Der Klögerverlongt vom beklogten Steuerberoter Schodenersotz wegen
fehlerhofter Berotung. Der Klöger erbte im Johre 1986 etwo 53 Mio. DM,
die er zu einem erheblichen Teil gemeinnützigen Zwecken, insbesondere
der Entwicklungshilfe, widmen wollte. Mit Bekonnten, die unentgeltlich in
Gruppen tötig woren, besproch erAnlogemoglichkeiten. Etwo von Ende
Moi bis Mitte Oktober 1986 wor der Beklogte für den Klöger zu einem
Stundenhonororvon 100 DM tatig. ln diesem Zeitroum wurde die Grün-
dung einer Siiftung erörtert. Der Beklogte erhielt vom Klöger eine Ver-
gütung von insgesomt 12.886 DM einschließlich Mehrwertsteuer: Mit
Schreiben vom 24.9.1986 übersondte der Beklogte dem Klöger einen
Vorsch lo g betreffend,,H onoro rverei n bo ru n g u nd Arbeitskonzept f ü r d ie
Zeii vom l.l0.1986 bis 31. 3.1987', dem der Klöger nicht zustimmte. Am
8.12.1986 errichtete der Klöger eine Stiftung ,,Umverteilenl Stiftung für
eine, solidorische Welt'j die er - gemö0 der Stiftungsurkunde - mit Bor-
vermögen in Höhe von 19.940.000 DM, Dorlehensforderungen im Werte
von7.560.000 DM und Grundbesitz im Werie von 2.500.000 DM ous-
stotten wollte. Am ]9.12.1986 erhielt die Stiftung die stootliche Geneh-
migung. lm Dezember1986 erbrochte der Klöger gesiiftetes Kopitol unmit-
telbor on die Stiftung. Es wöre noch $ l0 b des Einkommensieuergesetzes
(ESIG) möglich gewesen, der Erstousstotfung der Stiftung mit Vermögen
die steuerliche Abzugsföhigkeit ols Spende im Wege einer sogenonnten
Durchloufspende zu verschoffen. Mit Bescheid vom 6. 5.1987 wurde die
Stiftung von der Körperschoftsteuer für dos Johr 1986 freigesiellt, weil
sie ousschließlich und unmittelbor gemeinnützigen Zwecken diene. lm

bestondskröftigen Einkommensteuerbescheid des Finonzomtes vom
13.5.l9BB für dos Johr 1986 wurde die Einbringung des Stiftungskopitols
nichtols Spende des Klögers im Sinne des $ l0 b ESIG onerkonnt, weil der
Klöger keine steuerwirksome Spendenbescheinigung vorgelegt hobe.
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Gl Leitsötze

Treuhönder / Belehrungspflicht / BelehrungsbedÜrftigkeit

Zur Au{klörungspflicht des im Rohmen eines Kopitolonlogemodells tötigen Treuhönders

gegenüber einem Erwerber; der ols freier Mitorbeiter der mit dem Vertrieb der Anloge

ollein Beouftrogten in die Durchführung des Proiekts selbst eingebunden ist.

VerfUgt der Erwerber über olle wesentlichen fur die Beurteilung des Renditerisikos mofl-

geblichen Unierlogen oder konn derTreuhönder dovon ousgehen, doß der Erwerber ols

Mitqrbeiter der Alleinvertriebsbeouftrogten die entsprechenden Erkenntnismöglich-

keiten hotte, so kom mt eine Au{klörungspflichverletzung mongels AufklörungsbedÜrftig-

keit nicht in Betrocht.
(BGH Urt.v. 7.11.1991- lll ZR 118/90 - RPK U l.l48l921

Vermittlerhoftung / Beleh rungsinholt

L Vermiiller von Worentermindirektgeschöften hoben ihre Kunden über die wesent-

lichen Grundlogen solcher Geschöfte, die wirtscho{tlichen Zusommenhönge, die

domitvorhondenen Risiken und die Verminderung der Gewinnchoncen durch höhere

ols die üblichen Provisionen ungefrogt ou{zuklören.

2. Die Aufklörung, die grundsötzlich nur schriftlich erfolgen konn, mu0 zutreffend, voll-

stöncjig, gecionkiich georcinei unci quch von der Gesioliung ftet geeignet sein, einem

unbefongenen, mitWorentermingeschöften nichtverlrouten Leser einen reolistischen

Eindruck von den Eigenorten und Risiken solcher Geschöfte zu vermifieln.

IBGH Uri.v. 17.3.1992 - XIZR 204/91- WM 1992,7701

Wettbewerbswidrige Werbung /Verbund mit RA,

U nterneh me n sberotu n g, Mo rketin g-Agentu r

Lößt eine Steuerberotungsgesellschoft onla{)lich ihres Umzuges in ondere Geschöfts-

röu me zuso m men m it einer im g leichen Ho use niedergelossenen Rechtsonwo ltssozietöt,

einer Unternehmensberotungsgesellschoft sowie einer Agentur für Morketing und

Kommunikotion ein gemeinsomes Prospekt drucken, in dem noch einem vorongestellten

Hinweis ouf dos Konzept einer {ochübergreifenden Zusommenorbeit fÜr eine umfos-

sende Berotung sich dle beteiligten Diensileistungsunternehmen ieweils vorstellen und

weist in diesem Zusommenhong die Steuerberotungsgesellschoft ouf ihre eigene dyno-

mische Entwicklung, ouf ihr Dienstleistungskonzept sowie detoilliert ouf ihre Leistungs-

schwerpunkte hin, so verstöflt sie zumindest donn gegen dos Wettbewerbsverbot der

0$ B Abs. 1, 57 Abs. I StBerG, wen n die Prospekte o n die Mo ndo nten sö mtlicher beteiligten

Dienstleistungsunterneh men verso ndt werden'
(OLG Celle, lrt.v.7.ll.199l - 13 U 79/91 - 5t81992,1741
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Gl Leitsötze

Frühzeitige Belehrungspflicht
- Stifungsgründung, sog. Durchloufspende
- ungefrogte Belehrungspflicht
(BGH Urt v. 7.11.1991- lX ZR 288/901

Anlogeberotung
- Mokler
- zugesicherte Eigenschoft

- Verhondlungsgehilfe
(BGH Urt v. 26.4.1991- V ZR 165/891

Sq chverstö n di g en h oftu n g
- Gru ndstücksbewertung

- Sittenwidrige Schödigung eines Dritten, $ 826 BGB
(BGH Urt v. 24.9.1991-V|ZR293/901

Hoftung des Steuerberoters ,

- lnho lt des Steuerberotungsvertroges
- Kontierung durch Mondonten
IOLG Düsseldorf, Urt v. 14.3.1991-18U 253/901

Hoftung des Steuerberoters
- Schoden

- Rechtswid riger Vermögensvorteil
- Vertrouensschutz

- Klogeerhebung
(OLG DUsseldorf, Urt.v. 25.7.1991- 13 U 3O/9ll

Anmeldung zur Soziolversicherung
- Fehler des Steuerberoters
(LG Düsseldo{ Urt. v. 25.10.1991 - 20 S 47/g1l

Gl Hinweise
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